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Allgemeine Bedingungen
fur den vorlaufigen Versicherungsschutz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Muinchener

©

mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

Was ist vorlaufig versichert?

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger Versicherungsschutz?

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versicherungsschutz?

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung und wer erhélt die Leistungen

aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz?
Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

§1 Was ist vorléaufig versichert?

@)
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Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf
die beantragten Leistungen zu Versicherungsbeginn. Bei
Berufsunfahigkeit, Erwerbsunféhigkeit, Invaliditat oder
Pflegebedurftigkeit wird eine Leistung aber nur dann fal-
lig, wenn die Berufsunféhigkeit, Erwerbsunféhigkeit bzw.
Invaliditat oder Pflegebedurftigkeit durch einen Unfall
verursacht wird (vgl. Absatz 2).

Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfahigkeits-Ver-
sicherung (BUV), einer Erwerbsunfahigkeits-Versiche-
rung (EUV), einer Pflegerentenversicherung (PRV) oder
einer Kinderinvaliditéts-Versicherung (KIV), den Ein-
schluss einer Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
(BUZV), einer Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
(EUZV), einer Kinderinvaliditats-Zusatzversicherung (KIZ)
oder einer Pflegerenten-Zusatzversicherung (PZV) be-
antragt und tritt eine Berufsunféhigkeit, Erwerbsunfahig-
keit, Invaliditét oder Pflegebedurftigkeit im Sinne unserer
mafgebenden Versicherungsbedingungen wahrend der
Dauer des vorlaufigen Versicherungsschutzes ein, er-
bringen wir Leistungen nur, wenn

a) die Berufsunfahigkeit, Erwerbsunfahigkeit, Invaliditat
oder Pflegebedirftigkeit durch einen Unfall verur-
sacht wird, der wahrend der Dauer des vorlaufigen
Versicherungsschutzes eingetreten ist, und uns die
Berufsunféhigkeit, Erwerbsunféahigkeit, Invaliditat
oder Pflegebedurftigkeit innerhalb von drei Monaten
nach dem erlittenen Unfall schriftlich angezeigt wor-
den ist. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Per-
son durch ein plétzlich von auRen auf ihren Koérper
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine
Gesundheitsschadigung erleidet. Nicht als Unfélle
gelten Schlaganfélle und solche Krampfanfalle, die
den ganzen Korper der versicherten Person ergrei-
fen, sowie Gesundheitsschadigungen durch medizi-
nische HeilmalRnahmen und Operationen. Ausge-
schlossen sind Unfélle infolge von Geistes- oder Be-
wusstseinsstdérungen, und zwar auch dann, wenn sie
durch Trunkenheit verursacht worden sind, sowie
Unfalle bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen mit
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Kraftfahrzeugen, bei denen es auf die Erzielung ei-
ner Hochstgeschwindigkeit ankommt, und den dazu-
gehdrigen Ubungsfahrten.

b) die Versicherung bzw. die Hauptversicherung ein-
schlieBlich der betreffenden Zusatzversicherung zu
Stande gekommen ist und zum Zeitpunkt der Anzei-
ge der Berufsunfahigkeit, Erwerbsunfahigkeit, Invali-
ditat oder Pflegebedirftigkeit noch besteht.

Fur unsere Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versi-
cherungsschutzes gelten folgende Begrenzungen, auch
wenn Sie héhere Leistungen beantragt haben oder wenn
mehrere Antrédge auf das Leben derselben Person bei
uns gestellt worden sind:

a) EinschlieRlich der Leistungen aus einer Todesfall-
Zusatzversicherung zahlen wir als Todesfall-Leistung
hochstens 150.000 €.

b) Die Beitragsbefreiung aus der BUZV sowie EUZV gilt
hoéchstens fir einen anfanglichen jahrlichen Beitrag
von 6.000 €; sind Versicherungsleistungen fiir einen
héheren Beitrag beantragt, ist von lhnen der uber-
steigende Beitragsteil zu entrichten. Beitragsfreie Er-
héhungen der Versicherungsleistungen im Rahmen
des Dynamikplans als zuséatzliche Leistung des
BUZV-Zusatztarifs | bzw. des EUZV-Zusatztarifs Y
sind auf einen jahrlichen Dynamik-Prozentsatz von
6 % begrenzt.

c) Die monatliche Berufsunfahigkeitsrente, Erwerbsun-
fahigkeitsrente, Invaliditats- oder Pflegerente betragt
einschlieB3lich einer evtl. Bonusrente aus der Uber-
schussbeteiligung hdchstens 1.500 €.

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz?

Voraussetzung fir den vorlaufigen Versicherungsschutz
ist, dass
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a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spéter als
zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags
liegt;

b) uns ein SEPA-Lastschriftmandat zum Beitragseinzug
erteilt worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhan-
gig gemacht haben;

d) lhr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen
und Bedingungen abweicht;

e) die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des
Antrags das 15. Lebensjahr (bei der Kinderinvalidi-
tats-Versicherung oder Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung den 4. Lebensmonat) bereits vollendet und
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

f) der Versicherungsnehmer und die zu versichernde
Person ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben.

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versiche-
rungsschutz?

Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorlaufige
Versicherungsschutz, wenn

a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-
cherung begonnen hat;

b) Sie lhren Antrag angefochten oder zuriickgenommen
haben;

c) Sie von lhrem Widerrufsrecht nach 8 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben;

d) Sie einer lhnen gemafl 8 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
lhrem Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von lhnen zu vertre-
tenden Grunden nicht méglich war oder dem Einzug
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz tritt riickwirkend au-
RBer Kraft, wenn

a) der Einzug des Erstbeitrags nicht moglich war und
der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder

b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-
chen hat.

Jede Vertragspartei kann den Vertrag Uber den vorlaufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist
kundigen. Unsere Kiundigungserklarung wird jedoch erst
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen
wirksam.

In welchen Féllen ist der vorlaufige Versicherungs-
schutz ausgeschlossen?

Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fir Versiche-
rungsfalle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen die versicherte Person vor
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese
im Antrag angegeben wurden. Dies gilt nicht fir Um-
sténde, die fur den Eintritt des Versicherungsfalls nur
miturséchlich geworden sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung der versicherten Person
oder wenn der Versicherungsfall aus einer beantragten
Berufsunféahigkeits-Versicherung, Erwerbsunfahigkeits-
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Versicherung, Pflegerentenversicherung oder Kinderin-
validitats-Versicherung oder einer mitbeantragten Be-
rufsunfahigkeits-, Erwerbsunfahigkeits-, Kinderinvalidi-
tats- oder Pflegerenten-Zusatzversicherung durch ab-
sichtliche Herbeifiihrung des Unfalls im Sinne von § 1
Abs. 2 a), absichtliche Selbstverletzung oder versuchte
Selbsttétung verursacht ist, besteht kein vorlaufiger Ver-
sicherungsschutz. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird,
dass diese Handlungen in einem Zustand krankhafter
Storung der Geistestétigkeit begangen worden sind, der
die freie Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich
die versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir eine fur den Todesfall nach § 1 versicherte
Leistung erbringen.

Unsere Leistungspflicht entféllt ferner, wenn der Tod, die
Berufsunfahigkeit, Erwerbsunfahigkeit, Invaliditat oder
Pflegebedurftigkeit der versicherten Person verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Burger-
kriegsereignisse,

b) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat,

¢) in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang
mit dem vorsétzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder dem vorsatzli-
chen Einsatz oder der vorsatzlichen Freisetzung von
radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen,
sofern der Einsatz oder das Freisetzen darauf ge-
richtet sind, das Leben einer Vielzahl von Personen
zu gefahrden.

Weitere Einschréankungen und Ausschlisse ergeben
sich aus den Bedingungen, die gemaR § 6 Abs. 1 auch
fur den vorlaufigen Versicherungsschutz gelten.

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Fur den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber
Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt
entspricht dem Beitrag fiir eine Versicherungsperiode.
Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige
Beitrag, ansonsten der Beitrag entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise. Wir berechnen lhnen jedoch
nicht mehr als den Tarifbeitrag fir die Hochstbetrage
gemal § 1 Abs. 3. Bereits gezahlte Beitrdge rechnen wir
an.

Wie ist das Verhéltnis zur beantragten Versicherung
und wer erhalt die Leistungen aus dem vorlaufigen
Versicherungsschutz?

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, finden auf den vorlaufigen Versicherungsschutz die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die bean-
tragte Versicherung (AVB) Anwendung, eventuell ein-
schlielich der Bedingungen fir eine mitbeantragte
Berufsunféhigkeits-Zusatzversicherung  (BUZVB), Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung (EUZVB), Kinder-
invaliditats-Zusatzversicherung (K1ZB), Pflegerenten-
Zusatzversicherung (PZVB) oder Todesfall-Zusatzver-
sicherung (TZVB). Dies gilt insbesondere fir die dort
enthaltenen Einschrankungen und Ausschlisse. Eine
Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch nicht.

Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt
dieses auch fir die Leistungen aus dem vorlaufigen Ver-
sicherungsschutz.

Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

Der Tod der versicherten Person ist uns unverzuglich —
moglichst innerhalb von 48 Stunden — mitzuteilen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
fur Rentenversicherungen nach Tarif BRGV
als betriebliche Altersversorgung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Arbeitgeber, der eine betriebliche Altersversorgung zugunsten seines Arbeitnehmers zusagen méch-
te, sind Sie Versicherungsnehmer und somit unser Vertragspartner der vorliegenden Versicherung. In
den nachfolgenden Bedingungen, die fir unser Vertragsverhaltnis gelten, sprechen wir daher Sie unmit-
telbar an. Ihr Arbeitnehmer ist die versicherte Person. Erst wenn er aus dem Arbeitsverhaltnis mit Ihnen
ausscheidet, kann die Mdglichkeit bestehen, dass der versicherte Arbeithehmer die Versicherung als
Versicherungsnehmer weiterflihrt. Dann wird er unser Vertragspartner, und in den Versicherungsbedin-
gungen sprechen wir ihn an.

Inhaltsverzeichnis

Welche Leistungen erbringen wir? § 1
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 2
Wie verwenden wir Ihre Beitrdge, und kdnnen Sie die Aufteilung der Anlagebeitrage auf fonds- § 3
gebundenes Guthaben mit Kapitalsicherung und nicht fondsgebundenes Guthaben andern oder
Guthaben umschichten?

Wie berechnet sich der Wert der auf das Fondsguthaben Ihrer Versicherung entfallenden Anteil- 8§ 4
einheiten?

Koénnen Sie die Aufteilung der fondsgebundenen Anlagebetrage (Anlagesplitting) andern oder § 5
Fondsguthaben Ubertragen (Fondswechsel), und was bedeutet das Ablaufmanagement?

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schlief3t und/oder die Ausgabe oder 8§ 6
die Rucknahme von Anteilen einstellt?

Kbdnnen Sie den Beginn der Rentenzahlung vorverlegen (Abrufphase)? § 7
Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern? 8§ 8
Wann beginnt der Versicherungsschutz? 8§ 9
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? 8§10
Kdnnen Sie die Versicherungsleistungen durch Sonderzahlungen oder durch eine Aufstockung §11
des laufenden Beitrags erhéhen?

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 8§12
Wann kdnnen Sie lhre Versicherung ruhen lassen, und welche Auswirkungen hat dies auf 8§13
unsere Leistungen?

Wann kénnen Sie Ihre Versicherung kiindigen, und welche Leistungen erbringen wir? 8§14
Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet? 8§15
Zu welchen Anlassen konnen Sie die Versicherungsleistungen lhrer Rentenversicherung 8§16
ohne Gesundheitsprufung anpassen?

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung? 8§17
Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? 8§18
Wo und wann erfillen wir unsere Leistungsverpflichtungen, und wann verjahren Ihre Anspriiche? 8§19
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? §20
Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift oder lhrer Firma? §21
Wer erhalt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)? § 22
Welche Kosten stellen wir lhnen gesondert in Rechnung? § 23
Kdnnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen? 8§24
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 8§25
Wo ist der Gerichtsstand? 8§26
Welche Vertragsbestimmungen kénnen gedndert werden? § 27
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§1 Welche Leistungen erbringen wir?

1)

)

Bei einer Versicherung nach Tarif BRGV handelt es sich
um eine

Rentenversicherung mit aufgeschobener lebenslan-
ger Rentenzahlung in garantierter Mindesthéhe, mit
flexibler Beitragsaufteilung, — sofern vereinbart —
Rentengarantiezeit, Kapitalwahlrecht und Todesfall-
Leistung vor Rentenbeginn als Hinterbliebenenrente

Sie kdnnen lhre Anlagebeitréage flexibel aufteilen (vgl.
§ 3). Soweit von lhnen gewahlt, werden Beitragsteile in
unserem sonstigen Vermdgen angelegt (nicht fondsge-
bundenes Guthaben). Die verbleibenden Beitragsteile
werden im Rahmen einer fondsgebundenen Anlage mit
Kapitalsicherung unter unmittelbarer Beteiligung an der
Wertentwicklung eines oder mehrerer Sondervermdgen
(Anlagestock / Anlagestécke) angelegt (fondsgebunde-
nes Guthaben mit Kapitalsicherung). Die Anlagestdcke
werden — basierend auf der mit Ihnen getroffenen Ver-
einbarung zur Aufteilung der fondsgebundenen Anlage-
betrage (Anlagesplitting, vgl. § 5 Abs. 1) — gesondert von
unserem sonstigen Vermdgen in Anteilen des Fonds
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie und/oder des
Fonds ,DWS Funds Invest SachwertStrategie* (im Fol-
genden als die ,Garantiefonds" bezeichnet) gefuhrt und
in Anteileinheiten aufgeteilt (fondsgebundenes Gutha-
ben). Soweit und nur solange dies nach dem fur die ge-
samte Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung festge-
legten versicherungsmathematischen Verfahren zur Si-
cherstellung der gesetzlich geforderten Mindestleistung
(Beitragserhalt, vgl. Absatz 6) erforderlich ist (Kapitalsi-
cherung), werden vom gebildeten Fondsguthaben Teile
entnommen und ebenso in unserem sonstigen Vermo-
gen angelegt (Sicherungskapital). Der Geldwert des
Fondsguthabens, das Sicherungskapital und das nicht
fondsgebundene Guthaben bilden zusammen das Anla-
gevermogen.

Von den Beitrdgen einer jeden Versicherungsperiode
behalten wir die vorgesehenen Kosten fiir einen Monat
und ggf. einen Teil fir die Bildung einer Kostenruckstel-
lung (vgl. 8 3 Abs. 2) ein. Den verbleibenden Beitragsteil
(Anlagebeitrag) fuhren wir entsprechend der von lhnen
gewunschten prozentualen Aufteilung der Anlagebeitra-
ge dem fondsgebundenen Anlagevermégen mit Kapital-
sicherung und dem nicht fondsgebundenen Anlagever-
mogen lhrer Versicherung zu. Zu Beginn eines jeden
Monats werden — in Abhangigkeit von der Wertentwick-
lung des/der Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Garan-
tiefonds sowie des bereits gebildeten nicht fondsgebun-
denen Guthabens — das fondsgebundene Guthaben und
das Sicherungskapital nach dem versicherungsmathe-
matischen Verfahren neu berechnet. Das Sicherungska-
pital — falls Uberhaupt erforderlich — wird dabei nur so
hoch bemessen, dass wir zusammen mit dem fondsge-
bundenen und dem nicht fondsgebundenen Guthaben
mindestens den Beitragserhalt gemaf Absatz 6 gewahr-
leisten kdnnen. Der Teil des Anlagevermégens, der dem
fondsgebundenen Guthaben zuzufiihren ist, wird dabei
gemaR Ihrer Wahl fur das Anlagesplitting (vgl. 85
Abs. 1) auf die beiden dafiir verfiigbaren Garantiefonds
aufgeteilt. Sofern im Rahmen des versicherungsmathe-
matischen Verfahrens Teile des fondsgebundenen Gut-
habens in Sicherungskapital umzuschichten sind, wer-
den diese Teile dem fondsgebundenen Guthaben — so-
fern Ihrem Vertrag beide Garantiefonds zugrunde liegen,
im Verhdltnis der Geldwerte der Teil-Fondsguthaben —
entnommen. Fur die Zufuhrung und die Entnahme legen
wir beim fondsgebundenen Guthaben den Stichtag (vgl.
Absatz 8) des Vormonats zugrunde. Bei der Umrech-
nung von Beitragsteilen sowie von Sicherungskapital in
Anteileinheiten des fondsgebundenen Guthabens wird
kein Ausgabeaufschlag berechnet.

Rentenzahlungsweise, Rentengarantiezeit

Erlebt die versicherte Person den Beginn der Renten-
zahlung, zahlen wir die versicherte Rente monatlich bis

®)

(4)

©)

(6)

zum Tod der versicherten Person. Den vereinbarten
Rentenbeginn (Beginn der Auszahlungsphase) entneh-
men Sie dem Antrag fir eine bAV STRATEGIE PLUS
als Direktversicherung (nachfolgend ,Antrag“ genannt)
bzw. dem Versicherungsschein. Wir zahlen die Rente
jedoch mindestens bis zum Ablauf der Rentengarantie-
zeit, sofern eine solche vereinbart und ein versorgungs-
berechtigter Hinterbliebener vorhanden ist, an den die
weitere Rentenzahlung geleistet wird. Als versorgungs-
berechtigte Hinterbliebene gelten der Ehepartner, mit
dem die versicherte Person bei Tod verheiratet ist, ein
friherer Ehepartner, ein in eheéhnlicher Gemeinschaft
lebender Partner, ein eingetragener Lebenspartner oder
steuerlich waisenrentenberechtigte Kinder der versicher-
ten Person und diesen gleichgestellte Kinder.

Anstelle der monatlichen Rentenzahlungsweise kann
auch eine vierteljahrliche, halbjéhrliche oder jahrliche
Rentenzahlungsweise vereinbart werden. Eine Ande-
rung der vertraglich vereinbarten Rentengarantiezeit
kann mit Frist von einem Monat vor dem Beginn der
Rentenzahlung beantragt werden. Hierdurch éndert sich
die Hohe der garantierten Mindestrente: Bei einer Ver-
langerung der Rentengarantiezeit wird sie reduziert, bei
einer Verklrzung der Rentengarantiezeit erhoht sie sich.
Die geanderte Mindestrente fur die neue Rentengaran-
tiezeit ermitteln wir nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der
Beitragskalkulation.

Rentenhdhe

Die Hohe der Rente*) ist abhangig von dem bei Beginn
der Rentenzahlung vorhandenen Anlagevermégen der
Versicherung. Der Wert des Anlagevermdgens ist die
Summe aus dem nicht fondsgebundenen Guthaben,
dem Wert des fondsgebundenen Guthabens und dem
ggof. vorhandenen Sicherungskapital.

Der Wert der auf das fondsgebundene Guthaben entfal-
lenden Anteileinheiten ergibt sich aus ihrer Anzahl multi-
pliziert mit dem am Stichtag ermittelten Wert einer Antei-
leinheit. Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns wird das
dann vorhandene Anlagevermdgen verrentet. Der aus
dem Anlagevermdgen, das wir nicht fiir unsere anfangli-
che Garantiezusage gemal Absatz 6 bendtigen, ermit-
telte Rententeil erreicht mindestens 85 % des Betrages,
der sich ergibt, wenn wir bei seiner Ermittlung die glei-
chen Annahmen (ber die kinftige Lebenserwartung wie
bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die Annah-
men zur kiinftigen Lebenserwartung, die wir bei Beginn
der Rentenzahlung fiir neu abzuschlieRende Rentenver-
sicherungen zugrunde legen, einen gréReren Rententeil,
so gilt dieser flr lhren Vertrag.

Beitragserhalt

Zur Erfullung der gesetzlich geforderten Mindestleistung
(Beitragserhalt) stehen zu Beginn der Rentenzahlung
mindestens die bis dahin insgesamt gezahlten Beitrdge
(einschlieBlich Sonderzahlungen gemaR § 11), jedoch
ohne Beitrage fur eine evtl. eingeschlossene Berufsun-
fahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
zur Verfugung. Auf dieser Basis wird mindestens eine
Rente in Héhe der im Versicherungsschein ausgewiese-
nen garantierten Mindestrente gezahlt.

Die Kalkulation der bei Vertragsabschluss garantierten Rente
basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Manner/Frauen)
fur Versicherungen mit Uberwiegendem Erlebensfallcharakter
(Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschlage,
wegen der gesetzlichen Anforderung, Beitrdge und Leistungen
unabhangig vom Geschlecht zu berechnen, ausgehend von ei-
nem Verhaltnis 48 % Manner und 52 % Frauen gewichtet zu ei-
ner ,mittleren“ Sterbewahrscheinlichkeit. Soweit Teile des ge-
bildeten Kapitals in unserem sonstigen Vermdgen angelegt
werden, setzen wir einen Rechnungszins von 1,75 % p. a. an.
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Mit Rentenbeginn wird den Anlagestdcken der auf Ihren
Vertrag entfallende Anteil entnommen und sein Geldwert
ebenfalls in unserem sonstigen Vermégen angelegt.

Der Wert einer Anteileinheit richtet sich nach der Wert-
entwicklung des jeweiligen Anlagestocks. Den Wert der
Anteileinheit ermitteln wir dadurch, dass der Geldwert
des Anlagestocks am jeweiligen Stichtag durch die An-
zahl der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Anteileinhei-
ten geteilt wird; Anteile der Investmentfonds werden mit
dem Rucknahmepreis angesetzt. Als Stichtag gilt der
letzte Borsentag des betreffenden Monats.

Die Ertrdge aus den in dem jeweiligen Anlagestock ent-
haltenen Vermogenswerten flieRen unmittelbar diesem
Anlagestock zu und erhéhen damit den Wert der Antei-
leinheiten (thesaurierende Fonds).

Das evtl. vorhandene nicht fondsgebundene Guthaben
und das ggf. vorhandene Sicherungskapital vor Beginn
der Rentenzahlung sowie das Deckungskapital nach
Beginn der Rentenzahlung wird jeweils mit dem tarifli-
chen Garantiezinssatz (Rechnungszins) von jahrlich
1,75 % verzinst.

Risiko bei fondsgebundenem Anlagevermégen

Soweit es sich beim Anlagevermdgen lhres Vertrages
um Fondsguthaben handelt, tragen Sie das damit ver-
bundene Anlagerisiko. Da die Entwicklung der Vermo-
genswerte der Anlagestdocke nicht vorauszusehen ist,
kénnen wir vor Rentenbeginn die Hohe der Rente nur
bis zu dem Betrag garantieren, der sich aus der Mindest-
leistung (Absatz 6) ergibt (garantierte Mindestrente). Sie
haben die Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen
der Wertpapiere der Anlagestdcke einen Wertzuwachs
zu erzielen; bei Kursriickgangen tragen Sie das Risiko
der Wertminderung. Das bedeutet, dass die Rente je
nach Entwicklung der Vermdgenswerte der Anlagesto-
cke hoher oder niedriger ausfallen wird, in jedem Fall
aber die garantierte Mindestleistung gemaR Absatz 6 er-
reicht.

Todesfall-Leistung

Bei Tod der versicherten Person vor Beginn der Renten-
zahlung zahlen wir eine lebenslange Hinterbliebenenren-
te bzw. eine auf die Berechtigungsdauer begrenzte Wai-
senrente an einen versorgungsberechtigten Hinterblie-
benen. Der fur die Bildung dieser Rente zur Verfligung
stehende Betrag entspricht dem vorhandenen Guthaben
(Deckungskapital) der Hauptversicherung. Anstelle einer
Rente zahlen wir auf Antrag den bei Tod verfligbaren
Betrag an den versorgungsberechtigten Hinterbliebenen
aus.

Stirbt die versicherte Person nach Beginn der Renten-
zahlung wahrend der evtl. vereinbarten Rentengarantie-
zeit, zahlen wir die noch ausstehenden garantierten
Renten an einen versorgungsberechtigten Hinterbliebe-
nen. Leistungen an waisenrentenberechtigte Kinder der
versicherten Person und diesen gleichgestellte Kinder
werden jedoch langstens bis zum Ablauf der Berechti-
gungsdauer gezabhlt. Ist der versorgungsberechtigte Hin-
terbliebene kein steuerlich waisenrentenberechtigtes
Kind der versicherten Person und kein diesem gleichge-
stelltes Kind, kann er stattdessen aber auch schriftlich
beantragen, dass wir ihm die mit dem Rechnungszins
auf den Auszahlungstermin diskontierten, bis zum Ablauf
der Rentengarantiezeit noch ausstehenden garantierten
Renten in Form einer lebenslangen Rente auszahlen.

Sofern bei Tod der versicherten Person kein versor-
gungsberechtigter Hinterbliebener vorhanden ist, ist die
gesamte Todesfall-Leistung einschlieBlich Uberschuss-
beteiligung auf die Hohe der gewohnlichen Beerdi-
gungskosten gemafl § 150 Abs.4 Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) beschrankt. Zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsbeginns betréagt diese Obergrenze 8.000 €.

Kapitalabfindung
(15) Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zum Fallig-
keitstag der ersten Rente auf Antrag eine einmalige Ka-
pitalabfindung in Héhe des vorhandenen Guthabens,
wenn die versicherte Person diesen Termin erlebt. Eine
Ausubung des Kapitalwahlrechts (= Antrag auf Kapital-
abfindung) ist bis spatestens einen Monat vor dem Be-
ginn der Rentenzahlung méglich. Bei einer vollstédndigen
Kapitalabfindung zum Beginn der Rentenzahlung erlischt
die Versicherung. Die Kapitalabfindung im Zusammen-
hang mit vorgezogenen Renten ist in 87 Abs. 4 be-
schrieben.
(16) Unter Beachtung der in Absatz 15 genannten Fristen
und sonstigen Voraussetzungen kénnen Sie auch bean-
tragen, dass zum Beginn der Rentenzahlung nur bis zu
30 % des vorhandenen Guthabens als Kapitalabfindung
erbracht und aus dem restlichen Guthaben eine Rente
gebildet wird.
(17) Wir sind berechtigt, eine Rente, die unterhalb der ent-
sprechenden Grenze von 8 3 Abs. 2 des Gesetzes zur
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Be-
triebsrentengesetz — BetrAVG) liegt, abzufinden. Mit der
Kapitalabfindung erlischt die Versicherung.

§2 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Entscheidend fiir den Gesamtertrag des Vertrages vor Ren-
tenbeginn ist die Entwicklung der Sondervermégen (Anlage-
stock / Anlagestécke), an der Sie unmittelbar beteiligt sind.
Daruber hinaus beteiligen wir Sie und die anderen Versiche-
rungsnehmer gemaf} § 153 des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VVG) an den Uberschilssen und — sofern Guthaben in
unserem sonstigen Vermogen angelegt wird (nicht fondsge-
bundenes Guthaben und Sicherungskapital) sowie wahrend
des Rentenbezugs — an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Auf das Fondsguthaben fallen bei dieser
Versicherung keine Bewertungsreserven an. Die Uberschis-
se werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
ermittelt und jéhrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses
festgestellt. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewer-
tungsreserven werden dabei im Anhang des Geschaftsberich-
tes ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird von einem unab-
héngigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer Aufsichts-
behoérde einzureichen.

(1) Grundsatze und MaRstébe fir die Uberschussbe-
teiligung der Versicherungsvertrage

Uberschiisse stammen (insbesondere nach Rentenbe-
ginn) aus den Ertrdgen der Kapitalanlagen des sonsti-
gen Vermdgens. Von den Nettoertrdgen derjenigen Ka-
pitalanlagen, die fur kinftige garantierte Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind (8 3 der Verordnung uber
die Mindestbeitragsriickerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzufiihrungsverordnung), erhalten die
Versicherungsvertrdge insgesamt mindestens den in
dieser Verordnung genannten Prozentsatz. In der der-
zeitigen Fassung der Verordnung sind grundséatzlich
90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3 Mindestzufiihrungsver-
ordnung). Aus diesem Betrag werden zunachst die Be-
trage finanziert, die fur die garantierten Versicherungs-
leistungen bendtigt werden. Die verbleibenden Mittel ver-
wenden wir fir die Uberschussbeteiligung der einzelnen
Versicherungen. Weitere Uberschiisse entstehen dann,
wenn die Rentenbezugszeit kurzer ist und die Kosten
niedriger sind als bei der Tarifkalkulation angenommen.
Auch an diesen Uberschiissen werden die Versicherun-
gen angemessen beteiligt, und zwar nach derzeitiger
Rechtslage am Risikoergebnis grundséatzlich zu mindes-
tens 75 % und am Ubrigen Ergebnis (einschlieB3lich Kos-
ten) grundsétzlich zu mindestens 50 % (§ 4 Abs. 4 und
5, 8 5 Mindestzufliihrungsverordnung).

a)

b) Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb

gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zu-
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sammengefasst, um das jeweils versicherte Risiko zu
berlicksichtigen. Darliber hinaus haben wir teilweise
nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbénde genannt. Die Verteilung des Uber-
schusses fiur die Versicherungen auf die einzelnen Be-
standsgruppen bzw. Gewinnverbénde orientiert sich da-
ran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beige-
tragen haben. Den Uberschuss fiilhren wir der Riickstel-
lung flr Beitragsriickerstattung zu, soweit er nicht in
Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den uber-
schussberechtigten  Versicherungen gutgeschrieben
wird. Diese Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundsatzlich
nur fir die Uberschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmeféllen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehérde kénnen wir hier-
von nach §56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) abweichen, soweit die Ruckstellung nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entféllt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 56a VAG konnen wir die
Ruckstellung im Interesse der Versicherungsnehmer
auch zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum
Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den (ber-
schussberechtigten Versicherungsvertragen, die auf all-
gemeine Anderungen der Verhéltnisse zurlickzufuhren
sind, oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund
einer unvorhersehbaren und nicht nur voriibergehenden
Anderung der Verhaltnisse angepasst werden missen —
zur Erhdéhung der Deckungsriickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen tber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Bei der vor-
liegenden Versicherung entstehen Bewertungsreserven
vor Beginn der Rentenzahlung hdchstens, soweit und
solange wir nach dem in § 1 Abs. 1 genannten versiche-
rungsmathematischen Verfahren zur Sicherstellung der
gesetzlich geforderten Beitragserhaltungsgarantie Teile
des gebildeten Kapitals in unserem sonstigen Vermogen
anlegen (nicht fondsgebundenes Guthaben und Siche-
rungskapital). Soweit Bewertungsreserven entstehen,
werden diese monatlich neu ermittelt und den Vertragen
nach dem in Absatz 7 beschriebenen Verfahren unter
den dort genannten Voraussetzungen zugeordnet (8 153
Abs. 3 VVG). Auch wéahrend des Rentenbezugs werden
wir Sie an den Bewertungsreserven beteiligen. Auf-
sichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung blei-
ben unberihrt.

Grundsétze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung Ihres Vertrages

Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versiche-
rung gehort, kébnnen Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. In Abhéngigkeit von dieser Zuordnung erhalt
Ihre Versicherung laufende Uberschussanteile. Die Mit-
tel fir die Uberschussanteile werden bei der Direktgut-
schrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres
finanziert, ansonsten der Ruckstellung fur Beitragsriick-
erstattung entnommen. Die Hohe der Uberschussanteil-
satze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unterneh-
mens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest-
gelegt. Wir verdffentlichen die Uberschussanteilsatze in
unserem Geschéftsbericht, den Sie bei uns anfordern
koénnen.

Ermittlung der Uberschussanteile vor Beginn der
Rentenzahlung

Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie — soweit
vorhanden — fur das nicht fondsgebundene Anlagever-
madgen und das Sicherungskapital Ihrer Versicherung als
Uberschussbeteiligung monatliche  Zins-Uberschuss-
anteile. Die Zins-Uberschussanteile teilen wir zum Ende
eines jeden Versicherungsmonats, bei Versicherungen
mit einer Beitragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals
zum Ende des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Zins-
Uberschussanteil wird im Verhéaltnis zum tberschussbe-

b)

c)

(4)

rechtigten Guthaben bemessen. Als Uberschussberech-
tigtes Guthaben gelten grundsétzlich das zum Monats-
beginn vorhandene nicht fondsgebundene Guthaben
sowie das Sicherungskapital.

Auf das Fondsguthaben erhalten Sie als Uberschussbe-
teiligung monatliche Kosten-Uberschussanteile. Die Kos-
ten-Uberschussanteile teilen wir zum Ende eines jeden
Versicherungsmonats, bei Versicherungen mit einer Bei-
tragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals zum Ende
des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Kosten-Uber-
schussanteil wird im Verhéltnis zu dem zum Zuteilungs-
zeitpunkt vorhandenen Fondsguthaben bemessen.

Zusatzlich erhalten Sie bei beitragspflichtigen Versiche-
rungen beitragsbezogene Kosten-Uberschussanteile.
Die beitragsbezogenen Kosten-Uberschussanteile teilen
wir zum Ende einer jeden Versicherungsperiode, bei
Versicherungen mit einer Beitragszahlungsdauer ab 20
Jahren erstmals im zweiten Versicherungsjahr ), zu. Der
Kosten-Uberschussanteil wird im Verhaltnis zum Beitrag
(ohne den Beitrag fiir eine evtl. eingeschlossene Zusatz-
versicherung) bemessen und entsprechend der verein-
barten prozentualen Aufteilung fir die Anlagebeitrage
geman § 3 Abs. 1 und 3 aufgeteilt.

Verwendung der Uberschussanteile vor Beginn der
Rentenzahlung

Die auf das nicht fondsgebundene Guthaben entfallen-
den Uberschussanteile gemaf Absatz 3a und Absatz 3c
werden verzinslich angesammelt (Ansammlungsgutha-
ben). Die auf das Sicherungskapital entfallenden Uber-
schussanteile gemaR Absatz 3a, die Uberschussanteile
gemanl Absatz 3b sowie die auf das fondsgebundene
Guthaben mit Kapitalsicherung entfallenden Uberschus-
santeile gemaf Absatz 3c sammeln wir nicht separat an,
sondern teilen diese im Rahmen des versicherungsma-
thematischen Verfahrens zur Sicherstellung der gesetz-
lich geforderten Beitragserhaltungsgarantie (vgl. §1
Abs. 1) auf fondsgebundenes Guthaben und — falls er-
forderlich — Sicherungskapital auf. Somit nutzen wir die-
se Uberschussanteile mit zur Sicherstellung der Bei-
tragserhaltungsgarantie, um ein moglichst hohes Anla-
gevolumen im fondsgebundenen Guthaben zu ermdgli-
chen. Bei sehr schlechter Wertentwicklung der zugrunde
liegenden Anteileinheiten ist jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass Uber die Beitragserhaltungsgarantie hinaus
keine zusatzlichen Leistungen gewahrt werden kénnen.
Den dabei auf das fondsgebundene Guthaben entfallen-
den Teil rechnen wir entsprechend der fiur das Anla-
gesplitting vereinbarten prozentualen Aufteilung (vgl. 8 5
Abs. 1) in Anteileinheiten der zugehérigen Anlagestocke
um, wobei wir die am Stichtag des Monats festgestellten
Werte der Anteileinheiten zugrunde legen (vgl. 81
Abs. 2). Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. Der Uberschussanteil unmittelbar vor
Beginn der Rentenzahlung wird direkt verrentet und
nicht mehr in Anteileinheiten und ggf. Sicherungskapital
umgerechnet.

Zum vereinbarten Rentenbeginn verwenden wir den
Wert des Uberschussguthabens zusammen mit der letz-
ten laufenden Uberschusszuteilung, dem Schluss-Uber-
schussanteil gemafl Absatz 6 und dem ggf. auf die Ver-
sicherung entfallenden Anteil an den Bewertungsreser-
ven gemaR Absatz 7 zur Bildung einer festen Rentener-
héhung. Diese Rentenerhdhung erreicht mindestens
85 % des Betrages, der sich ergibt, wenn wir bei ihrer
Ermittlung die gleichen Annahmen uber die kinftige Le-
benserwartung wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen.
Liefern die Annahmen zur kinftigen Lebenserwartung,
die wir bei Beginn der Rentenzahlung fir neu abzu-

Ein Versicherungsjahr umfasst — unabhangig von der Versiche-
rungsperiode — den Zeitraum eines Jahres. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein dokumentier-
ten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versicherungsjahre
beginnen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.

AVB BRGV BAV (04.14) / 4



(%)

a)

b)

(6)

schlieende Rentenversicherungen zugrunde legen, ei-
ne groRere Rentenerhdhung, so gilt fur lhren Vertrag
diese grolRere Rentenerhdhung. Bei Kiindigung der Ver-
sicherung ist das Ansammlungsguthaben Bestandteil
des Auszahlungsbetrags (vgl. § 14 Abs. 2). Bei Tod vor
Beginn der Rentenzahlung erhéht sich das Guthaben
(vgl. 8 1 Abs. 12) um das Ansammlungsguthaben.

Ermittlung und Verwendung der Uberschussanteile
nach Beginn der Rentenzahlung

Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie jahrliche
Zins- und Risiko-Uberschussanteile jeweils unmittelbar
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Die
Uberschussanteile werden im Verhaltnis der jeweiligen
Deckungsriickstellung zum Zuteilungszeitpunkt bemes-
sen.

Diese Uberschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur
Bildung von jahrlichen Rentenerhéhungen verwendet.

Der evtl. Rentenzuschlag setzt mit Beginn der Renten-
zahlung ein. Die zukunftigen — aber noch nicht zugeteil-
ten — Uberschussanteile werden dabei unter der An-
nahme, dass die malRgebenden Uberschussanteilsatze
unveréndert bleiben, so aufgeteilt, dass sich eine Uber
die Rentenzahlungszeit gleich bleibende Rente aus die-
sen Uberschussanteilen ergibt. Der Rentenzuschlag
bleibt solange unveréandert, wie sich die malRgebenden
Uberschussanteilsatze und Annahmen Uber die kiinftige
Lebenserwartung nicht &ndern. Bei einer spateren Re-
duzierung der Uberschussanteilsatze oder Anderung der
Annahmen Uber die kinftige Lebenserwartung kann der
urspriinglich festgesetzte Rentenzuschlag reduziert wer-
den. Das bedeutet, dass die gesamte Rentenzahlung
auch sinken kann. Die Rentenerhthungen beginnen je-
weils bei Zuteilung der Uberschussanteile. Die jeweiligen
Rentenerhéhungen bleiben in ihrer Héhe unveréndert.
Neu hinzu kommende Rentenerhéhungen fihren somit
grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Gesamtrente.
Ist eine Rentengarantiezeit vorgesehen, stimmt die Ga-
rantiezeit des Rentenzuschlags und der Rentenerho-
hungen mit der verbleibenden Rentengarantiezeit tber-
ein. Bei der Berechnung der jeweiligen Rentenerhéhun-
gen werden wir die entsprechenden Annahmen Uber die
kinftige Lebenserwartung zugrunde legen, die wir zum
Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhéhung bei neu abzu-
schlielenden Rentenversicherungen ansetzen.

Stattdessen werden — sofern vereinbart — die nach Be-
ginn der Rentenzahlung zugeteilten Uberschussanteile
jeweils allein zur Bildung von jéhrlichen Rentenerhéhun-
gen verwendet. Diese entsprechen dem zugrunde lie-
genden Tarif und beginnen jeweils bei Zuteilung der
Uberschussanteile. Die jeweiligen Rentenerhdhungen
sind ab ihrem Beginn der Hohe nach garantiert. Sie fuh-
ren somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Ge-
samtrente. Die jeweilige Garantiezeit der einzelnen Ren-
tenerh6hungen stimmt mit der verbleibenden Garantie-
zeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung der Renten-
erhéhungen werden wir die entsprechenden Annahmen
Uber die kunftige Lebenserwartung zugrunde legen, die
wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhéhung bei
neu abzuschlieRenden Rentenversicherungen ansetzen.

Ein Wechsel zwischen den vorgenannten Uberschuss-
verwendungsarten fir die Rentenzahlung kann bis zu
drei Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung bean-
tragt werden.

Schluss-Uberschussanteil

Zum Rentenbeginn sowie bei vorzeitiger Beendigung der
Versicherung vor dem Rentenbeginn durch Tod, Ruck-
kauf oder durch gemaR § 7 vorverlegten Rentenbeginn
kann — frihestens nach Ablauf des 5. Versicherungsjah-
res — zu den Leistungen aus der laufenden Uberschuss-
beteiligung ein Schluss-Uberschussanteil hinzukommen.
Dieser Schluss-Uberschussanteil bemisst sich nach dem
mittleren bisherigen monatlichen nicht fondsgebundenen

@)

®)

Guthaben. Auf ggf. gebildetes Sicherungskapital wird
kein Schluss-Uberschussanteil gewéhrt. Der so ermittel-
te Betrag wird — sofern die Abrufphase (vgl. 8 7) noch
nicht erreicht ist — mit 7 % p. a. fur die verbleibenden
Jahre bis zum Beginn der Abrufphase diskontiert. Der
ggf. fallige Schluss-Uberschussanteil wird zusammen
mit dem auf die Versicherung entfallenden Anteil an den
Bewertungsreserven gemal Absatz 7 zur Bildung einer
festen Rentenerh6hung verwendet.

Bewertungsreserven

Bei Beginn der Rentenzahlung oder ihrer Kapitalabfin-
dung, bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie
bei einer Kundigung mit vollstandiger Auszahlung des
Riickkaufswertes der Versicherung bzw. im Falle eines
Arbeitgeberwechsels zur Ubertragung des gebildeten
Kapitals auf einen Vertrag des neuen Arbeitgebers wird
eine Beteiligung an den Bewertungsreserven fallig. Vo-
raussetzung dafur ist, dass sich fur unsere Kapitalanla-
gen am mal3gebenden Stichtag nach Berucksichtigung
der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Kapitalausstat-
tung unseres Unternehmens positive Bewertungsreser-
ven ergeben. Der mal3gebende Stichtag ist in unserem
Geschéftsbericht genannt. Von der Hélfte der an diesem
Stichtag festgestellten Bewertungsreserven wird nach
einem verursachungsorientierten Verfahren der Teilbe-
trag ermittelt, der auf lhren Versicherungsvertrag entfallt.
Wahrend des Rentenbezugs wird unter den gleichen Vo-
raussetzungen am Ende eines jeden Versicherungsjah-
res eine Beteiligung an den Bewertungsreserven fallig.
Den auf Ihren Versicherungsvertrag entfallenden Teilbe-
trag verwenden wir zur Bildung einer zusatzlichen Ren-
tenerh6hung geman Abs. 5 b).

Information Uber die Hohe der Uberschussbeteili-
gung

Die Hohe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wesentliche Einflussfak-
toren vor Rentenbeginn sind die Entwicklung der Kosten
und — soweit nicht fondsgebundenes Guthaben oder Si-
cherungskapital vorhanden ist — die Ertrdge aus den
sonstigen Kapitalanlagen. Nach Rentenbeginn treten die
Ertrdge aus der Entwicklung der_ versicherten Risiken
hinzu. Die Hohe der kinftigen Uberschussbeteiligung
kann also nicht garantiert werden. Wéahrend der Ver-
tragslaufzeit werden wir Sie und den versicherten Ar-
beitnehmer gemaf § 155 VVG bzw. § 10a des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes i. V. m. Anhang D jahrlich tber
den Stand lhres Vertrags, insbesondere Uber die Hohe
der erreichten Uberschussbeteiligung, informieren. Sie
sind verpflichtet, eine entsprechende von uns erstellte
und fur den Arbeitnehmer bestimmte Information die-
sem, solange er sich in einem Arbeitsverhaltnis mit
lhnen befindet, zukommen zu lassen, sofern wir sie ihm
nicht direkt zustellen.

Weitere versicherungsmathematische Hinweise sowie Erlau-
terungen finden Sie im Abschnitt zur Uberschussbeteiligung in
den ,Informationen fiir den Versicherungsnehmer*.

§ 3 Wie verwenden wir lhre Beitrage, und kénnen Sie die

1)

Aufteilung der Anlagebeitrage auf fondsgebundenes
Guthaben mit Kapitalsicherung und nicht fondsge-
bundenes Guthaben &ndern oder Guthaben um-
schichten?

Aufteilung der Anlagebeitrage

Von lhren falligen Beitrdgen behalten wir die zur De-
ckung unserer Kosten vorgesehenen Betrage ein. Wir
fuhren lhren falligen Beitrag zu Beginn einer jeden Ver-
sicherungsperiode (vgl. 8 10 Abs. 1), soweit er nicht zur
Deckung der Kosten vorgesehen ist, entsprechend der
von lhnen gewlnschten prozentualen Aufteilung der An-
lagebeitrage dem fondsgebundenen Guthaben mit Kapi-
talsicherung und dem nicht fondsgebundenen Guthaben
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lhrer Versicherung zu. Den fir das nicht fondsgebunde-
ne Guthaben bestimmten Teil legen wir unserem sonsti-
gen Vermdgen an. Den fir das fondsgebundene Gutha-
ben mit Kapitalsicherung bestimmten Teil aus der Auftei-
lung der Anlagebeitréage teilen wir im Rahmen des versi-
cherungsmathematischen Verfahrens (vgl. § 1 Abs. 1)
auf fondsgebundenes Guthaben und — falls erforderlich
— Sicherungskapital auf. Den fondsgebunden anzule-
genden Teil rechnen wir entsprechend der von lhnen
gewahlten prozentualen Aufteilung fur das fondsgebun-
dene Anlagesplitting (vgl. § 5) unter Zugrundelegung der
am Stichtag des Vormonats festgestellten Werte der An-
teileinheiten in Anteileinheiten der zugehérigen Anlage-
stocke um. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. § 6 bleibt unberiihrt.

Nicht fondsgebundene Kostenriickstellung

Zu Beginn eines jeden Monats vor Beginn der Renten-
zahlung, zu dem keine Beitragszahlung fallig ist, sowie
bei beitragsfreien Versicherungen (insbesondere auch
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag) entnehmen
wir die Betrage, die zur Deckung unserer Kosten erfor-
derlich sind, der hierfir aus Teilen Ihrer Beitrdge (Abs. 1
Satz 1) gebildeten Kostenrlickstellung. Sie ist Teil des
nicht fondsgebundenen Guthabens und unabhéngig von
der Aufteilung der Anlagebeitrage gemaf Absatz 1.

Anderung der Aufteilung der Anlagebeitrage

Zu jeder Beitragsfalligkeit sowie zu jedem Zuteilungs-
zeitpunkt von Uberschussanteilen gemall § 2 Abs. 3c
konnen Sie grundsatzlich die prozentuale Aufteilung der
kinftigen Anlagebeitrdge und Uberschussanteile geman
§ 2 Abs. 3c auf das fondsgebundene Guthaben mit Kapi-
talsicherung und das nicht fondsgebundene Guthaben
lhrer Versicherung &ndern. Fir die Aufteilung sind alle
ganzzahligen Prozentsatze zuldssig. Sie kénnen auch
bestimmen, dass die kiinftigen Anlagebeitrage und
Uberschussanteile geméaf3 8 2 Abs. 3¢ komplett fonds-
gebunden mit Kapitalsicherung oder auch komplett nicht
fondsgebunden angelegt werden.

Umschichtung von Guthaben

Dariber hinaus kdnnen Sie grundséatzlich zu jedem kinf-
tigen Monatsende Fondsguthaben und ggf. vorhandenes
Sicherungskapital in nicht fondsgebundenes Guthaben
oder umgekehrt umschichten. Bei einer Umschichtung
von nicht fondsgebundenem in fondsgebundenes Gut-
haben mit Kapitalsicherung muss die Kostenrtckstellung
gemal Absatz 2 erhalten bleiben und der Beitragserhalt
gemaf § 1 Abs. 6 gewabhrleistet sein. Bei der Umschich-
tung von nicht fondsgebundenem Guthaben in fondsge-
bundenes Guthaben mit Kapitalsicherung wird der Be-
trag dem nicht fondsgebundenen Guthaben entnommen
und nach dem versicherungsmathematischen Verfahren
zur Sicherstellung der gesetzlich geforderten Beitragser-
haltungsgarantie — falls erforderlich — in Sicherungskapi-
tal und in Anteileinheiten der von lhnen bestimmten An-
lagestocke — soweit und solange hierfiir Fondsanteile
zur Verflgung stehen — umgerechnet. Bei der Umrech-
nung in Anteileinheiten wird kein Ausgabeaufschlag be-
rechnet. Fir die Festlegung der Fonds und deren Anzahl
gelten die Vereinbarungen wie bei einem Fondswechsel
(vgl. 85 Abs. 2 und 4). Bei der Umschichtung von
fondsgebundenem Guthaben und ggf. vorhandenem Si-
cherungskapital in nicht fondsgebundenes Guthaben
wird der Geldwert des Fondsguthabens entsprechend
lhrer Festlegung den Anlagestécken entnommen und
zusammen mit dem Sicherungskapital dem nicht fonds-
gebundenen Guthaben zugefuhrt. Sowohl bei der Ermitt-
lung des Geldwertes des umzuschichtenden Fondsgut-
habens als auch bei der Ermittlung der Anzahl der Antei-
leinheiten der Anlagestdcke legen wir dabei den Stichtag
gemal 81 Abs.2 zugrunde. Bei einer Guthabenum-
schichtung bleiben die Daten zu Ihrer Versicherung (Be-
ginn, vereinbarter Ablauf der Beitragszahlung und Ren-
tenbeginn, Beitrag) unverandert. Wir behalten uns je-
doch vor, eine Umschichtung aus dem Fondsguthaben
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erst dann durchzufihren, wenn wir Vermdgensgegen-
stdnde der zugrunde liegenden Anlagestocke an die
Fondsgesellschaft verduRBern konnen. Eine entspre-
chende VeraufRerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
zlglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Anderung der garantierten Leistung

Nach einer Anderung der Aufteilung der Anlagebeitrage
sowie nach einer Umschichtung von Guthaben gemaf
Abs. 3 oder 4 kann sich das im Antrag bzw. Versiche-
rungsschein angegebene garantierte Kapital bei Ren-
tenbeginn andern. Den aktualisierten Wert teilen wir
Ihnen jeweils in einem Nachtrag zu lhrer Versicherung
mit. Die Mindestleistung gemaR 8 1 Abs. 6 bleibt unbe-
rihrt.

Kosten

Anderungen zur Aufteilung der Anlagebeitrage gemaR
Absatz 3 werden kostenfrei durchgefihrt. Fir jede Um-
schichtung von Guthaben geméafR Absatz 4 berechnen
wir Kosten in H6he von 0,25 % des Umschichtungsbe-
trages und fihren die Umschichtung nur dann durch,
wenn die Sicherstellung der gesetzlich geforderten Bei-
tragserhaltungsgarantie hierdurch nicht gefahrdet wird.

Wie berechnet sich der Wert der auf das Fondsgut-
haben Ihrer Versicherung entfallenden Anteileinhei-
ten?

Den Geldwert des fondsgebundenen Guthabens lhrer
Versicherung ermitteln wir dadurch, dass die jeweilige
Zahl der hierauf entfallenden Anteileinheiten mit dem am
Stichtag des Vormonats ermittelten Wert einer Anteilein-
heit des entsprechenden Anlagestocks multipliziert wird.

Bei Kundigung der Versicherung vor Beginn der Renten-
zahlung (vgl. § 14 Abs. 1 und 10) legen wir zur Ermitt-
lung des Geldwertes des fondsgebundenen Guthabens
den Stichtag des letzten Versicherungsmonats zugrun-
de. Ist der Wert des fondsgebundenen Guthabens im
Leistungsfall bei Tod der versicherten Person vor Ren-
tenbeginn zu ermitteln, wird der Stichtag des Monats
herangezogen, der dem Todesfall vorangegangen ist.

In jedem dieser Falle behalten wir uns jedoch vor, den
Wert des fondsgebundenen Guthabens erst dann zu
ermitteln, wenn wir Vermogensgegenstande der zugrun-
de liegenden Anlagestdcke an die Fondsgesellschaft
verauflern koénnen. Eine entsprechende VerduRerung
nehmen wir — unter Wahrung der Interessen aller unse-
rer Versicherungsnehmer — unverzuglich vor. In diesem
Fall finden die Bestimmungen uber den Stichtag fur die
Berechnung des Geldwertes des Uberschussguthabens
in Abs. 1 und 2 keine Anwendung.

Kénnen Sie die Aufteilung der fondsgebundenen An-
lagebetrage (Anlagesplitting) andern oder Fonds-
guthaben Ubertragen (Fondswechsel), und was be-
deutet das Ablaufmanagement?

Anderung des Anlagesplittings

Zu jedem Monatsbeginn kdnnen Sie grundsatzlich die
prozentuale Aufteilung der kinftigen Anlagebetrége, die
im Rahmen des versicherungsmathematischen Verfah-
rens zur Sicherstellung der Mindestleistung (vgl.
§ 1 Abs. 1) in die Garantiefonds flieRen, @ndern (Ande-
rung des Anlagesplittings), soweit und solange diese
Fonds angeboten werden. Fir das Anlagesplitting sind
alle ganzzahligen Prozentsatze, mindestens 10 % pro
gewahltem Fonds, zulassig. § 6 bleibt unberihrt.

Fondswechsel
Sie kénnen zu jedem kunftigen Monatsende bereits ge-
bildetes Fondsguthaben zwischen den Garantiefonds
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umschichten. Dazu wird der Geldwert des in dem einen
Garantiefonds investierten Fondsguthabens entspre-
chend Ihrer Festlegung ganz oder teilweise auf den an-
deren Garantiefonds Ubertragen — soweit und solange
hierfir Fondsanteile zur Verfligung stehen (Fondswech-
sel) — und in Anteileinheiten dieses anderen Garantie-
fonds umgerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Aus-
gabeaufschlag berechnet. Fir die Wertfeststellung des
Fondsguthabens legen wir dabei den Stichtag gemaf
§ 1 Abs.8 zugrunde. Die teilweise oder vollstandige
Ubertragung von Fondsguthaben auf Anlagestocke, die
lhrer Versicherung bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls
als Fondswechsel. Bei einem Fondswechsel bleiben die
Daten zu lhrer Versicherung (Beginn, vereinbarter Ab-
lauf der Beitragszahlung und Beginn der Rente, Beitrag,
Garantiezeitpunkt) unverandert. Wir behalten uns jedoch
vor, einen Fondswechsel erst dann durchzufiihren, wenn
wir Vermdgensgegenstande der zugrunde liegenden An-
lagestdocke an die Fondsgesellschaft verauBern kénnen.
Eine entsprechende VerdufRerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverziglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Kosten fiir Anderungen des Anlagesplittings und
Fondswechsel

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
werden kostenfrei durchgefiihrt.

Zusatzliche Fonds

Investmentfonds, fur die bei uns Anlagestécke gefuhrt
werden, die aber bei Vertragsabschluss noch nicht zur
Verfiigung standen, kdnnen auf lhren Wunsch ebenfalls
in das Anlagesplitting oder in Fondswechsel einbezogen
werden. Voraussetzung fur eine solche Regelung zum
fondsgebundenen Guthaben ist aber, dass dieser Fonds
die gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantie-
fonds besitzt. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die
Sie lhrer Versicherung zugrunde legen kénnen, kénnen
Sie jederzeit kostenfrei bei uns anfordern.

Gleichzeitige Anderungen

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
kdnnen gleichzeitig mit einer Anderung der Aufteilung
der Anlagebeitrage auf fondsgebundenes Guthaben mit
Kapitalsicherung und nicht fondsgebundenes Guthaben
bzw. Umschichtung von Guthaben gemall § 3 Abs. 3
und 4 durchgefihrt werden.

Ablaufmanagement

Innerhalb der letzten finf Jahre vor dem Beginn der Ab-
rufphase lhrer Versicherung (vgl. 8 7 Abs. 1), friihestens
jedoch nach Ablauf des 5. Versicherungsjahres, kénnen
Sie fur die Ihrer Versicherung evtl. zugrunde liegenden
Fonds das Ablaufmanagement in Anspruch nehmen.
Beim Ablaufmanagement werden die Anteileinheiten fir
diese oder von Ihnen konkret bestimmte Fonds jeweils
nach dem in Absatz 6b beschriebenen Verfahren suk-
zessive in nicht fondsgebundenes Anlagevermdgen um-
geschichtet. Umschichtungen von Fondsguthaben in das
Sicherungskapital und umgekehrt im Rahmen des versi-
cherungsmathematischen Verfahrens zur Sicherstellung
der gesetzlich geforderten Beitragserhaltungsgarantie
bleiben unberihrt. Die vom Ablaufmanagement betroffe-
nen Fonds werden im Folgenden als Ursprungsfonds
bezeichnet. Wéhrend des Ablaufmanagements werden
lhre Anlagebetrage nicht mehr in den/die Ursprungs-
fonds, sondern mit dem fur den jeweiligen Ursprungs-
fonds festgelegten Anteil im Sinne von 8§ 3 Abs. 1 nicht
fondsgebunden investiert. Das Ablaufmanagement kon-
nen Sie mit Frist von einem Monat zum Monatsbeginn
schriftlich beantragen. Wir werden Sie rechtzeitig Uber
die Moglichkeit des Ablaufmanagements informieren.

Ab Beginn des vereinbarten Ablaufmanagements teilen
wir in jedem Monat die Anzahl der vorhandenen Antei-
leinheiten des betreffenden Fonds durch die Anzahl der
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bis zum Beginn der Abrufphase verbleibenden Monate
und ermitteln so die in dem betreffenden Monat umzu-
schichtende Anzahl von Anteileinheiten pro Fonds, fir
den das Ablaufmanagement in Anspruch genommen
wird. AnschlieRend entnehmen wir zu Beginn eines je-
den Monats die entsprechende Anzahl von Anteileinhei-
ten aus dem Anlagestock des Ursprungsfonds und
schichten den auf die entnommenen Anteileinheiten ent-
fallenden Geldwert in das nicht fondsgebundene Anla-
gevermogen um. Stichtag ist jeweils der letzte Borsentag
des Vormonats. In jedem Fall behalten wir uns jedoch
vor, eine Umschichtung erst dann durchzufiihren, wenn
wir Vermdgensgegenstande des Ursprungsfonds an die
Fondsgesellschaft verdufern konnen. Eine entspre-
chende VerauRRerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
zlglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Wahrend des Ablaufmanagements kdnnen die betref-
fenden Ursprungsfonds nicht mehr in Fondswechsel
gemaf Absatz 2 einbezogen werden.

Das Ablaufmanagement kdnnen Sie mit Frist von zwei
Wochen zum Monatsersten schriftlich abbrechen. Dann
werden keine weiteren Umschichtungen aus dem Ur-
sprungsfonds in das nicht fondsgebundene Anlagever-
mogen mehr vorgenommen. Die betreffenden Anlagebe-
trage werden allerdings weiter im Sinne von § 3 Abs. 1
nicht fondsgebunden investiert. Bereits durchgefuhrte
Umschichtungen sowie Umschichtungen im Rahmen
des versicherungsmathematischen Verfahrens zur Si-
cherstellung der gesetzlich geforderten Beitragserhal-
tungsgarantie bleiben unberiihrt. Das Ablaufmanage-
ment kdnnen Sie zu einem spateren Zeitpunkt vor Be-
ginn der Abrufphase erneut beantragen.

Umschichtungen im Rahmen des Ablaufmanagements
werden kostenfrei durchgefuhrt. Allerdings sind wir be-
rechtigt, fur die Einrichtung und das Abbrechen des Ab-
laufmanagements Kosten in Rechnung zu stellen (vgl.
§ 23).

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen
Fonds schliel3t und/oder die Ausgabe oder die
Rucknahme von Anteilen einstellt?

Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen lhrer Versi-
cherung zugrunde liegenden Fonds zu schliel3en
und/oder die Ausgabe oder Ricknahme von Anteilen ei-
nes Fonds auf Dauer einzustellen und kiindigt sie dies
vorher an, werden wir Sie hierliber sowie lUber den ge-
planten Termin mindestens vier Wochen vorher schrift-
lich informieren und lhrem Vertrag kostenfrei einen Er-
satzfonds — sofern verfiigbar — zugrunde legen, der die
gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds
besitzt. Teilen Sie uns vor dem Termin, zu dem die
Fondsgesellschaft die Ausgabe oder die Ricknahme
von Anteilen einstellt, mit, dass Sie mit dem vorgesehe-
nen Fonds nicht einverstanden sind, oder steht uns ein
Ersatzfonds der die gleiche Garantiezusage wie der bis-
herige Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfigung, sind
wir berechtigt, das fondsgebundene Anlagevermégen
nur noch in unserem sonstigen Vermégen (vgl. §1
Abs. 1) anzulegen.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen lhrer Versicherung
zugrunde liegenden Fonds schlief3t und/oder die Ausga-
be oder Riicknahme von Anteilen eines Fonds einstellt,
ohne dies vorher anzukiindigen, sind wir berechtigt, den
Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen, der die
gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds
besitzt. Dies gilt auch fiir den Fall einer kurzfristigen An-
kiindigung, so dass eine vorherige Information nach Ab-
satz 1 nicht mehr rechtzeitig méglich ist. Sie kdnnen
stattdessen innerhalb von vier Wochen nach Erhalt un-
seres Schreibens verlangen, dass wir das fondsgebun-
dene Anlagevermdgen nur noch in unserem sonstigen
Vermogen (vgl. 8 1 Abs. 1) anlegen. Steht uns ein Er-
satzfonds, der die gleiche Garantiezusage wie der bishe-
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rige Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfigung, sind wir
berechtigt, das fondsgebundene Anlagevermogen nur
noch in unserem sonstigen Vermdgen anzulegen.

Bei der Ersetzung des Fonds durch einen anderen
Fonds geméaR Absatz 1 und 2 wird das vorhandene An-
lagevermdgen in Anteileinheiten des neuen Fonds um-
geschichtet oder in unserem sonstigen Vermégen ange-
legt. Die Ersetzung des Fonds gemafl Absatz 1 und 2
gilt ferner bei der monatlichen Aufteilung des Anlage-
vermdgens in fondsgebundenes und nicht fondsgebun-
denes Guthaben und - falls erforderlich — Sicherungs-
kapital. Den neuen Fonds und den Stichtag der Um-
schichtung werden wir lhnen schriftlich mitteilen.

Wir behalten uns in jedem Fall jedoch vor, den Wert des
Fondsguthabens des zu ersetzenden Fonds erst dann
zu ermitteln und diesen Fondswechsel erst dann durch-
zufuhren, wenn wir Vermégensgegenstédnde des betref-
fenden Anlagestocks an die Fondsgesellschaft verau-
Bern kdnnen. Eine entsprechende VeraufRerung nehmen
wir — unter Wahrung der Interessen aller unserer Versi-
cherungsnehmer — unverziglich vor. In jedem Fall ist si-
chergestellt, dass zu Beginn der Rentenzahlung mindes-
tens ein Betrag gemaf § 1 Abs. 6 zur Verfiigung steht.

Uber sonstige Veranderungen bei den Investmentfonds,
wie beispielsweise Anderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jahrlichen Mitteilung
Uber den Stand lhrer Versicherung (vgl. § 2 Abs. 7) un-
terrichten.

AuRer bei den in Absatz 1 und 2 genannten Anlassen
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht
durchfiihren.

Konnen Sie den Beginn der Rentenzahlung
vorverlegen (Abrufphase)?

Sie kdnnen schriftlich verlangen, dass der Zahlungsbe-
ginn der Rente unter Herabsetzung der vereinbarten ga-
rantierten Mindestrente (vgl. 8 1 Abs. 6) auf einen Mo-
natsersten innerhalb der so genannten Abrufphase Ihrer
Versicherung vorverlegt wird. Die Abrufphase beginnt
grundsétzlich an dem Monatsersten, an dem bzw. nach
dem die versicherte Person das 61. Lebensjahr vollen-
det hat. Bei Vertragen, die auf vor 2012 erteilten Versor-
gungszusagen beruhen, tritt an die Stelle des 61. Le-
bensjahres das 59. Lebensjahr. Die Abrufphase beginnt
jedoch bereits vorher zu dem Zeitpunkt, ab dem die ver-
sicherte Person Versorgungsleistungen erhalt, die bei
besonderen Berufsgruppen laut Gesetz, Tarifvertrag o-
der Betriebsvereinbarung Ublich sind. Die Abrufphase
beginnt jedoch friihestens nach Ablauf von einem Jahr
seit Versicherungsbeginn. Voraussetzung fiir die vorzei-
tige Inanspruchnahme der Rente im Rahmen der Abruf-
phase ist, dass das zu verrentende Kapital der Haupt-
versicherung mindestens die bis zu diesem Zeitpunkt
gezahlten Beitrage (einschlieRlich Sonderzahlungen
gemal 8§ 11) — jedoch ohne die Beitrage fur eine evitl.
eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung — erreicht hat.

Basis fiir die Ermittlung der vorverlegten Rente sind das
erreichte Alter und das zum vorverlegten Rentenbeginn-
termin gebildete Kapital. Dieses setzt sich zusammen
aus dem nicht fondsgebundenen Guthaben, dem Geld-
wert des fondsgebundenen Guthabens, dem ggf. vor-
handenen Sicherungskapital, dem Ansammlungsgutha-
ben, dem Schluss-Uberschussanteil (§ 2 Abs. 6) und
dem Anteil an den Bewertungsreserven (82 Abs. 7).
Hieraus wird eine Rente ermittelt, die ab dann garantiert
ist. Der aus dem Guthaben, das wir nicht flir unsere an-
fangliche Garantiezusage gemaR § 1 Abs. 6 benétigen,
ermittelte Rententeil erreicht mindestens 85 % des Be-
trages, der sich ergibt, wenn wir bei seiner Ermittlung die
gleichen Annahmen Uber die kinftige Lebenserwartung
wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die An-
nahmen zur kiinftigen Lebenserwartung, die wir bei Be-
ginn der Rentenzahlung fir neu abzuschlieBende Ren-
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tenversicherungen zugrunde legen, einen gréReren Ren-
tenteil, so gilt dieser fiir lhren Vertrag. Das zur Verren-
tung zur Verfugung stehende Kapital kann wahlweise
insgesamt oder nur zum Teil verrentet werden, vgl. Ab-
satz 4. Wird es nur zum Teil verrentet, wird aus dem (b-
rig bleibenden Teil spater, spatestens jedoch zum ur-
spriinglich vereinbarten Beginn der Rentenzahlung, eine
weitere Rente gebildet. Betragt die vorverlegte oder ver-
bleibende Rente monatlich weniger als 25 €, fassen wir
drei Monatsrenten zu einer Auszahlung zusammen.

Bei einer Vorverlegung des Beginns der Rentenzahlung
gemal Absatz 1 wird gleichzeitig die weitere Beitrags-
zahlung eingestellt, sofern die Versicherung zu dem
Zeitpunkt noch beitragspflichtig ist. Ferner erlischt eine
etwa eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung. Anspriche aus einer
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunféhigkeits-Zusatzver-
sicherung, die auf bereits vor Vorverlegung des Renten-
beginns eingetretener Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit
beruhen, bleiben hiervon unberthrt.

Anstelle einer Rentenzahlung kénnen Sie zum vorver-
legten Beginn der Rentenzahlung eine einmalige Kapi-
talabfindung beantragen. Die Ausubung des Kapital-
wahlrechts ist mit Frist von einem Monat fiir einen Zeit-
punkt der Abrufphase mdglich. In diesem Fall wird das
zum vorverlegten Rentenbeginn vorhandene Guthaben
ausgezahlt. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versi-
cherung. Darliber hinaus ist bei einer Vorverlegung des
Rentenbeginns auch eine Teilkapitalabfindung von bis
zu 30 % des fur die Bildung der Rente vorhandenen Ka-
pitals gemaR Absatz 2 Satz 1 und 2 mdglich. Nehmen
Sie jedoch zum vorverlegten Beginn der Rentenzahlung
die Rente geméaR Absatz 2 nur zum Teil in Anspruch, ist
spater die Kapitalabfindung der weiteren Rente nicht
mehr moglich.

Eine laufende Rente kann nicht abgefunden werden.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie die
Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern?

Sie kénnen spétestens einen Monat vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn schriftlich verlangen, dass die Dauer
bis zum Rentenbeginn I|hrer Versicherung einmalig,
langstens jedoch bis zum Beginn des Monats, in dem
die versicherte Person ihr 70. Lebensjahr vollendet, ver-
langert wird (Verlangerungsphase), sofern die versicher-
te Person den urspriinglich vereinbarten Rentenbeginn
erlebt. Hierbei verlangert sich die Beitragszahlungsdauer
entsprechend. Eine evtl. eingeschlossene Berufsunfé-
higkeits- oder Erwerbsunféahigkeits-Zusatzversicherung
ist von dieser Verlangerung allerdings ausgeschlossen.

Bei einer Verlangerung der Dauer bis zum Rentenbeginn
berechnen wir die versicherten Leistungen auf Basis des
zum urspriinglich vereinbarten Rentenbeginn gebildeten
Deckungskapitals |hrer Versicherung sowie der weiteren
Beitragszahlung und dem fiir den neuen Rentenbeginn
mafRgebenden Alter nach anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik neu. Hierbei werden wir die glei-
chen Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung so-
wie den gleichen Rechnungszins wie bei Vertragsab-
schluss zugrunde legen. Die monatliche Aufteilung des
Anlagevermdgens nach dem in 8 1 Abs. 1 beschriebe-
nen versicherungsmathematischen Verfahren erfolgt
weiterhin so, dass zu jedem folgenden Monatsende der
Beitragserhalt geméal? § 1 Abs. 6 gewahrleistet ist. Das
nicht fondsgebundene Uberschussguthaben wird weiter
verzinslich angesammelt. Stirbt die versicherte Person
wahrend der Verlangerungsphase, wird eine Todesfall-
Leistung gemaR § 1 Abs. 12 fallig.

Innerhalb der Verldngerungsphase kdnnen Sie den Zah-
lungsbeginn der Rente jeweils friilhestens zum néchsten
Monatsersten beantragen. Die erste Rente wird spates-
tens am Ende der Verlangerungsphase fallig, sofern die
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versicherte Person diesen Termin erlebt. Mit Beginn der
Rentenzahlung erlischt die Beitragszahlung.

Auch wahrend der Verlangerungsphase haben Sie das
Recht, |hre Versicherung entsprechend § 13 ruhen zu
lassen.

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

lhr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit lhnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Allerdings entféllt unsere Leis-
tungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl.
§ 10 Abs. 2 und § 12).

Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?
Zahlungsweise

Die Beitrédge zu lhrer Rentenversicherung kdnnen Sie je
nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, Halb-
jahres- oder Jahresbeitrdge (laufende Beitrdge) oder in
einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) entrichten. Die
Versicherungsperiode umfasst bei Einmalbeitrags- und
Jahreszahlung ein Jahr, ansonsten entsprechend der
vereinbarten Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr
bzw. ein halbes Jahr.

Beitragsfalligkeit

Der erste oder einmalige Beitrag (Erstbeitrag) wird sofort
nach Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch
nicht vor dem mit lhnen vereinbarten, im Versicherungs-
schein angegebenen Beginn der Versicherung. Alle wei-
teren Beitrdge (Folgebeitrage) werden zu Beginn der
vereinbarten Versicherungsperiode fallig.

Dauer der Beitragszahlung

Die Beitrage sind bis zum vereinbarten Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauer zu entrichten. Fallt dieser Zeitpunkt
nicht mit dem Ablauf einer Versicherungsperiode zu-
sammen, erheben wir den letzten Beitrag nur anteilig.
Bei Tod der versicherten Person vor Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauer endet die Beitragszahlung bereits
zum Schluss der Versicherungsperiode, in der der Tod
eingetreten ist.

Ubermittlung des Beitrags

Ihr Beitrag ist rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht
(vgl. Absatz 2 und § 12) alles getan haben, damit der
Beitrag bei uns eingeht. Haben Sie uns eine Einzugser-
machtigung bzw. ein SEPA-Lastschriftmandat fir die
Beitrage erteilt, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zu dem in Absatz 2 genannten Falligkeitstag
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten
Einziehung nicht widersprechen. Konnte der féllige Bei-
trag ohne lhr Verschulden von uns nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverziglich nach unserer schriftlichen Zah-
lungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass
der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann,
sind wir berechtigt, kiinftig die Zahlung aufRerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Die Gefahr und die Kosten fiir die Ubermittlung des Bei-
trags tragen Sie.

Verrechnung von Beitragsrickstanden

Bei Falligkeit einer Versicherungsleistung werden wir
etwaige Beitragsriickstande verrechnen.

Beitragsstundung oder -reduzierung

Fir eine Stundung oder eine Reduzierung der Beitrage
ist eine schriftliche Vereinbarung mit uns erforderlich.

@)

®)

9)

(10)

13-

Werden die gestundeten Beitrdge — ggf. einschlie3lich
Stundungszinsen — nicht nachgezahlt, kdnnen wir sie mit
Ihrer Zustimmung stattdessen durch eine Vertragsénde-
rung ausgleichen. Die Vertragsanderung hat zur Folge,
dass die Versicherungsleistung herabgesetzt wird. Bei
Falligkeit oder Inanspruchnahme einer Versicherungs-
leistung wéhrend des Stundungszeitraums wird diese
um die gestundeten Beitrdge — ggf. einschlielich Stun-
dungszinsen — gekuirzt.

Beitragsstundung bei Bundesfreiwilligendienst oder
bei Arbeitslosigkeit

Sie haben das Recht, lhre Beitragszahlung fir 18 Mona-
te ohne Unterbrechung auszusetzen (Beitragsstundung),
sofern der versicherte Arbeitnehmer einen Bundesfrei-
willigendienst ausibt (laut Bescheinigung des Bundes-
amtes fur Familie und zivilgesellschaftliche Angelegen-
heiten).

Scheidet der versicherte Arbeithehmer vor Ablauf der
Beitragszahlung aus dem Arbeitsverhaltnis aus und fuhrt
er die Versicherung als neuer Versicherungsnehmer fort,
hat er das Recht, die Beitragszahlung zur Hauptversi-
cherung fir 18 Monate ohne Unterbrechung auszuset-
zen (Beitragsstundung), sofern er bei der Bundesagen-
tur fur Arbeit als arbeitslos gemeldet ist bzw. durch eine
Umschulung oder Arbeitsheschaffungsmal3nahme der
Bundesagentur gefordert wird (laut Bescheinigung der
zustandigen Arbeitsagentur).

Beitragsstundung wahrend des Mutterschutzes oder
der Elternzeit

Sie haben das Recht, lhre Beitragszahlung fur
36 Monate ohne Unterbrechung auszusetzen (Beitrags-
stundung), sofern der versorgungsberechtigte Arbeit-
nehmer sich im Mutterschutz befindet oder eine gesetz-
liche Elternzeit in Anspruch nimmt (gemaR Vorlage der
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeithnehmer).

Voraussetzung fir
Abs. 7und 8

die Beitragsstundung geman

Voraussetzung fur die Beitragsstundung gemafl Abs. 7
und 8 ist, dass

e der anfangliche Beitrag fir ein Jahr hochstens
7.200 € betragt und bereits Beitrdge zu dieser Versi-
cherung fir mindestens ein Jahr gezahlt worden sind
und

e keine anderweitige Beitragsstundung vereinbart ist.

Rahmenbedingungen fur die Beitragsstundung ge-
man Abs. 7 und 8

Fur die Beitragsstundung gemaR Abs. 7 und 8 werden
keine Stundungszinsen berechnet.

Als Beginn der Beitragsstundung gilt der urspriingliche
Falligkeitstermin des ersten nicht gezahlten Beitrags.

Falls der neue Versicherungsnehmer die Beitragsstun-
dung bei Arbeitslosigkeit langer als neun Monate in An-
spruch nehmen méchte, ist uns von ihm eine erneute
Bescheinigung der zustdndigen Agentur vorzulegen.
Das Recht auf Beitragsstundung bei Arbeitslosigkeit
kann auch mehrmals bis zu einer Gesamtdauer von
27 Monaten ausgelbt werden. Sofern bereits Beitrage
auf Grund dieses Rechts oder einer anderen Vertragsan-
derung ausgeglichen wurden, sind jedoch vor einer
nochmaligen Beitragsstundung Beitrage flr mindestens
sechs Monate zu zahlen.

Wahrend der Dauer der Beitragsstundung wird die
Hauptversicherung unverandert fortgefihrt; insbesonde-
re bleibt wahrend dieser Zeit der volle Versicherungs-
schutz aus der Hauptversicherung erhalten. Erhéhungen
der Beitrdge und Versicherungsleistungen nach dem
Dynamikplan sind wahrend dieses Zeitraums aber nicht
moglich; das grundsatzliche Recht auf weitere Dynamik-
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erhéhungen nach Wiederaufnahme der Beitragszahlung
bleibt jedoch weiter bestehen.

Eine evtl. eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erlischt mit Be-
ginn der Beitragsstundung der Hauptversicherung, so-
fern die Beitragszahlungsdauer der Zusatzversicherung
noch nicht abgelaufen ist. Bei Ablauf der Beitragsstun-
dung der Hauptversicherung koénnen Sie verlangen,
dass die Zusatzversicherung bis zur Hohe des vor dem
Ausschluss mafligebenden Versicherungsschutzes ohne
Gesundheitspriifung wieder in Kraft gesetzt wird. Gleich-
zeitig muss die Beitragszahlung fiir die Zusatzversiche-
rung wieder aufgenommen werden. Voraussetzung fir
die Wiederinkraftsetzung ist, dass der Versicherungsfall
noch nicht eingetreten ist. Dies bedeutet, dass die versi-
cherte Person zu diesem Zeitpunkt nicht berufsunfahig
im Sinne der maRRgebenden Versicherungsbedingungen
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bzw. nicht
erwerbsunfahig im Sinne der maflRgebenden Bedingun-
gen fur die Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversicherung ist.

Bei Falligkeit oder Inanspruchnahme einer Versiche-
rungsleistung wéhrend des Stundungszeitraums wird
diese um die gestundeten Beitrage gekirzt. Bei Ablauf
der Stundung werden die gestundeten Beitrage zur
Hauptversicherung fallig. Wenn nicht die Nachzahlung
der gestundeten Beitrdge vereinbart ist, werden wir die
gestundeten Beitrage durch eine Vertragsanderung aus-
gleichen. Die Vertragséanderung hat zur Folge, dass die
Versicherungsleistung herabgesetzt wird.

Zu Beginn der Beitragsstundung werden die naheren
Einzelheiten hierzu in einer schriftlichen Vereinbarung
mit uns geregelt.

Konnen Sie die Versicherungsleistungen durch
Sonderzahlungen oder durch eine Aufstockung des
laufenden Beitrags erhéhen?

Sie haben das Recht, lhre vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungsleistungen der Hauptversicherung durch eine
oder mehrere Sonderzahlungen in Hohe von jeweils
mindestens 2,50 € zu erh6éhen. Die Leistungsanpassung
erfolgt grundsatzlich — soweit tariflich und aufgrund der
gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassig — innerhalb
lhres bestehenden Vertrags. In diesem Fall bilden wir
aus einer Sonderzahlung eine Erhdhungsversicherung
nach dem bestehenden Tarif (ohne eine eventuelle Be-
rufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung), deren Dauer bis zum Beginn der Rentenzah-
lung mit der restlichen Dauer bis zum Beginn der Ren-
tenzahlung der Grundversicherung Ubereinstimmt. Fer-
ner besteht fur die Erh6hungsversicherung die gleiche
Abrufphase wie bei der Grundversicherung (vgl. § 7).

Die Leistungen aus der Erhéhungsversicherung ergeben
sich aus dem am Erhdhungstermin erreichten Alter der
versicherten Person sowie der restlichen Dauer bis zum
Beginn der Rentenzahlung. Bei der Berechnung der zu-
séatzlichen garantierten Rentenleistungen werden wir die
entsprechenden Annahmen uber die kiinftige Lebenser-
wartung und zum Rechnungszins zugrunde legen, die
wir zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu abzuschlieRen-
den Rentenversicherungen ansetzen.

Auf lhren Wunsch hin oder sofern die Leistungsanpas-
sung innerhalb Ihres bestehenden Vertrags nicht mdg-
lich ist, erfolgt sie durch Abschluss eines zusétzlichen
Vertrags, moglichst passend zum Tarif lhres bestehen-
den Vertrags (ohne eventuelle Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung), dessen Dauer
bis zum Beginn der Rentenzahlung mit der restlichen
Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung lhres beste-
henden Vertrags Ubereinstimmt.

Ferner haben Sie das Recht, den vertraglich vereinbar-
ten Beitrag flir diese Versicherung einschlief3lich einer
etwaigen Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-

Zusatzversicherung — vorbehaltlich einer erneuten Ge-
sundheitsprifung — zu erhéhen (Aufstockung). Die Auf-
stockung erfolgt grundsatzlich — soweit tariflich und auf-
grund der gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassig —
innerhalb lhres bestehenden Vertrags. Die Versiche-
rungsleistungen erhdhen sich nicht im gleichen Verhalt-
nis wie der Beitrag. Der zusatzliche Beitrag wird fir eine
Erhdhungsversicherung verwendet, bei der die Dauer
bis zum Beginn der Rentenzahlung sowie die Beitrags-
zahlungsdauer mit den jeweils entsprechenden restli-
chen Dauern der Grundversicherung uUbereinstimmen.
Bei der Berechnung der erhdhten Versicherungsleistun-
gen der Erhdhungsversicherungen, insbesondere bei
der Berechnung der garantierten Mindestleistung, wer-
den wir die gleichen Annahmen Uber die kinftige Le-
benserwartung und zum Rechnungszins zugrunde le-
gen, die wir zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu abzu-
schlieenden Rentenversicherungen ansetzen. Mit Aus-
nahme der vorgenannten Abweichung zum Rechnungs-
zins sind fur die Berechnung der erhthten Versiche-
rungsleistungen § 3 und §4 Abs.1 der ,Besonderen
Bedingungen fur fondsgebundene Rentenversicherun-
gen nach Tarif BRGV mit planmaRiger Erhdhung nach
dem Dynamikplan“ (DYNB BRGV BAV) maf3gebend.

Daruber hinaus gilt: Der Aufstockungsbeitrag wird bei
kiinftigen Erh6hungen nach dem Dynamikplan bei der
Bezugsgrofle fur die Erhdhung (Beitrag des Vorjahres,
§1 Abs. 1 DYNB BRGV BAV) nicht bericksichtigt. Die
aus dem Aufstockungsbeitrag resultierenden Renten aus
einer eventuell eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung werden
aber bei dem Vorbehalt fir die Angemessenheitsprifung
bei der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gemal 82 Abs.4 DYNB BRGV
BAV einbezogen.

Auf lhren Wunsch hin oder sofern die Aufstockung in-
nerhalb lhres bestehenden Vertrags nicht moglich ist, er-
folgt sie durch Abschluss eines zuséatzlichen Vertrags,
moglichst passend zum Tarif lhres bestehenden Ver-
trags. Die Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung des
zusétzlichen Vertrags muss mit der restlichen Dauer bis
zum Beginn der Rentenzahlung lhres bestehenden Ver-
trags Ubereinstimmen.

§ 12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-

@)
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zeitig zahlen?
Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kon-
nen wir — sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht
fristgerecht widerrufen haben und solange die Zahlung
nicht bewirkt ist — vom Versicherungsvertrag zurticktre-
ten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten ha-
ben. Bei einem Rucktritt kdnnen wir von lhnen die Kos-
ten der zur Gesundheitspriifung durchgefihrten arztli-
chen Untersuchungen verlangen.

Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffélligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch grund-
satzlich, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den
Sie aus dem Versicherungsverhéltnis schulden, nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist oder eingezogen werden
konnte, so erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten eine
Mahnung in Textform. Darin setzen wir lhnen eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen. Zusatzlich in-
formieren wir den versorgungsberechtigten Arbeitneh-
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mer in Textform und setzen diesem eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Monaten. Wird der Ruckstand nicht
innerhalb der gesetzten Frist beglichen, so entfallt oder
vermindert sich lhr Versicherungsschutz, sofern keine
anderweitige Vereinbarung mit uns getroffen wird. Auf
diese Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung so-
wie den versorgungsberechtigten Arbeithehmer in der
Information ausdrucklich hinweisen. Bei einer evtl. Wie-
derherstellung der Versicherung kénnen wir die ruck-
standigen Beitrdge durch eine Vertragsanderung aus-
gleichen. Dies hat zur Folge, dass die Versicherungsleis-
tung herabgesetzt wird.

§ 13 Wann kénnen Sie lhre Versicherung ruhen lassen,

1)

)

und welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leis-
tungen?

Beitragsfreistellung

Sie kénnen jederzeit vor Rentenbeginn in Schriftform
(d.h. durch ein eigenhandig unterschriebenes Schrift-
stlick) verlangen, dass wir lhre Versicherung zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode ruhen las-
sen (Beitragsfreistellung). In diesem Fall setzen wir die
vereinbarte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab.
Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

e Nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik,

e flr den Schluss der Versicherungsperiode, fiir die
zuletzt Beitrage gezahlt wurden, und

e unter Zugrundelegung des Rickkaufswertes nach
8§ 14 Abs. 3 ohne einen Abzug im Sinne von § 14
Abs. 4.

Soweit die nach § 3 Abs. 2 bereits gebildete Kosten-
riickstellung nicht ausreicht, wird sie aus dem bei Bei-
tragsfreistellung vorhandenen Anlagevermégen gebildet.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag ruhen lassen, kann das fir Sie
Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist
wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten (siehe § 15) nur der Mindestwert gemal § 14
Abs. 3 zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden.
Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in
Hohe der gezahlten Beitrage fir die Bildung einer bei-
tragsfreien Rente zur Verfligung. Zum vereinbarten Be-
ginn der Rentenzahlung stehen fir die Bildung der Ren-
te mindestens die bis zur Beitragsfreistellung gezahlten
Beitrdge zur Verflgung, jedoch ohne Beitrdge fur eine
evtl. eingeschlossene Berufsunféhigkeits- oder Erwerbs-
unféhigkeits-Zusatzversicherung. N&ahere Informationen
zu garantierten beitragsfreien Versicherungsleistungen
kénnen Sie der Tabelle im Antrag entnehmen.

§ 14 Wann koénnen Sie lhre Versicherung kiindigen, und

@)

welche Leistungen erbringen wir?
Kindigung und Auszahlung des Rickkaufswertes

Sie kénnen Ihre Versicherung jederzeit in Schriftform
(d.h. durch ein eigenhandig unterschriebenes Schrift-
stlick) zur Auszahlung des Riickkaufswertes kiindigen

e bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss
einer Versicherungsperiode und

e bei beitragsfreien Versicherungen sowie bei Versi-
cherungen gegen Einmalbeitrag zum Schluss eines
jeden Monats,

soweit eine der folgenden Voraussetzungen erfullt ist:

e Die Anspriiche aus der Versicherung sind noch nicht
gesetzlich unverfallbar.

e Die Anspriiche beruhen auf eigenen Beitragen der
versicherten Person nach ihrem Ausscheiden aus
dem Unternehmen.

@)

®)

(4)

®)

-15-

Im Ubrigen wird lhre Versicherung bei Kiindigung als
beitragsfreie Versicherung gemaR § 13 weitergefihrt.
Nach Beginn der Rentenzahlung kénnen Sie nicht mehr
kiindigen.

Sie kdnnen lhre Versicherung auch teilweise kiindigen,
wenn der verbleibende Beitrag fur die Hauptversiche-
rung bei monatlicher Zahlung nicht unter 2,50 € (Min-
destbeitrag) féallt. Bei nicht monatlicher Beitragszah-
lungsweise betragt die Mindestbeitragsrate der Haupt-
versicherung das entsprechende Vielfache. Bei teilwei-
ser Kiindigung gelten die folgenden Regelungen nur fiir
den gekindigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

Wir zahlen — soweit nach Absatz 1 zuldssig — nach Kin-
digung den

e Rickkaufswert (Absatz 3 und 5),
e vermindert um den Abzug (Absatz 4),
e erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 6).

Rickkaufswert

Im Falle einer Kiindigung — soweit nach Absatz 1 zulés-
sig — steht entsprechend 8§ 169 VVG der Ruckkaufswert
zur Verfligung. Er ist der zum maRgebenden Kindi-
gungstermin ermittelte Zeitwert des fondsgebundenen
Deckungskapitals zuziiglich des zu diesem Termin nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit
den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation fir
den gemalR Absatz 1 maRgebenden Kindigungstermin
errechneten nicht fondsgebundenen Deckungskapitals
(nicht fondsgebundenes Guthaben und ggf. vorhande-
nes Sicherungskapital) der Versicherung. Der Ruck-
kaufswert entspricht mindestens jedoch dem Betrag des
Deckungskapitals, das sich bei gleichmafiger Verteilung
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die
ersten funf, bei laufender Beitragszahlung auf die ersten
sechs Vertragsjahre, jedoch hdchstens auf die Zeit bis
zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung ergibt. In
jedem Fall beachten wir die aufsichtsrechtlichen Hochst-
zillmersatze (siehe § 15 Absatz 2 Satz 4).

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem gemafn
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug betragt 100 €. Ab
Beginn der Abrufphase erfolgt kein Abzug. Der Abzug ist
zuléssig, wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel
von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir ange-
messen, weil mit diesem Abzug der mit der Kundigung
verbundene zusatzliche Verwaltungsaufwand und die
Veranderung der Risikolage des verbleibenden Versi-
chertenbestandes ausgeglichen werden. Zudem wird
damit ein Ausgleich fur kollektiv gestelltes Risikokapital
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der
aufgrund lhrer Kiindigung von uns vorgenommene Ab-
zug wesentlich niedriger liegen muss, wird er entspre-
chend herab gesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass
der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er.
Weitere Erlauterungen sowie versicherungsmathemati-
sche Hinweise zum Abzug und seiner Hohe finden Sie
im Anhang zu den Versicherungsbedingungen.

Herabsetzung des Rickkaufswerts im Ausnahmefall

Wir sind nach 8§ 169 Abs. 6 VVG bei einer Kiindigung zur
Auszahlung des Ruckkaufswertes berechtigt, den nach
Absatz 3 berechneten Betrag des nicht fondsgebunde-
nen Deckungskapitals angemessen herabzusetzen, um
eine Gefahrdung der Belange der Versicherungsnehmer,
insbesondere durch eine Gefahrdung der dauernden Er-
fullbarkeit der sich aus den Versicherungsvertrédgen er-
gebenden Verpflichtungen, auszuschlieBen. Die Herab-
setzung ist jeweils auf ein Jahr befristet.
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Uberschussbeteiligung

Fur die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

e den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Uberschussan-
teilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ab-
satzen 3 bis 5 berechneten Betrag enthalten sind,

e dem Schluss-Uberschussanteil nach § 2 Abs. 6 und

e den bei Kiindigung vorhandenen, Ihrem Vertrag ge-
maf § 2 Abs. 7 zuzuteilenden Bewertungsreserven.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen, kann das fir Sie
Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist
wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten (siehe 8§ 15) nur der Mindestwert gemaf Absatz 3
Satz 3 vorhanden. Der Rickkaufswert erreicht auch in
den Folgejahren nicht unbedingt die Summe der gezahl-
ten Beitrage fir die Hauptversicherung. Generell ist zu
beriicksichtigen, dass der Ruckkaufswert bei einer guten
Fondsentwicklung héher sein wird als bei einer weniger
guten Fondsentwicklung (vgl. 8 1 Abs. 11) und bei einer
ungunstigen Fondsentwicklung auch im weiteren Ver-
tragsverlauf vor Beginn der Rentenzahlung die Summe
der eingezahlten Beitrage nicht unbedingt erreicht. N&-
here Informationen zum Rickkaufswert kénnen Sie der
entsprechenden Tabelle im Antrag entnehmen. Da die
Verlaufe des fondsgebundenen sowie des nicht fondsge-
bundenen Deckungskapitals zu Vertragsbeginn noch
nicht feststehen und die Wertentwicklung der Anlagesto-
cke nicht vorhergesagt werden kann, kdnnen wir einen
bestimmten Mindestbetrag fur den Ruckkaufswert nicht
garantieren.

Keine Beitragsriickzahlung

Die Riuckzahlung der Beitrdge kénnen Sie nicht verlan-
gen.

Kein Beitragsrickstand

Besteht ein Beitragsriickstand, ermitteln wir den Riick-
kaufswert zum Ende der letzten bezahlten Versiche-
rungsperiode; ggf. wird der Vertrag von diesem Zeit-
punkt bis zum mafR3gebenden Kiindigungstermin wie ein
beitragsfreier Vertrag weiterentwickelt.

Kiindigung des Vertrags im Falle eines Arbeitgeber-
wechsels der versicherten Person zur Ubertragung
des gebildeten Kapitals auf einen Vertrag des neuen
Arbeitgebers

Im Falle eines Arbeitgeberwechsels der versicherten
Person kann unter den Voraussetzungen von § 4 Abs. 2
und 3 BetrAVG das gebildete Kapital der Versicherung
auf einen Vertrag des neuen Arbeitgebers Ubertragen
werden (Portabilitat). Ein Abzug gemaR Absatz 4 erfolgt
nicht.

Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

Mit lhrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in
lhrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Ubrige Kosten. Zu
den Abschluss- und Vertriebskosten gehdren insbeson-
dere Abschlussprovisionen fiir den Versicherungsver-
mittler. AulRerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebskosten die Kosten fur die Antragsprifung und Aus-
fertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendungen,
die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung ste-
hen sowie Werbeaufwendungen. Die Ubrigen Kosten
entfallen auf Service und Verwaltung. Die Hohe der ein-
kalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten sowie der
Ubrigen Kosten kdnnen Sie dem Produktinformations-
blatt entnehmen.
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Wir wenden auf lhren Vertrag das Verrechnungsverfah-
ren nach § 4 der Deckungsrickstellungsverordnung an.
Dies bedeutet, dass wir die ersten Beitrage zur Tilgung
eines Teils der Abschluss- und Vertriebskosten heran-
ziehen. Dies gilt jedoch nicht fur den Teil der ersten Bei-
trage, der fur Leistungen im Versicherungsfall, Kosten
des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Versiche-
rungsperiode und aufgrund von gesetzlichen Regelun-
gen fur die Bildung einer Deckungsruckstellung be-
stimmt ist. Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist
nach der Deckungsriickstellungsverordnung auf 4 % der
von lhnen wahrend der Laufzeit des Vertrages zu zah-
lenden Beitrage beschrankt.

Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden
Uber die gesamte Beitragszahlungsdauer verteilt, die tb-
rigen Kosten Uber die gesamte Vertragslaufzeit.

Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge,
dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Be-
trage zur Kapitalbildung und somit nur Mindestwerte fiir
einen Ruckkaufswert oder zur Bildung einer beitrags-
freien Rente vorhanden sind (siehe 88 13 und 14). Auch
in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Héhe
der gezahlten Beitrage fir einen Rickkaufswert oder zur
Bildung einer beitragsfreien Rente zur Verfugung. Die
Garantie gemal § 1 Abs. 6 bleibt unberiihrt. Nahere In-
formationen zu den Ruickkaufswerten und beitragsfreien
Rentenleistungen kénnen Sie den jeweiligen Tabellen im
Antrag entnehmen.

§ 16 Zu welchen Anlassen kénnen Sie die Versicherungs-
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leistungen Ihrer Rentenversicherung ohne Gesund-
heitsprifung anpassen?

Anpassungsgarantie

Sofern nach Vertragsabschluss eines der nachfolgend
beschriebenen Ereignisse vor Beginn der Rentenzah-
lung fur die versicherte Person eintritt, haben Sie inner-
halb von sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt das Recht,
die bei Vertragsabschluss vereinbarten Versicherungs-
leistungen ohne (erneute) Gesundheitsprifung der ver-
sicherten Person gegen entsprechende Beitragszahlung
zu erhéhen:

e Erreichen der Volljahrigkeit

e Abschluss der Berufsausbildung (einschlieB3lich ab-
gelegtem Hochschulexamen oder abgelegter Meis-
terprifung)

e Gehaltssteigerung um mindestens 10 % gegeniber
dem Vorjahr

e Heirat oder Begriindung einer Lebenspartnerschaft
nach dem Gesetz Uber die Eingetragene Lebens-
partnerschaft

e Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspartner-
schaft nach dem Gesetz lber die Eingetragene Le-
benspartnerschaft

e Geburt eines Kindes
e Adoption eines Kindes

e Baubeginn oder Kauf einer Wohnimmobilie durch die
versicherte Person oder ihren Ehepartner bzw. ein-
getragenen Lebenspartner.

Gleichzeitig eintretende Ereignisse zahlen jeweils sepa-
rat. Das Vorliegen der Voraussetzungen missen Sie uns
durch einen geeigneten Nachweis belegen.

Falls vor Vertragsabschluss keine Gesundheitsprifung
fur die versicherte Person durchgefuhrt wurde, haben
Sie dieses Anpassungsrecht erstmals fir ein Ereignis,
das nach Ablauf einer Wartefrist von finf Jahren nach
dem Versicherungsbeginn eintritt.

Dieses Recht steht sinngemafR auch der versicherten
Person zu, falls sie vor Beginn der Rentenzahlung aus
dem Arbeitsverhéltnis ausscheidet und die Versicherung
als neuer Versicherungsnehmer fortfuhrt. In diesem Fall
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besteht die Anpassungsgarantie auch dann, wenn fol-
gendes Ereignis fur die versicherte Person eintritt:

e Aufnahme einer selbststédndigen hauptberuflichen
Tatigkeit

e Reduzierung oder Wegfall einer betrieblichen Alters-
versorgung zugunsten der versicherten Person

Die Anpassungsgarantie besteht nicht bzw. erlischt,
wenn

o die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet
hat oder

e eine Versicherung gegen laufende Beitragszahlung
vor dem vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer beitragsfrei gestellt wird oder

e aus diesem Vertrag oder anderen Vertragen bei un-
serer Gesellschaft Leistungen wegen Pflegebedurf-
tigkeit, Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit der versi-
cherten Person beantragt oder erbracht werden bzw.
wurden.

Gegenstand und Umfang der Leistungsanpassung

Die Leistungsanpassung erfolgt — soweit tariflich und auf
Grund der gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassig —
innerhalb lhrer bestehenden Versicherung, ansonsten
oder auf lhren Wunsch durch Abschluss einer zusétzli-
chen Versicherung im Rahmen unserer tarifichen Mog-
lichkeiten. Im letzteren Falle handelt es sich um eine neue
Versicherung mit eigenen Versicherungsbedingungen
nach MalRRgabe eines zu diesem Zeitpunkt geltenden Ta-
rifs entsprechend Ihrer Wahl. Die neue Versicherung wird
fur dieselbe versicherte Person wie bei der ursprunglichen
Versicherung abgeschlossen, wobei die Dauer bis zum
Beginn der Rentenzahlung bzw. Versicherungsdauer so-
wie die Beitragszahlungsdauer spétestens zu den ent-
sprechenden Terminen wie bei der urspriinglichen Versi-
cherung enden. Fir die Leistungsanpassung gelten die
gleichen Feststellungen der Gesundheitspriifung wie bei
Abschluss der urspringlichen Versicherung. Die Rege-
lungen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
in den Versicherungsbedingungen der urspriinglichen
Versicherung (8 17) finden auch auf die neue Versiche-
rung Anwendung. Solange wir wegen Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht vom urspriinglichen Vertrag
zurlcktreten, diesen kindigen, anpassen oder den ur-
sprunglichen Vertrag wegen Anfechtung aufheben kon-
nen, haben wir diese Rechte auch fir die Leistungsan-
passung.

Erhéhung des Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsun-
fahigkeitsschutzes

Ist in lhrer Versicherung eine Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung (BUZV) oder Erwerbsunféhigkeits-Zusatz-
versicherung (EUZV) zur Beitragsbefreiung bei Berufs-
unfahigkeit bzw. Erwerbsunfahigkeit der versicherten
Person eingeschlossen, kann eine solche BUZV (bei
eingeschlossener BUZV) oder EUZV (bei eingeschlos-
sener EUZV) auch in die Leistungsanpassung einbezo-
gen werden. Dariiber hinaus kann — zusatzlich zu der
Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit bzw. Erwerbsun-
fahigkeit —, sofern kein Ausschlussgrund vorliegt und die
Anpassungsgarantie nicht erloschen ist, bei jedem der in
Absatz 1 genannten Ereignisse sowie unabhangig davon
alle finf Jahre ab Versicherungsbeginn zum jeweiligen
Versicherungsjahreswechsel eine Berufsunféhigkeitsren-
te (bei eingeschlossener BUZV) bzw. Erwerbsunfahig-
keitsrente (bei eingeschlossener EUZV) (mit)versichert
bzw. eine bestehende Berufsunfahigkeits-oder Erwerbs-
unféahigkeitsrente — auch fiir sich alleine — erhéht wer-
den. Die Erhdhung der jahrlichen Versicherungsleistung
aus der BUZV bzw. EUZV betréagt dabei maximal
3.600 €, innerhalb von funf Jahren jedoch insgesamt
maximal 12.000 €. Bei den vorgenannten Héchstsum-
men werden als Versicherungsleistung aus der BUZV
bzw. EUZV die hinzukommende jahrliche Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente und zusatz-
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lich der jeweils aus Erhdéhungen resultierende, auf die
Hauptversicherung entfallende Beitrag fiir ein Jahr sowie
eine evtl. Bonusrente aus der Uberschussbeteiligung bei
der BUZV bzw. EUZV angerechnet. Ferner werden die
hinzukommenden Versicherungsleistungen aus allen bei
unserer Gesellschaft bestehenden Vertragen mit Versi-
cherungsschutz fur den Fall der Berufsunféhigkeit oder
Erwerbsunfahigkeit angerechnet.

Das Recht auf Erhdhung der Leistungen aus der BUZV
oder EUZV besteht nicht bzw. erlischt, wenn die versi-
cherte Person berufsunféahig bzw. erwerbsunfahig im
Sinne der maflRgebenden Bedingungen fiur die Berufsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung bzw. fir die Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung ist. Das Recht zur Einbe-
ziehung einer Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunféhig-
keitsrente besteht ferner auch dann nicht bzw. erlischt,
wenn die jahrliche Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsun-
fahigkeitsrente (einschlieBlich einer evtl. Bonusrente aus
der Uberschussbeteiligung) aus allen fiir die versicherte
Person bestehenden und gleichzeitig beantragten Versi-
cherungen bei unserer Gesellschaft mehr als 24.000 €
betragt. Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunféahigkeits-
renten werden hierbei addiert.

Umtausch der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung in eine Berufsunféahigkeitsabsicherung

Unabhéngig von den in Absatz 1 beschriebenen Ereig-
nissen haben Sie — vorbehaltlich von Absatz 2 — als be-
sondere Form der Anpassungsgarantie zum flnften Jah-
restag des Versicherungsbeginns sowie bei erstmaliger
Aufnahme eines Studiums durch die versicherte Person
das Recht, eine Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ohne erneute Gesundheitsprifung gegen entspre-
chende Beitragszahlung in eine im Rahmen unserer
Produktpalette verfligbare Berufsunfahigkeitsabsiche-
rung (selbststandige Berufsunfahigkeits-Versicherung
oder Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung) auf das
Leben der versicherten Person mit gleicher oder gerin-
gerer kinftiger Rente (einschlieBlich einer evtl. Beitrags-
befreiungsrente fur die Hauptversicherung) und gleicher
oder geringerer restlicher Versicherungs- und Leis-
tungsdauer umzutauschen. Bei Zusatztarif RS ist die
Hoéhe der Rente ab dem sechsten Versicherungsjahr
maRgebend. Fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung
bzw. Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die
gleichen Feststellungen der Gesundheitspriifung wie bei
Abschluss der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung.
Den Umtausch kénnen Sie spatestens einen Monat vor
dem flinften Jahrestag des Versicherungsbheginns bzw.
spatestens innerhalb von drei Monaten nach der erstma-
ligen Aufnahme eines Studiums durch die versicherte
Person beantragen. Als Voraussetzung fur den Um-
tausch bei erstmaliger Aufnahme eines Studiums ist zu-
sammen mit dem Antrag auf Umtausch ein geeigneter
Nachweis vorzulegen. Der Beitrag fiir die Berufsunféhig-
keits-Versicherung  bzw.  Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung richtet sich u. a. nach dem zum Umtausch-
zeitpunkt ausgeilbten Beruf. Mit dem Umtausch erlischt
die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung. Malge-
bend ist der zum Umtauschzeitpunkt flir Neuabschliisse
geltende Tarif der selbststandigen Berufsunfahigkeits-
Versicherung bzw. Berufsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung einschlie3lich der dazugehdrigen Versicherungs-
bedingungen. Als berufliche Tatigkeit im Sinne von
Satz 1 gelten auch eine Berufsausbildung sowie eine
selbststéandige Tatigkeit. Nicht als berufliche Tatigkeit
gelten Tatigkeiten, die Behinderte in eigens dafur einge-
richteten Werkstéatten oder Heimen ausfuhren. Héatten
wir der versicherten Person bei Vertragsabschluss der
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung aus gesund-
heitlichen Griinden keinen Versicherungsschutz fir den
Fall der Berufsunféhigkeit bieten kénnen oder Ubt die
versicherte Person zum vorgesehenen Umtauschzeit-
punkt einen im Rahmen unserer Berufsunfahigkeitsabsi-
cherung nicht versicherbaren Beruf aus, ist der Um-
tausch nicht moglich. Voraussetzung fur den Umtausch
ist ferner, dass die versicherte Person zum Umtausch-
zeitpunkt nicht berufsunféhig ist.
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Versicherung einer zusatzlichen Todesfall-Leistung
durch die versicherte Person

Die versicherte Person hat bei jedem der in Absatz 1
genannten Ereignisse sowie unabhéangig davon alle funf
Jahre ab Versicherungsbeginn zum jeweiligen Versiche-
rungsjahreswechsel — vorbehaltlich von Absatz 2 — das
Recht, ohne Gesundheitspriifung eine weitere, private
Versicherung mit einer Todesfall-Leistung bis zur Hohe
von 25.000 € abzuschlieRen. Die anfénglich versicherte
Todesfallsumme samtlicher nicht planméaRiger Erho-
hungsversicherungen (einschlielich solcher zu anderen
Tarifen), die innerhalb von finf Jahren bei unserer Ge-
sellschaft fir dieselbe versicherte Person ohne Gesund-
heitsprufung abgeschlossen werden, ist auf 75.000 €
begrenzt. Bei den vorgenannten Hochstsummen werden
ein evtl. Todesfallbonus aus der Uberschussbeteiligung
bei Risiko-Lebensversicherungen sowie evtl. Hinterblie-
benenrenten angerechnet. 25.000 € Todesfallschutz
entsprechen hierbei einer jahrlichen Hinterbliebenenren-
te von 1.000 €.

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht,
und welche Folgen hat ihre Verletzung?

Vorvertragliche Anzeigepflicht

Wir Glbernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie und die versicherte Person alle vor Ver-
tragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemal und vollstandig beantwortet haben (vorvertragli-
che Anzeigepflicht). Das gilt insbesondere fiir die Fragen
nach gegenwartigen oder frilheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Stérungen und Beeintrachtigungen der
versicherten Person.

Ricktritt

Wenn Umstande, die fur die Ubernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von lhnen oder der
versicherten Person (vgl. Absatz 1) nicht oder nicht rich-
tig angegeben worden sind, kénnen wir vom Vertrag zu-
riicktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorsétzlich
noch grob fahrlassig verletzt worden ist. Bei grob fahr-
lassiger Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hétten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Haben wir den Rucktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklart, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand weder fur den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht urséchlich war. Haben Sie oder die versi-
cherte Person die Anzeigepflicht arglistig verletzt, sind
wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Wenn die Versicherung durch Rucktritt aufgehoben wird,
zahlen wir den Ruckkaufswert (§ 14). Die Riickzahlung
der Beitrage kdnnen Sie nicht verlangen.

Kindigung

Ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kbnnen
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kindigen.

Wir haben kein Kindigungsrecht, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hétten.
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Kindigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der
Kiundigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 13).

Vertragsanpassung

Kdnnen wir nicht zuriicktreten oder kindigen, weil wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen
hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen ruckwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhéht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlieBen wir den Versicherungs-
schutz fir den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kundigungsrecht hinweisen.

Auslbung unserer Rechte

Wir kdnnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kindi-
gung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir mussen unsere Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
grundet, Kenntnis erlangen. Bei Ausubung unserer
Rechte missen wir die Umstdnde angeben, auf die wir
unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kénnen wir
nachtraglich weitere Umstande innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

Unsere Rechte auf Ricktritt, Kindigung oder Ver-
tragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten. Ferner verzichten wir auf unser Kindi-
gungs- und Vertragsanpassungsrecht, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die falschen oder unvollstdndigen
Angaben nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt
insbesondere auch dann, wenn uns bei SchlieBung des
Vertrages ein fir die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er Ihnen und
der versicherten Person nicht bekannt war. In diesen
Fallen wird der Vertrag unverandert fortgefuhrt.

Die genannten Rechte kdnnen wir nur innerhalb von flinf
Jahren seit Vertragsabschluss ausiben. Ist der Versi-
cherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, kdnnen
wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend ma-
chen. Haben Sie oder die versicherte Person die Anzei-
gepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt, betragt die
Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kénnen den Versicherungsvertrag auch anfechten,
falls durch unrichtige oder unvollstandige Angaben be-
wusst oder gewollt auf unsere Annahmeentscheidung
Einfluss genommen worden ist. Handelt es sich um An-
gaben der versicherten Person, so kdnnen wir lhnen ge-
geniber die Anfechtung erklaren, auch wenn Sie von
der Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine
Kenntnis hatten. Absatz 4 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung

Die Absétze 1 bis 13 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Anderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen
nach Absatz 12 beginnen mit der Anderung oder Wie-
derherstellung der Versicherung bezuglich des geander-
ten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen.
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Erklarungsempféanger

Die Austibung unserer Rechte erfolgt durch eine schrift-
liche Erklarung, die lhnen gegenliber abzugeben ist.

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungs-
leistung verlangt wird?

Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines
amtlichen Zeugnisses uber den Tag der Geburt der ver-
sicherten Person.

Wir kénnen vor jeder Rentenzahlung oder Kapitalabfin-
dung auf unsere Kosten ein amtliches Zeugnis dartber
verlangen, dass die versicherte Person noch lebt.

Der Tod der versicherten Person ist uns unverziiglich
anzuzeigen. Neben den in Absatz 1 genannten Unterla-
gen ist uns eine beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde
einzureichen.

Die mit den Nachweisen verbundenen Kosten tragt der-
jenige, der die Versicherungsleistung beansprucht.

Wo und wann erfillen wir unsere Leistungsverpflich-
tungen, und wann verjahren lhre Anspriche?

Erflllungsort fir die Leistung ist der Sitz unserer Gesell-
schaft in Aachen oder unserer jeweiligen Kundenser-
vice-Direktion. Unsere Leistungsverpflichtung ist recht-
zeitig erfullt, wenn wir die Leistung nach Vorliegen der
Leistungsvoraussetzungen und Abschluss unserer Pri-
fung an den Empfangsberechtigten berweisen. Die
Kosten der Uberweisung tragt der Empfangsberechtigte;
die Gefahr tragen wir, auf3er bei Uberweisungen in Lan-
der auRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes.

Die Anspriuche aus dem Versicherungsvertrag verjahren
in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in welchem die Leistung verlangt werden
kann.

Haben wir die verlangte Leistung abgelehnt, kénnen Sie
lhre Anspriiche gerichtlich geltend machen (vgl. 8§ 26).
Erfolgt dies innerhalb der Verjahrungsfrist gemar Ab-
satz 2, wird dadurch die Verjahrung gehemmt.

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Den Inhaber des Versicherungsscheins kénnen wir als
berechtigt ansehen, Uber die Rechte aus dem Versiche-
rungsvertrag zu verfugen, insbesondere Leistungen in
Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlangen, dass
uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

Was gilt bei einer Anderung Ihrer Postanschrift oder
Ihrer Firma?

Eine Anderung Ihrer Postanschrift miissen Sie uns unver-
zuglich mitteilen. Anderenfalls kénnen fiir Sie Nachteile
entstehen, da wir eine an den Versicherungsnehmer zu
richtende Willenserklarung mit eingeschriebenem Brief an
die uns zuletzt bekannte Anschrift senden kénnen. In die-
sem Fall gilt unsere Erklarung drei Tage nach Absendung
des eingeschriebenen Briefes als zugegangen.

Bei einer Umfirmierung gilt Absatz 1 entsprechend.

Wer erhdlt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)?

Die versicherte Person ist grundsatzlich auf alle Versiche-
rungsleistungen sowohl fiir den Erlebens- als auch fiir den
Todesfall unwiderruflich bezugsberechtigt. Soweit die
Leistungen allerdings auf arbeitgeberfinanzierten Beitré-
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gen beruhen, kénnen Sie verfligen, dass die versicherte
Person erst mit Erreichen der gesetzlichen Unverfallbar-
keit einen Rechtsanspruch auf diesen Teil der Versiche-
rungsleistungen erhalt. Ggf. kdnnen Sie das Bezugsrecht
der versicherten Person auf die arbeitgeberfinanzierten
Leistungen vor Erreichen der gesetzlichen Unverfallbar-
keit widerrufen, jedoch nur dann, wenn das Arbeitsver-
haltnis vor Eintritt des Versorgungsfalls endet.

Bei Tod der versicherten Person erbringen wir eine
eventuelle Todesfall-Leistung an den bzw. die versor-
gungsberechtigten Hinterbliebenen. Existiert keine die-
ser Personen, so zahlen wir eine eventuelle Sterbegeld-
leistung bis maximal zur Héhe der gewéhnlichen Beerdi-
gungskosten (8 1 Abs. 14) an eine von lhnen vorher
schriftlich benannte Person. Liegt uns eine derartige Er-
klarung nicht vor, kann diese Sterbegeldleistung an nicht
steuerlich waisenrentenberechtigte Kinder des versicher-
ten Arbeitnehmers oder diesen nicht gleichgestellte Kin-
der, an dessen Eltern oder diejenige Person erbracht
werden, welche die Kosten der Bestattung getragen hat
und uns dies geeignet nachweist.

Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rech-
nung?

Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Griinden
ein zusatzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird,
kdnnen wir die in solchen Fallen durchschnittlich entste-
henden Kosten als pauschalen Abgeltungsbetrag ge-
sondert in Rechnung stellen. Dies gilt bei

o schriftlicher Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebei-
tragen

e Verzug mit Beitrdgen
e Ricklaufern im Lastschriftverfahren
e Durchfuihrung von Vertragsdnderungen

e Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen,
soweit zulassig

e Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements
(vgl. 8 5 Abs. 6e)

8 18 Abs. 4 bleibt unberihrt.

Die Hohe der Kosten kann sich wéahrend der Vertrags-
laufzeit &ndern. Eine Ubersicht tber die jeweils aktuellen
Kostensétze kénnen Sie bei uns anfordern.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen
Abgeltungsbetrag zugrunde liegenden Annahmen in Ih-
rem Fall entweder dem Grunde nach nicht zutreffen oder
der Hohe nach wesentlich niedriger zu beziffern sind,
entféllt der Abgeltungsbetrag bzw. wird — im letzteren
Falle — entsprechend herabgesetzt.

Kénnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen?

Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie Ihren Fir-
mensitz haben. Wir sind berechtigt, Ihnen als Schuldner
etwa anfallende Steuern und Abgaben in vollem Umfang
zu belasten.

Absatz 1 bezieht sich sinngemafl auch auf den Wohnsitz
oder gewohnlichen Aufenthalt der versicherten Person,
wenn sie vor Beginn der Rentenzahlung aus dem Arbeits-
verhéltnis ausscheidet und die Versicherung als neuer
Versicherungsnehmer fortfiihrt. In diesem Fall gilt die Re-
gelung aus Absatz 1 insbesondere auch dann, wenn die
versicherte Person in einen anderen Staat umzieht.

Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung?

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

AVB BRGV BAV (04.14) / 15



8§ 26 Wo ist der Gerichtsstand?

1)

)

@)

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach unse-
rem Geschéftssitz in Aachen oder unserer fur den Versi-
cherungsvertrag zustandigen Kundenservice-Direktion.
Sind Sie eine naturliche Person, ist auch das Gericht ort-
lich zustandig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klage-
erhebung lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, lhren gewodhnlichen Aufenthalt haben.

Ist der Versicherungsnehmer eine natirliche Person,
missen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das flir seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
seines gewdhnlichen Aufenthalts zustandig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zustandige Gericht nach seinem Sitz oder sei-
ner Niederlassung.

Verlegen Sie lhren gewohnlichen Aufenthalt bzw. Firmen-
sitz in einen Staat aufRerhalb der Européischen Union, Is-
lands, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des
Staates zustandig, in dem wir unseren Sitz haben.

§ 27 Welche Vertragsbestimmungen kdnnen geéndert

1)

@)
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werden?

Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch hdchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskraftigen Verwaltungsakt fur
unwirksam erklart worden, kénnen wir sie durch eine
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortfiilhrung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an
dem Vertrag ohne neue Regelung fiir eine Vertragspar-
tei auch unter Berlicksichtigung der Interessen der ande-
ren Vertragspartei eine unzumutbare Hérte darstellen
wirde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie un-
ter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versi-
cherungsnehmer angemessen bertcksichtigt.

Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen,
nachdem wir lhnen die neue Regelung und die hierfur
maRgeblichen Griinde mitgeteilt haben, Vertragsbe-
standteil.
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Anhang der AVB zur Kiindigung und Beitragsfreistellung lhrer Versicherung

Bei Ihrer Versicherung handelt es sich um ein Produkt, bei
dem die Erlebensfallleistung — soweit es sich beim Anlage-
vermdgen um Fondsguthaben handelt —von der Wertentwick-
lung von Fonds abhangt, und das nicht fondsgebundene Gut-
haben sowie das ggf. vorhandene Sicherungskapital garan-
tiert verzinst werden. Wir garantieren lhnen allerdings bei Ver-
tragsabschluss, dass bei Beginn der Rentenzahlung mindes-
tens die fur die Hauptversicherung eingezahlten Beitrage fur
die Bildung einer Rente zur Verfiigung stehen. Daneben uber-
nehmen wir — je nach Vereinbarung — weitere Risiken, zum
Beispiel im Rahmen der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung. Wir durfen diese Leistungs-
versprechen nur unter Beriicksichtigung angemessener versi-
cherungsmathematischer Annahmen abgeben.

Beitrage und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch
eine Kindigung entstehenden Belastungen fur den Bestand
missen daher von den kiindigenden Versicherungsnehmern
getragen werden. Wirden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, konnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden.

Wesentliches Kriterium ist schlieBlich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiihrung des
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Gesamt-
heit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen, kann das fiir Sie Nachteile
haben. Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags neh-
men wir den in den Versicherungsbedingungen vereinbarten
Abzug vor (ausgenommen Kiindigung des Vertrags im Falle
eines Arbeitgeberwechsels der versicherten Person zur Uber-
tragung des gebildeten Kapitals auf einen Vertrag des neuen
Arbeitgebers, 8 14 Abs. 10). Der Abzug ist zuléssig, wenn er
angemessen ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen.
Wir halten den Abzug fur angemessen, weil bei seiner Kal-
kulation folgende Umstande beriicksichtigt werden:

Ausgleich fir Verwaltungsaufwand

Die Bearbeitung einer Kundigung ist fur uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen
der von lhnen gezahlten Beitrdge berucksichtigt ist. Aus
diesem Grund behalten wir bei Riickkauf vom Guthaben

-21-

einen pauschalen Abgeltungsbetrag fir diese Verwal-
tungsaufwendungen ein.

Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist mdglich,
weil ein Teil des dafiur erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft
zur Verfligung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Wahrend der Laufzeit muss der Vertrag daher
Solvenzmittel zur Verfigung stellen. Bei Vertragskindi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und missen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmaRig fur alle Versicherungsnehmer die
gunstigste Finanzierungsméglichkeit von Optionen und
Garantien, da eine Finanzierung Uber externes Kapital
wesentlich teurer wére.

Vorstehende Ausfiihrungen gelten bei einer evtl. eingeschlos-
senen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung neben dem Fall der Kindigung grundsatzlich
auch bei Beitragsfreistellung.

Sofern eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunféhigkeits-Zu-
satzversicherung eingeschlossen ist, wird bei der Kalkulation
des Abzugs zusatzlich Folgendes berticksichtigt:

Veranderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert da-
rauf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichméaRig aus
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskiindigungen, die an-
sonsten zu einer negativen Veranderung des kalkulatori-
schen Gleichgewichts fiihren wirden, kein Nachteil ent-
steht.

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kundi-
gung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns
nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt
ist, entfallt er.

AVB BRGV BAV (04.14) / 17



Besondere Bedingungen
fur Rentenversicherungen nach Tarif BRGV
mit planmaRiger Erhdhung nach dem Dynamikplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Minchener

©)

fur Rentenversicherungen nach Tarif BRGV mit planmafiiger Erhdhung nach dem Dynamikplan gelten zusatzlich
die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen fiir Rentenversicherungen nach Tarif BRGV (AVB) sinngemaf Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Nach welchem Malstab erfolgt die planmaRige Erhdhung der Beitrage?

Wann und wie lange erhéhen sich Beitrdge und Versicherungsleistungen?

Wonach errechnen sich die erhéhten Versicherungsleistungen?

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fur die Erhéhung der Versicherungsleistungen?

Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?
Was gilt bei Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit?

§1

(1
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§2
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Nach welchem MalRstab erfolgt die planméaRige
Erh6hung der Beitrage?

Der vertraglich vereinbarte Beitrag flir diese Versiche-
rung einschliellich einer etwaigen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erhoht
sich entsprechend der getroffenen Vereinbarung

e entweder jeweils in der Hohe des Steigerungssatzes
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
(West)

e oder jeweils um den vereinbarten Prozentsatz des
Beitrags des Vorjahres.

Die Beitragserhdhung bewirkt eine Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen ohne Gesundheitsprifung.

Wann und wie lange erhéhen sich Beitrage und
Versicherungsleistungen?

Die Erhéhungen des Beitrags und der Versicherungs-
leistungen erfolgen jeweils zur ersten Beitragsfalligkeit
des betreffenden Kalenderjahres. Die erste Dynamiker-
héhung erfolgt friihestens nach Ablauf eines Kalender-
jahres. Zur Ermittlung der Hohe des Steigerungssatzes
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der Arbeiter und Angestellten (West) ist
die Erhdhung der Beitragsbemessungsgrenze zu Beginn
des Kalenderjahres mafigebend, in dem die Beitragser-
héhung des Versicherungsvertrags erfolgt.

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhéhungstermin eine
Mitteilung Uber die Erhdhung (Nachtrag zu lhrer Versi-
cherung). Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen
Erhéhung beginnt am Erhéhungstermin.

Die letzte Erhéhung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt spatestens drei Jahre vor dem vereinbar-
ten Ende der Beitragszahlung.

(4)

§3

)
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Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden ihre Versi-
cherungsleistungen langstens bis zu dem fiir die Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungsdauer er-
hoht (vgl. §3 Abs. 2). Wenn die monatliche Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente aller fir die
versicherte Person bei unserer Gesellschaft bestehen-
den Vertrage den Betrag von 3.000 € erstmals erreicht
oder Uberschritten hat, behalten wir uns vor, weitere Er-
héhungen der Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahig-
keitsrente vom Ergebnis einer wirtschaftlichen Ange-
messenheitsprifung abhangig zu machen. Berufsunfa-
higkeits- und Erwerbsunfahigkeitsrenten werden hierbei
addiert.

Wonach errechnen sich die erhéhten Versicherungs-
leistungen?

Die Versicherungsleistungen erhdéhen sich nicht im glei-
chen Verhaltnis wie die Beitrage. Der zusatzliche Beitrag
wird fur eine Erhéhungsversicherung verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine gleichartige Versicherung, bei
der die Rentenzahlung zum gleichen Termin beginnt wie
bei der Grundversicherung (vgl. § 1 AVB). Die Versiche-
rungsleistungen aus der Erhéhungsversicherung errech-
nen sich nach dem am Erhéhungstermin erreichten Alter
der versicherten Person und der restlichen Beitragszah-
lungsdauer. Ist fir die Grundversicherung eine Renten-
garantiezeit vereinbart, gilt die gleiche Rentengarantie-
zeit auch fur die Dynamikerh6hungen.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, erstreckt sich der
Versicherungsschutz der Beitragsbefreiung auch auf die
Erhdéhungsbeitrage. Ist gleichzeitig eine Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente mitversichert, so
erhoht sich diese — vorbehaltlich von §2 Abs.4 — im
gleichen Verhaltnis wie die Beitragssumme der Haupt-
versicherung.
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Bei der Berechnung der erhdhten Versicherungsleistun-
gen aus der Hauptversicherung werden wir die gleichen
Annahmen uber die kiinftige Lebenserwartung zu Grun-
de legen, die wir zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu
abzuschlieBenden Rentenversicherungen ansetzen. Auf
die Anwendung solcher aktuellen Rechnungsgrundlagen
werden wir Sie vor dem Erhéhungstermin im Nachtrag
zu lhrer Versicherung hinweisen. Bereits durchgefiihrte
frGhere Erhéhungen aus dem Dynamikplan bleiben hier-
von unberihrt.

Nach einer Erhéhung der Versicherungsleistungen kon-
nen die garantierten beitragsfreien Renten nicht mehr
der Ubersicht in der Anlage zum Antrag auf Abschluss
dieser Versicherung entnommen werden. Die aktualisier-
ten Werte teilen wir Ihnen in dem Nachtrag zu Ihrer Ver-
sicherung vor dem Erhéhungstermin mit.

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fir die
Erh6hung der Versicherungsleistungen?

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, erstrecken sich alle im Rahmen des Versicherungs-
vertrags getroffenen Vereinbarungen, insbesondere die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir Rentenver-
sicherungen nach Tarif BRGV (AVB) sowie die Bezugs-
rechtsverfligung, auch auf die Erhéhungsversicherun-
gen. Entsprechende Anwendung finden § 2 AVB (Wie
erfolgt die Uberschussbeteiligung?) sowie § 15 AVB
(Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?).

Die Erhéhungen der Versicherungsleistungen aus dem
Versicherungsvertrag setzen die in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und den Bedingungen zu ei-
ner etwaigen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung genannten Fristen bei Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht erneut in
Lauf.

Bei einer Erhéhungsversicherung, in der eine Berufsunfa-
higkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
nach Tarif RS eingeschlossen ist, ist der Zeitpunkt, zu
dem sich die versicherte Berufsunfahigkeits- bzw. Er-
werbsunfahigkeitsrente der Erhéhungsversicherung tarif-
gemal verringert, identisch mit dem Termin bei der
Grundversicherung. Wie bei der Grundversicherung wer-
den wir lhnen auch zur Erhéhungsversicherung rechtzeitig
vorher anbieten, den bestehenden Versicherungsschutz

§5

()

§6

(2)
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gegen eine Erhohung des Beitrags aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie unser Angebot nicht annehmen, erhéht sich die
Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunféhigkeitsrente zu
diesem Termin abweichend von § 3 Abs. 2 nicht im glei-
chen Verhaltnis wie die Beitragssumme der Hauptversi-
cherung, sondern entsprechend verringert. Nach diesem
Termin werden weitere Erhdhungen nach dem Dynamik-
plan mit einer konstanten versicherten Berufsunfahigkeits-
bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente durchgefihrt.

Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?

Die Erhéhung entfallt riickwirkend, wenn Sie ihr bis zum
Ende des zweiten Monats nach dem Erhoéhungstermin
widersprechen oder den ersten erhdhten Beitrag nicht
innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhéhungstermin
zahlen.

Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
héhungsmdglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhdhungen; es kann jedoch
mit unserer Zustimmung neu begriindet werden.

Was gilt bei Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit?

Ist in lhrer Versicherung eine Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung  eingeschlos-
sen, erfolgen auch dann Erhéhungen, wenn wir die Bei-
tragszahlung wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfahigkeit
Ubernehmen. Dies gilt auch fiir den Fall, dass aufgrund
von § 5 Abs. 2 Ihr Recht auf weitere Erhéhungen erlo-
schen ist oder Sie den Dynamikplan nachtraglich ausge-
schlossen haben, sofern die Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung unverandert
fortbesteht. Eine laufende Berufsunfahigkeits- bzw. Er-
werbsunfahigkeitsrente wird wahrend einer Berufs- bzw.
Erwerbsunfahigkeit — abgesehen von etwaigen Erho-
hungen auf Grund der Uberschussbeteiligung — aber
nicht erhoht.

Fir den Fall, dass wir die Beitragszahlung wegen Be-
rufs- bzw. Erwerbsunfahigkeit ibernehmen, erfolgen die
Beitragserh6hungen um 3 % des Beitrag des Vorjahres
bzw. — wenn ein héherer Steigerungssatz vereinbart ist —
um diesen festen Prozentsatz des Beitrags des Vorjah-
res. Der Steigerungssatz der Beitragsbemessungsgren-
ze findet in diesem Fall keine Anwendung.
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@ Aachen
Minchener

Bedingungen fur die
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Arbeitgeber mochten Sie im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zugunsten lhres Arbeitneh-
mers auch Leistungen fir den Fall seiner Berufsunfahigkeit zusagen. Fir die zu diesem Zweck zur
Hauptversicherung eingeschlossene Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden
Bedingungen. Hierin sprechen wir Sie als Versicherungsnehmer und unseren Vertragspartner — wie
schon in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) flr die Hauptversicherung — unmittelbar an.
Ihr Arbeitnehmer ist die gegen Berufsunfahigkeit versicherte Person. Erst wenn er aus dem Arbeitsver-
haltnis mit Thnen ausscheidet, kann die Mdglichkeit bestehen, dass der versicherte Arbeitnehmer die
Versicherung als Versicherungsnehmer weiterfuhrt. Dann wird er unser Vertragspartner, und in den Ver-
sicherungsbedingungen sprechen wir ihn an. Soweit in den Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen AVB fur die Hauptversicherung
sinngemafl Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Was ist Pflegebedurftigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Welche Leistungen erbringen wir?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

w W W W W W
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Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen wegen Berufsunfahigkeit
verlangt werden?

Wann geben wir eine Erklarung Gber unsere Leistungspflicht ab? §
Wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeitsleistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind §
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Was gilt fir die Nachprifung der Berufsunfahigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit? § 10
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung? §12
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §13
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Was ist Berufsunféhigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kor-
perverletzung oder Kréfteverfalls, die arztlich nachzu-
weisen sind, voraussichtlich mindestens sechs Monate
ununterbrochen zu mindestens 50 % ihren zuletzt vor
Eintritt dieses Zustands ausgelibten Beruf — so wie er
ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war —
nicht mehr ausiiben kann. Eine Verweisung auf eine
andere Tatigkeit kommt nur dann in Betracht, wenn die-
se im Sinne von Absatz 4 a) konkret ausgeubt wird
(Verzicht auf abstrakte Verweisung).

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
auch dann vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Kérperverletzung oder Krafteverfalls, die arzt-
lich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen pflegebedurftig im Sinne
von § 2 ist.

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2
beschriebener Zustand flr einen Zeitraum von sechs
Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu-
stand von Beginn an als Berufsunfahigkeit.

a) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht vor, wenn die versicherte Person nach Eintritt
des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands
eine andere, ihrer Ausbildung und ihren Fahigkeiten
sowie ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechen-
de Téatigkeit auslbt und sie dazu auf Grund ihrer ge-
sundheitlichen Verhaltnisse zu mehr als 50 % in der
Lage ist.

Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebens-
stellung in finanzieller und sozialer Sicht zu verste-
hen, die vor Eintritt der gesundheitlichen Beeintrach-
tigung gemal Absatz 1 oder 2 bestanden hat. Die
dabei fur die versicherte Person zumutbare Ein-
kommensreduzierung wird von uns je nach Lage des
Einzelfalles auf die im Rahmen der hochstrichterli-
chen Rechtsprechung festgelegte Grofke im Ver-
gleich zum jahrlichen Bruttoeinkommen im zuletzt
ausgelibten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen
Beeintrachtigung, begrenzt. Bei Nicht-Selbststan-
digen gilt eine Einkommensreduzierung von 20 %
und mehr jedoch in jedem Fall als nicht zumutbar.

b) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
ebenfalls nicht vor, wenn die versicherte Person
nach Eintritt des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen
Zustands als Selbststandiger oder Angestellter mit
Weisungs- und Direktionsbefugnis nach wirtschaft-
lich angemessener Umorganisation innerhalb des
Betriebes weiter tatig sein kdnnte.

Eine Umorganisation ist angemessen, wenn
o sie keinen erheblichen Kapitaleinsatz erfordert,

e sich keine auf Dauer ins Gewicht fallenden Ein-
kommenseinbuf3en ergeben,

e sie von der versicherten Person auf Grund ihres
malgeblichen Einflusses auf die Geschicke des
Unternehmens realisiert werden kann und

e der versicherten Person ein der bisherigen Position
angemessener Tatigkeitsbereich geschaffen wird
und dieser aus medizinischer Sicht mdglich ist.

Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben
aus und werden spater Leistungen wegen einer nach
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben eingetretenen
Berufsunfahigkeit beantragt, so kommt es bei der An-
wendung der Absatze 1 bis 3 darauf an, dass die versi-
cherte Person aufler Stande ist, eine Tatigkeit auszu-
Uben, zu der sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fahig-
keiten in der Lage ist und die ihrer Lebensstellung beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben entspricht.

§2

(1)

)

b)

d)
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Ein Ausscheiden aus dem Berufsleben liegt nicht vor,
wenn es sich nur um eine voribergehende Unterbre-
chung der Berufsauslibung von bis zu drei Jahren han-
delt (z. B. wegen Mutterschutz, gesetzlicher Elternzeit,
Arbeitslosigkeit, Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilli-
gem Wehrdienst); in diesen Fallen ist bei Frage, ob eine
Berufsunfahigkeit im Sinne der Absatze 1, 2 oder 3 vor-
liegt, der vor der Unterbrechung ausgelibte Beruf und
die damit verbundene Lebensstellung mafligeblich.

Was ist Pflegebedirftigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per-
son so hilflos ist, dass sie fiir die in Absatz 2 genannten
gewohnlichen und regelmafRig wiederkehrenden Ver-
richtungen auch bei Einsatz technischer und medizini-
scher Hilfsmittel in erheblichem Umfang taglich der Hilfe
einer anderen Person bedarf und wenn dabei mindes-
tens zwei Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht wer-
den.

Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person bendtigt Hilfe beim

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Inanspruchnahme einer Gehbhilfe oder eines
Rollstuhls — die Unterstiitzung einer anderen Person fir
die Fortbewegung bendtigt.

Fortbewegen im Zimmer

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur
mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder
in das Bett gelangen kann.

Aufstehen und Zubettgehen

An- und Auskleiden =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung — sich
nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder ausklei-
den kann.

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
Trinkgefafle — nicht ohne Hilfe einer anderen Person
essen oder trinken kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekdmmt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fahig ist, die da-
fur erforderlichen Korperbewegungen auszufiihren.

Waschen, Kdmmen oder Rasieren

Verrichten der Notdurft =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die
Unterstitzung einer anderen Person bendétigt, weil sie

¢ sich nach dem Stuhlgang nicht alleine saubern kann,

e jhre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-
schussel verrichten kann oder weil

e der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-
leert werden kann.

Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der
Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder spe-
ziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hin-
sichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebe-
dirftigkeit vor.

Voribergehende akute Erkrankungen fiihren zu keiner

héheren Einstufung. Voriibergehende Besserungen fiih-
ren ebenfalls zu keiner veranderten Bewertung. Eine
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Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als vortber-
gehend, wenn sie nach drei Monaten noch anhalt.

Unabhangig von der Bewertung auf Grund der Punkte-
tabelle liegt Pflegebediirftigkeit vor, wenn die versicherte
Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti-
gen Behinderung, mit der sie sich oder andere gefahr-
det, taglicher Beaufsichtigung bedarf oder wenn sie bett-
lagerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen kann.

Welche Leistungen erbringen wir?

Wird die versicherte Person wahrend der Versiche-
rungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
berufsunféhig im Sinne von § 1 dieser Bedingungen, so
erbringen wir folgende Versicherungsleistungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht fir
die Hauptversicherung und die eingeschlossenen
Zusatzversicherungen (Zusatztarif 1);

b) Zahlung der jeweils vereinbarten Berufsunfahigkeits-
rente, wenn diese mitversichert ist (Zusatztarif R
oder RS). Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

Wir bieten lhnen dariber hinaus eine Beratung Uber
Méoglichkeiten zur medizinischen Rehabilitation und be-
ruflichen Reintegration durch entsprechende Spezialis-
ten an.

Die Versicherungsleistungen erbringen wir wahrend der
Dauer einer bedingungsgemafen Berufsunfahigkeit, so-
lange die versicherte Person lebt, langstens jedoch bis
zum Ablauf der Zusatzversicherung. Bei Versicherungen
mit gegeniber der Leistungsdauer abgekirzter Versi-
cherungsdauer werden Leistungen aus der Berufsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung nur bei Eintritt der Berufs-
unfahigkeit vor Ende der Versicherungsdauer erbracht,
dann jedoch bis zum Ablauf der Leistungsdauer, sofern
die Anspruchsvoraussetzungen weiter bestehen.

Ist in lhrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erfolgen als zusatzliche Leistung des Zusatztarifs |
(Absatz 1 a) auch dann Erhéhungen der Versicherungs-
leistungen im Rahmen des Dynamikplans gemafl den
jeweils mafligebenden Besonderen Bedingungen, wenn
und solange wegen Berufsunfahigkeit im Sinne von Ab-
satz 1 a) lhre Beitragszahlungspflicht entfallt. Ist zum
Dynamikplan vereinbart, dass sich der Beitrag in Hohe
des Steigerungssatzes der Beitragsbemessungsgrenze
der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und
Angestellten (West) erhoht, so erfolgen die Beitragser-
héhungen als zusétzliche Leistung des Zusatztarifs | um
3 % des Beitrags des Vorjahres bzw. — wenn ein héhe-
rer Steigerungssatz vereinbart ist — um diesen festen
Prozentsatz des Beitrags des Vorjahres. Der Steige-
rungssatz der Beitragsbemessungsgrenze findet in die-
sem Fall keine Anwendung. Eine laufende Berufsunfa-
higkeitsrente (Zusatztarif R, RS) wird wahrend einer Be-
rufsunféhigkeit — abgesehen von etwaigen Erhéhungen
auf Grund der Uberschussbeteiligung (vgl. § 11) — aber
nicht erhoht.

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht?

Der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsleistungen ent-
steht mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Be-
rufsunfahigkeit (§ 1) folgt, es sei denn, aus dem nach-
stehenden Absatz 2 ergibt sich ein spaterer Beginn.

Wird uns die Berufsunfahigkeit spater als drei Jahre
nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, so entsteht der
Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsleistungen grund-
satzlich erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Wir
leisten aber fir einen Zeitraum von bis zu drei Jahren
ruckwirkend — gerechnet ab dem Monat der Meldung —

@)
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fur die nachgewiesene Zeit der Berufsunfahigkeit. Wird
uns nachgewiesen, dass die rechtzeitige Mitteilung ohne
Verschulden unterblieben ist, werden wir riickwirkend ab
Beginn des auf den Eintritt der Berufsunfahigkeit folgen-
den Monats leisten.

Bis zur Entscheidung Uber die Leistungspflicht missen
Sie die Beitrage in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden diese jedoch fur den Zeitraum, fir den Anspruch
auf die Berufsunfahigkeitsleistungen bestanden hat, zu-
rickzahlen. Auf lhren Antrag werden wir die klnftig falli-
gen Beitrage bis zur endglltigen Entscheidung Uber die
Leistungspflicht zinslos stunden. Wird ein Antrag auf
Leistungen von uns abgelehnt oder besteht fir uns kei-
ne Leistungspflicht, sind die gestundeten Beitrdge von
Ihnen in einem Betrag unverzinst nachzuzahlen. Wir
sind jedoch auf lhren Antrag hin bereit, eine ratierliche
Nachzahlung des gestundeten Beitrags mit lhnen zu
vereinbaren. Die Nachzahlung kann Uber einen Zeit-
raum von bis zu 24 Monaten in halbjahrlichen, viertel-
jahrlichen oder monatlichen Raten erfolgen.

Der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsleistungen er-
lischt, wenn eine Berufsunfahigkeit gemal § 1 nicht
mehr vorliegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer (§ 7),
wenn die versicherte Person stirbt oder die vertragliche
Leistungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ablauft.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Berufsunfahigkeit gekommen
ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfahigkeit ver-
ursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bur-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  auf’erhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war. Unsere Leistungspflicht bleibt insbeson-
dere dann bestehen, wenn die Berufsunfahigkeit wah-
rend eines Aufenthaltes auferhalb der territorialen
Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten verursacht wurde
und die versicherte Person als Mitglied der deutschen
Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei mit Mandat
der NATO oder UNO an der Erbringung humanitarer
Hilfeleistungen oder an friedenssichernden MaRnah-
men teilgenommen hat.

¢) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem MalRe gefahrden oder schadigen,
dass es zu deren Abwehr und Bekampfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehérde der Bundes-
republik Deutschland oder vergleichbarer Einrich-
tungen anderer Lander bedarf;

d) durch vorsatzliche Ausfihrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorsatzlich die Berufsunfahig-
keit der versicherten Person herbeigefiihrt haben;

f) durch absichtliche Herbeifihrung von Krankheit,
Krafteverfall oder Pflegebedirftigkeit, absichtliche
Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung. Wenn
uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem Zustand krankhafter Stérung der
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Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich die
versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir leisten;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
geféhrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenlber den techni-
schen Berechnungsgrundlagen fiihrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewabhrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestatigt wird.

8 6 Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten,

(1

)

@)

wenn Leistungen wegen Berufsunfahigkeit verlangt
werden?

Werden Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung verlangt, sind uns auf Kosten des An-
sprucherhebenden insbesondere folgende Auskiinfte,
die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich
sind, zu geben und Nachweise vorzulegen:

a) eine Darstellung tber Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens der versi-
cherten Person sowie vorhandene arztliche Befund-
berichte;

b) eine Beschreibung des zuletzt ausgelibten Berufs
der versicherten Person und der inzwischen einge-
tretenen Veranderungen mit Einkommensnachwei-
sen;

c) eine Darstellung der durch Ausbildung und Erfah-
rung bisher erlangten beruflichen Kenntnisse und
Fahigkeiten der versicherten Person sowie Zeugnis-
se;

d) eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhduser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war
oder sein wird,

e der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Berufsunfahigkeit geltend machen
konnte,

e (iber den derzeitigen Arbeitgeber und friihere Ar-
beitgeber der versicherten Person.

Wir kénnen auRerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere_ arztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise —
auch Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse und ihre
Veranderungen — verlangen, insbesondere zusatzliche
Auskunfte und Aufklarungen.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehbhilfe, Prothese) zu verwenden und
zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.
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Wann geben wir eine Erklarung tGber unsere Leis-
tungspflicht ab?

Nach Prifung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform, ob
und fiir welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Unsere Erklarung geben wir innerhalb von vier
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die fiir die
Leistungsprifung relevanten und gemal® § 6 von uns
angeforderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterla-
gen noch ausstehen, informieren wir Sie spatestens alle
sechs Wochen uber den aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmefalle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kénnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fur einen Zeitraum von 18 Monaten —
befristen, wenn

e sich Umstande, die fir die Beurteilung der Frage, ob
Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen be-
steht, voraussichtlich &ndern werden,

e die medizinischen und beruflichen Gegebenheiten
im Zeitpunkt unserer Leistungsentscheidung noch
nicht endgliltig beurteilt werden kénnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitations-, Um-
schulungs- oder WiedereingliederungsmaRnahme
absolviert oder eine solche Mallnahme vorgesehen
oder beabsichtigt ist.

In unserer Erklarung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lhnen die mafgeblichen Griinde flr ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis fir uns bin-
dend.

Wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeitsleistun-
gen ein, und welche Mitteilungspflichten sind wéah-
rend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Liegt eine Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1 dieser
Bedingungen nicht mehr vor, werden wir von der Leis-
tung frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die Verande-
rung in Textform dar und teilen die Einstellung unserer
Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird friihestens mit
dem Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer
Erklarung bei lhnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss
auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden,
sofern die vereinbarte Beitragszahlungsdauer noch nicht
abgelaufen ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes priifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung fur eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen und beruflichen Verhaltnissen der
versicherten Person Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1
besteht. Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach
§ 6. In diesem Fall werden wir § 1 Absatz 5 nicht an-
wenden.

Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme bzw. Anderung der beruflichen Tatig-
keit muss uns unverzuglich mitgeteilt werden.

Was gilt fir die Nachprifung der Berufsunfahigkeit?

Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfa-
higkeit nachzuprifen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach § 7. Dabei kénnen wir
insbesondere erneut priifen, ob die versicherte Person
eine andere Tatigkeit im Sinne von § 1 Abs. 4 a) auslibt
bzw. —falls § 1 Abs. 5 malRgebend ist — eine Tatigkeit im
Sinne von § 1 Abs. 5 ausiiben kann, wobei neu erwor-
bene berufliche Fahigkeiten zu berticksichtigen sind. Die
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Mitwirkungspflichten des § 6 Abs. 1 gelten entsprechend
mit der MalRgabe, dass die Uber die Befragung der ver-
sicherten Person hinaus entstehenden Kosten von uns
zu tragen sind.

Zur Nachprifung kénnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskinfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

8§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-

ten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von
lhnen, der versicherten Person oder dem Ansprucher-
hebenden vorsatzlich nicht erflllt wird, sind wir von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen. Dies gilt
nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt haben. Die
Anspriiche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Verlet-
zung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs-
pflicht spater erflllt wird, sind wir ab Beginn des laufen-
den Monats nach Mafligabe dieser Bedingungen zur
Leistung verpflichtet. Die vollstandige oder teilweise
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben.

§ 11 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an
den Uberschiissen und an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven werden da-
bei im Anhang des Geschéftsberichts ausgewiesen. Der Jah-
resabschluss wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprifer
gepruft und ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen.

1)

a)

Grundsétze und MaRstabe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

Uberschiisse entstehen dann, wenn die Aufwendungen
fur das Berufsunfahigkeitsrisiko und die Kosten niedriger
sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An die-
sen Uberschiissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis (Berufsunfahigkeitsrisiko)
grundsatzlich zu mindestens 75 % und am Ubrigen Er-
gebnis (einschlieBlich Kosten) grundsatzlich zu mindes-
tens 50 % (§ 4 Abs. 4 und 5, § 5 der Verordnung Uber
die Mindestbeitragsriickerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzufiihrungsverordnung).

Weitere Uberschiisse stammen aus den Ertrédgen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoertrdgen derjenigen Kapi-
talanlagen, die fir kunftige Versicherungsleistungen
vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufiihrungsverordnung),
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes-
tens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz.
In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
satzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindest-
zufihrungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nachst die Betrage finanziert, die fur die garantierten
Versicherungsleistungen bendtigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir fir die Uberschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb

b)

@)
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gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Berufsun-
fahigkeitsrisiko zu berlcksichtigen. Darlber hinaus ha-
ben wir teilweise nach engeren Gleichartigkeitskriterien
innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet;
diese werden Gewinnverbande genannt. Die Verteilung
des Uberschusses fiir die Versicherungsnehmer auf die
einzelnen Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner
Entstehung belgetragen haben. Bei der Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung wird die Héhe der Uber-
schussbeteiligung mafRgeblich von der Entwicklung der
Berufsunfahigkeitsfalle beeinflusst. In einzelnen Jahren
kann deshalb auf Grund eines ungiinstigen Risikover-
laufs eine Zuteilung von Uberschiissen entfallen. Den
Uberschuss fiihren wir der Rickstellung fiir Beitrags-
ruckerstattung zu, soweit er nicht in Form der Direktgut-
schrift bereits unmittelbar den Uberschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Ruckstel-
lung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf
zu glatten. Sie darf grundséatzlich nur fur die Uber-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet
werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zustimmung der
Aufsichtsbehdrde kdnnen wir hiervon nach § 56a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen, so-
weit die Riickstellung nicht auf bereits festgelegte Uber-
schussanteile entfallt. Nach der derzeitigen Fassung
des § 56a VAG koénnen wir die Rickstellung im Interes-
se der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung ei-
nes drohenden Notstandes, zum Ausgleich unvorher-
sehbarer Verluste aus den Uberschussberechtigten Ver-
sicherungsvertragen, die auf allgemeine Anderungen
der Verhaltnisse zurlickzuflinren sind, oder — sofern die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehba-
ren und nicht nur voribergehenden Anderung der Ver-
héaltnisse angepasst werden mussen — zur Erhéhung der
Deckungsrickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen tuber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beitrage
sind so kalkuliert, dass sie fiir die Deckung von Berufs-
unfahigkeitsrisiken benétigt werden. Fur die Bildung von
Kapitalertragen stehen deshalb bei der Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung keine oder allenfalls geringfii-
gige Betrage zur Verfiigung. Daher entstehen keine
oder nur geringe Bewertungsreserven. Soweit Bewer-
tungsreserven uberhaupt entstehen, werden diese mo-
natlich neu ermittelt und den Vertrdgen nach dem in Ab-
satz 4 beschriebenen Verfahren unter den dort genann-
ten Voraussetzungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3 VVG).
Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird der flir diesen Zeitpunkt aktuell ermittelte Be-
trag zur Halfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Regelungen
zur Kapitalausstattung bleiben unberthrt.

Grundsétze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gehort der-
selben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung an.
Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versi-
cherung gehort, kénnen Sie dem Versicherungsschein
entnehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung er-
halt lhre Versicherung Uberschussanteile. Die Mittel fiir
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Rickstellung fiir Beitragsriickerstattung
entnommen. Die Héhe der Uberschussanteilsatze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir
verdffentlichen die Uberschussanteilsatze in unserem
Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern konnen.
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Uberschussanteile und ihre Verwendung
Bonusrente

Falls Berufsunfahigkeit eintritt, leisten wir bei Zusatztarif
R eine Bonusrente. In diesem Fall werden dariber hin-
aus jahrliche Uberschussanteile fallig (vgl. Abs. 3d). Die
Bonusrente wird in Prozent der vereinbarten Berufsun-
fahigkeitsrente bei Beginn der Leistungspflicht bemes-
sen und erhoht im Fall der Berufsunfahigkeit die zu zah-
lende Berufsunféhigkeitsrente. Die Hohe der Bonusren-
te bemisst sich stets nach dem bei Beginn der Leis-
tungspflicht festgelegten Bonusrenten-Satz. Solange
wegen Berufsunfahigkeit ununterbrochen eine Berufsun-
fahigkeitsrente gezahlt wird, bleibt der Bonusrenten-
Satz fir diese Rentenleistung unverandert. Wird keine
Berufsunfahigkeitsrente gezahlt, wird keine Leistung aus
der Bonusrente fallig. Falls vor Eintritt einer Berufsunfa-
higkeit der Bonusrenten-Satz vermindert werden sollte,
teilen wir Ihnen dies rechtzeitig mit. In diesem Fall ha-
ben Sie das Recht, zum Zeitpunkt der Verminderung
des Bonusrenten-Satzes die versicherte Berufsunfahig-
keitsrente ohne erneute Gesundheitspriifung gegen Bei-
tragszahlung derart nachzuversichern, dass die Berufs-
unfahigkeitsrente einschliellich Bonusrente die gleiche
Hohe wie vor diesem Zeitpunkt erreicht.

Laufende Uberschussanteile vor Eintritt einer Berufsun-
fahigkeit anstelle einer Bonusrente

Sofern vereinbart, leisten wir keine Bonusrente bei Ein-
tritt der Berufsunféhigkeit, sondern teilen mit jeder Bei-
tragszahlung laufende Uberschussanteile zu. Sie wer-
den im Verhéltnis zum Tarifbeitrag bemessen und direkt
auf die Beitragszahlung angerechnet. Dadurch haben
Sie statt des Tarifbeitrags nur den grundsatzlich niedri-
geren Zahlbeitrag zu entrichten.

Zusatzlich gilt:

c)

Schluss-Uberschussanteil

Bei Ablauf der Versicherungsdauer fir den Zusatztarif |
bzw. bei Ablauf der Versicherungsdauer fur den Zusatz-
tarif R sowie ggf. bei vorzeitiger Beendigung der Versi-
cherung durch Tod der versicherten Person oder Riick-
kauf nach Beginn des dritten Versicherungsjahres kann
— sofern die Versicherungsdauer mindestens funf Jahre
betragt — ein Schluss-Uberschussanteil fallig werden.
Dieser Schluss-Uberschussanteil wird dann fur die zu-
riickgelegte Versicherungsdauer, in der keine Leistun-
gen aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung ge-
wahrt wurden, im Verhaltnis zu dem auf den Zusatzta-
rif | entfallenden Tarifbeitrag fir ein Jahr bzw. bei Tarif R
im Verhaltnis der Jahresrente fiir jedes vor dem verein-
barten Ablauf der Beitragszahlungsdauer beitragsfreie
Versicherungsjahr bemessen. Fur die zurlckgelegte
Versicherungsdauer, in der als Leistung aus der Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung nur die Beitragsbefrei-
ung gewahrt wurde, kann ein Schluss-Uberschussanteil
im Verhaltnis zum jahrlichen Beitrag der Hauptversiche-
rung und einer evil. eingeschlossenen Zusatzversiche-
rung, die durch die Berufsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung ggf. beitragsbefreit waren, — jedoch ohne even-
tuelle Stlickkostenzuschlage — féllig werden. Bei vorzei-
tiger Beendigung durch Tod der versicherten Person
oder Riickkauf wird der ggf. fallige Schluss-Uberschuss-
anteil fur die verbleibende Dauer bis zum vereinbarten
Ablauf der Versicherungsdauer des Zusatztarifs | bzw.
bis zum vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer
des Zusatztarifs R mit 7,5 % p. a. diskontiert.

Laufende Berufsunfahigkeitsrente

Wird eine Berufsunfahigkeitsrente gezahlt, werden jahr-
liche Uberschussanteile jeweils zu Beginn eines Versi-
cherungsjahres zugeteilt, erstmals, nachdem die Be-
rufsunfahigkeitsrente fir ein volles Versicherungsjahr
geleistet wurde. Die Zuteilung erfolgt im Verhaltnis zu
der am Ende des jeweils abgelaufenen Versicherungs-

jahres vorhandenen Deckungsrickstellung der gesam-
ten Berufsunfahigkeitsrente. Aus den Zuteilungen wer-
den jeweils sofort beginnende zusatzliche Berufsunfa-
higkeitsrenten gebildet.

e) Die Hoéhe der Uberschussanteile kann vom versicherten
Beruf und von der Versicherungsdauer abhangen.

(4) Bewertungsreserven

Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fir unsere Ka-
pitalanlagen am mafgebenden Stichtag nach Berlck-
sichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Ka-
pitalausstattung unseres Unternehmens positive Bewer-
tungsreserven ergeben. Der mallgebende Stichtag ist in
unserem Geschaftsbericht genannt. Von der Halfte der
an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreserven
wird nach einem verursachungsorientierten Verfahren
der Teilbetrag ermittelt, der auf Ihre Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung entfallt. Der Vorstand unseres Un-
ternehmens kann nach dem gleichen Verfahren wie
dem fir die Ermittlung des Schluss-Uberschussanteils
(vgl. Absatz 3c) fiur jeden Vertrag einen Mindestwert flr
die Beteiligung an den Bewertungsreserven bestimmen.
Dieser Mindestwert wird auf den nach dem vorstehen-
den Verfahren fir lhre Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung ermittelten Anteil an den Bewertungsre-
serven angerechnet.

(5) Information liber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Hohe der Uberschussbeteiligung héngt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos
und der Kosten. Die Hohe der kiinftigen Uberschussbe-
teiligung kann also nicht garantiert werden.

§ 12 Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung?

(1) Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bildet mit
der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

(2) Anspriiche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung kénnen Sie — anders als evtl. bei der Hauptversi-
cherung — nicht abtreten oder verpfanden.

(3) Wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversiche-
rung ganz oder teilweise erlischt, spatestens mit dem
Beginn der Rentenzahlung der Hauptversicherung, er-
lischt entsprechend der Versicherungsschutz aus der
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung fur kinftige Be-
rufsunfahigkeitsfalle. Absatz 17 bleibt unbertihrt.

Kundigung der Zusatzversicherung

(4) Eine Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragrafen
der AVB fir die Hauptversicherung genannten Rah-
menbedingungen und Termine — zusammen mit der
Hauptversicherung oder fiir sich allein kiindigen.

(5) Bei einer Kiindigung gemal® Absatz 4 erhalten Sie fir
die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung — soweit vor-
handen — einen Betrag, sofern wir keine Leistung aus
der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen.

Auszahlungsbetrag

(6) Wir zahlen nach Kiindigung den
¢ Rickkaufswert (Absatz 7, vorbehaltlich Absatz 5),
e vermindert um den Abzug (Absatz 8),
e erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 9).
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(10)
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Rickkaufswert

Der Riickkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) die nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundla-
gen der Beitragskalkulation fiir den maf3gebenden Kiin-
digungstermin berechnete Deckungsrickstellung*) der
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung. Der Riickkaufs-
wert entspricht mindestens dem Betrag der Deckungs-
rickstellung, die sich bei gleichmaRiger Verteilung der
angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die
ersten funf Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Ver-
sicherungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung kiirzer als funf Jahre, verteilen wir diese Kosten
auf die Versicherungsdauer. In jedem Fall beachten wir
die aufsichtsrechtlichen Hochstzillmersatze (vgl. AVB fur
die Hauptversicherung).

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen — sofern die Zusatzversiche-
rung nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt wurde —einen
Abzug von dem gemal Absatz 7 ermittelten Wert.. Die
Hohe des Abzugs finden Sie in der Anlage des Antrags.
Der Abzug ist zuldssig, wenn er angemessen ist. Das ist
im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug
fir angemessen, weil mit dem Abzug der mit der Kiindi-
gung verbundene zuséatzliche Verwaltungsaufwand und
die Veranderung der Risikolage des verbleibenden Ver-
sichertenbestandes ausgeglichen werden. Zudem wird
damit ein Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikokapital
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der auf-
grund lhrer Kiindigung von uns vorgenommene Abzug
wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend
herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Ab-
zug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er. Weitere
Erlauterungen sowie versicherungsmathematische Hin-
weise zum Abzug finden Sie im Anhang zu den AVB der
Hauptversicherung.

Uberschussbeteiligung

Fir die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 6 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

e dem Schluss-Uberschussanteil (§ 11 Abs. 3c) und

e den bei Kiindigung vorhandenen, lhrem Vertrag ge-
malk § 11 Abs. 4 zuzuteilenden Bewertungsreser-
ven.

Hinweis

Die Kindigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung kann fur Sie Nachteile haben. Da die gezahlten
Beitrage fast ausschlief3lich zur Deckung des versicher-
ten Risikos und der Kosten fir Abschluss und Vertrieb
(vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung bendtigt werden, ist
nur ein geringer oder gar kein Ruckkaufswert vorhan-
den. Nahere Informationen zum Rickkaufswert kénnen
Sie der Tabelle in der Anlage zum Antrag entnehmen.

Beitragsfreistellung

Eine Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragrafen
der AVB fir die Hauptversicherung genannten Termine —
zusammen mit der Hauptversicherung oder fiir sich alleine
beitragsfrei stellen, sofern wir keine Leistung aus der Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen. Voraus-
setzung hierfiir ist allerdings, dass ein Riickkaufswert ge-
maRk Absatz 7 vorhanden ist. In diesem Fall setzen wir die

")

Eine Deckungsrickstellung missen wir fur jeden Versiche-
rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewahrleisten zu kdénnen. Die Berechnung der
Deckungsriickstellung unter Beriicksichtigung der hierbei an-
gesetzten Abschlusskosten erfolgt nach § 65 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen.

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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vereinbarte Berufsunfahigkeitsrente auf eine beitragsfreie
Berufsunfahigkeitsrente herab. Diese wird nach folgenden
Gesichtspunkten berechnet:

e nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik,

e fiir den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
und

e unter Zugrundelegung des um den Abzug nach Ab-
satz 12 verminderten Rickkaufswertes nach Absatz 7.

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem fiir die
Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfigung stehen-
den Betrag. Die Hohe des Abzugs finden Sie in der An-
lage des Antrags. Der Abzug ist zulassig, wenn er ange-
messen ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir
halten den Abzug fir angemessen, weil mit dem Abzug
die Veranderung der Risikolage des verbleibenden Ver-
sichertenbestandes ausgeglichen wird. Wenn Sie uns
nachweisen, dass der aufgrund lhrer Beitragsfreistellung
von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie
uns nachweisen, dass der Abzug uberhaupt nicht ge-
rechtfertigt ist, entfallt er. Weitere Erlauterungen sowie
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug fin-
den Sie im Anhang zu den AVB der Hauptversicherung.

Hinweis

Die Beitragsfreistellung der Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung kann fur Sie Nachteile haben. Da die ge-
zahlten Beitrage fast ausschliefllich zur Deckung des
versicherten Risikos und der Kosten fiir Abschluss und
Vertrieb (vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung benétigt wer-
den, ist nur ein geringer oder gar kein Rickkaufswert als
Basis fir eine beitragsfreie Berufsunfahigkeitsrente vor-
handen. Nahere Informationen zur beitragsfreien Be-
rufsunfahigkeitsrente kdnnen Sie der Tabelle in der An-
lage zum Antrag entnehmen.

Eine Fortfihrung der Berufsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung unter Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht gemaR Absatz 11 zusammen mit der Hauptversi-
cherung ist allerdings nur maoglich, sofern die Kriterien
zur Beitragsfreistellung fur die Hauptversicherung erfullt
sind. Anderenfalls wird der wie in Absatz 11 in Verbin-
dung mit Absatz 12 ermittelte Betrag zur Erhdhung der
Deckungsrickstellung der Hauptversicherung verwen-
det.

Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der
Hauptversicherung gelten die Abséatze 4 bis 14 entspre-
chend.

Erbringen wir Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung, so berechnen wir die Leistungen
aus der Hauptversicherung (RUckkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung, Policendarlehen und Uber-
schussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob Sie
den Beitrag unverandert weitergezahlt hatten.

Anspriiche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung, die auf bereits vor Kiindigung oder Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung eingetretener Berufsun-
fahigkeit beruhen, werden durch Ruckkauf oder Um-
wandlung der Hauptversicherung in eine beitragsfreie
Versicherung mit herabgesetzter Versicherungsleistung
oder durch Erléschen der Hauptversicherung vor Ablauf
der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung nicht be-
ruhrt.

Endet die Beitragszahlungsdauer fur die Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung vor Ablauf der vereinbarten
Beitragszahlungsdauer der Hauptversicherung, verwen-
den wir — sofern Sie nicht widersprechen — einen Beitrag
in dieser Hohe, um die versicherten Leistungen der
Hauptversicherung zu erhéhen.
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8§ 13 Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

(1

)

Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gilt weltweit.

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kbnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-

-31-

gefiihrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall ibernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten

Reise- und Aufenthaltskosten.
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Ergénzung zu den

@ Aachen
Minchener

Sondervereinbarung zur Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung
far Heilberufe
— Infektionsklausel Heilberufe

Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung (AVB BUV)
Versicherungsbedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZVB)
Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung (AVB SP)

Wann liegt Berufsunfahigkeit aufgrund eines voll-
standigen Tatigkeitsverbotes vor?

Ubt die versicherte Person der Berufsunfahigkeits-
(Zusatz)-Versicherung einen medizinischen oder pflege-
rischen Beruf im Gesundheitswesen aus, liegt — sofern
vereinbart — Berufsunfahigkeit im Sinne der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen fur die Berufsunfahigkeits-
Versicherung / Bedingungen fiir die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufs-
unfahigkeits-Versicherung vor, wenn eine gesetzliche
Vorschrift oder eine behdrdliche Verfligung der versi-
cherten Person verbietet, ihre bisherige berufliche Tatig-
keit wegen Infektionsgefahr fortzufuihren (vollstandiges
Tatigkeitsverbot) und sich dieses vollstandige Tatigkeits-
verbot auf einen Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten erstreckt.

Berufsunféhigkeit im Sinne der der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fur die Berufsunfahigkeits-Versi-
cherung / Bedingungen fiur die Berufsunfahigkeits-Zu-
satzversicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufsun-
fahigkeits-Versicherung liegt nicht vor, wenn die versi-
cherte Person eine andere, ihrer Ausbildung und Erfah-
rung entsprechende Tatigkeit tatsachlich austbt und
diese Tatigkeit ihrer bisherigen Lebensstellung ent-
spricht.

Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunféhigkeit?

Maf3gebend fur den Eintritt der Berufsunfahigkeit im Fal-
le von Ziffer 1 ist das Datum, an dem uns die Verfligung
fur das vollstandige Tatigkeitsverbot vorgelegt wird.

Welche Unterlagen sind uns vorzulegen?

a) Zum Nachweis der Berufsunfahigkeit im Sinne von
Ziffer 1 ist uns die Verfiigung fir das vollstandige Ta-
tigkeitsverbot und die Begriindung hierfir im Original
oder als amtlich beglaubigte Kopie vorzulegen.

b) Sollte nach Vorlage der Unterlagen gemanR Ziffer 3 a)
eine abschlieRende Entscheidung nicht méglich sein,
behalten wir uns vor, erganzende Informationen oder
eine weitere Begutachtung der versicherten Person
anzufordern.

Welche Mitteilungspflichten sind wéhrend des Be-
zugs von Berufsunfahigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeits-
leistungen ein?

a) Nach Eintritt der Berufsunfahigkeit im Sinne der Zif-
fer 1 sind der Versicherungsnehmer und die versi-
cherte Person verpflichtet, uns die Aufhebung des
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vollstandigen Tatigkeitsverbots unverziglich mitzu-
teilen. Mit der Aufhebung des vollstandigen Tatig-
keitsverbots liegt eine Berufsunfahigkeit im Sinne
von Ziffer 1 nicht mehr vor. In diesem Fall legen wir
die Veranderung in Textform dar und teilen die Ein-
stellung unserer Leistungen dem Ansprucherheben-
den in Textform mit. Die Einstellung unserer Leistun-
gen wird frihestens mit dem Ablauf des dritten Mo-
nats nach Zugang unserer Erkléarung wirksam. Zu
diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung
wieder aufgenommen werden.

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsun-
fahigkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprifen. Dazu
sind der Versicherungsnehmer und die versicherte
Person verpflichtet, uns auf Verlangen in Abstéanden
von jeweils einem Jahr nachzuweisen, dass das voll-
standige Tatigkeitsverbot der versicherten Person
weiter besteht. Der Nachweis ist in gleicher Weise
wie unter Ziffer 3 a) beschrieben zu fihren; er darf
nicht alter als drei Monate sein.

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunféhigkeit?

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 3 oder 4 vom
Versicherungsnehmer, der versicherten Person oder
dem Ansprucherhebenden vorsatzlich nicht erfullt wird,
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Dies
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt worden ist. Die
Anspriiche aus der Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Ver-
sicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Ver-
letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs-
pflicht spater erflllt wird, sind wir ab Beginn des laufen-
den Monats nach MaRgabe dieser Sondervereinbarung
und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die
Berufsunféahigkeits-Versicherung / Bedingungen fir die
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestim-
mungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung zur
Leistung verpflichtet. Die vollstdndige oder teilweise
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen haben.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Leistungen aus der Berufsunféhigkeits-(Zusatz-)Versi-
cherung nach MalRgabe der Allgemeinen Versiche-
rungsbhedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Versiche-
rung / Bedingungen fur die Berufsunféhigkeits-Zusatz-
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versicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahig- Hiervon unbertihrt bleiben die sonstigen Ausschlusse in

keits-Versicherung oder dieser Sondervereinbarung sind den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Be-
ausgeschlossen, wenn die Berufsunfahigkeit durch In- rufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingungen fiir die Be-
fektionen verursacht wird, die unmittelbar oder mittelbar rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmun-
auf einer Sucht oder auf Drogenmissbrauch beruhen. gen fur die Berufsunfahigkeits-Versicherung.
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@ Aachen
Minchener

Sondervereinbarung zur Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung

Ergénzung zu den

far Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr
— Dienstunfahigkeitsklausel fir Soldaten

Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Berufsunféhigkeits-Versicherung (AVB BUV)
Versicherungsbedingungen fiir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZVB)
Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung (AVB SP)

Wann liegt Berufsunfahigkeit aufgrund von Dienst-
unfahigkeit vor?

Handelt es sich bei der versicherten Person der Berufs-
unfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung um einen Soldaten
auf Zeit oder einen Berufsoldaten der Bundeswehr, liegt
— sofern vereinbart — Berufsunfahigkeit im Sinne der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen fir die Berufsun-
fahigkeits-Versicherung / Bedingungen fur die Berufsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen fir
die Berufsunfahigkeits-Versicherung auch dann vor,
wenn die versicherte Person nach folgenden Kriterien
dienstunfahig ist:

Dienstunfahigkeit des Soldaten auf Zeit

Der Soldat auf Zeit ist dienstunfahig,

e wenn er vor Ablauf der Zeit, fir die er in das Dienst-
verhaltnis eines Soldaten auf Zeit berufen ist, gemaf
§ 55 Absatz 2 Soldatengesetz (SG) ausschlief3lich we-
gen medizinisch festgestellter Dienstunfahigkeit ent-
lassen worden ist

oder

e wenn er trotz medizinisch festgestellter Dienstunfahig-
keit wegen des innerhalb der ndchsten sechs Monate
bevorstehenden Ablaufs seiner Dienstzeit nicht nach
§ 55 Absatz 2 SG entlassen wird, so dass er nach § 54
Absatz 1 SG aus der Bundeswehr ausscheidet.

Dienstunfahigkeit des Berufssoldaten der Bundeswehr

Der Berufssoldat ist dienstunfahig,

e wenn er vor Erreichen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Altersgrenze nach § 44 Absatz 3 Soldatengesetz
(SG) ausschliel3lich infolge seines Gesundheitszu-
stands wegen medizinisch festgestellter Dienstunfa-
higkeit in den Ruhestand versetzt worden ist

oder

e wenn er vor Erreichen der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Altersgrenze gemal § 46 Absatz 2 Ziffer 6 i.V.m.
§ 44 Absatz 3 und 5 SG ausschlieBlich infolge seines
Gesundheitszustands wegen medizinisch festgestellter
Dienstunfahigkeit entlassen worden ist.

Welche Versicherungsleistungen erbringen wir bei
Berufsunfahigkeit aufgrund von Dienstunfahigkeit?
Leistung bei Dienstunfahigkeit des Soldaten auf Zeit
Wir erbringen die versicherten Leistungen aus der Be-

rufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung bei Entlassung
bzw. Ausscheiden der versicherten Person aus der Bun-
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deswehr fir den Zeitraum von 24 Monaten, sofern die
Anspruchsvoraussetzungen bestehen. Spatestens nach
Ablauf dieses Zeitraums werden keine Leistungen we-
gen Dienstunfahigkeit mehr fallig. Wir erbringen aber
Leistungen wegen Berufsunfahigkeit, sofern eine Be-
rufsunfahigkeit im Sinne der Aligemeinen Versicherungs-
bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung /
Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-
Versicherung vorliegt, was vom Ansprucherhebenden
nachzuweisen ist.

Leistung bei Dienstunféhigkeit des Berufssoldaten
der Bundeswehr

a) Versetzung in den Ruhestand

Wir erbringen die versicherten Leistungen aus der
Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung, sofern die
versicherte Person ein Ruhegehalt oder einen Un-
terhaltsbeitrag im Sinne des Soldatenversorgungs-
gesetzes (SVG) bezieht. Die Leistungen erbringen
wir héchstens fiir den Zeitraum von 24 Monaten, so-
fern die Anspruchsvoraussetzungen bestehen.

b) Entlassung

Wir erbringen die versicherten Leistungen aus der
Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung bei Ent-
lassung der versicherten Person aus der Bundes-
wehr flr den Zeitraum von 24 Monaten, sofern die
Anspruchsvoraussetzungen bestehen.

Spétestens nach Ablauf des Zeitraums fir Leistungen
nach den vorstehenden Abschnitten a) und b) werden
keine Leistungen wegen Dienstunfahigkeit mehr fallig.
Wir erbringen aber Leistungen wegen Berufsunfahigkeit,
sofern eine Berufsunfahigkeit im Sinne der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen fiur die Berufsunfahigkeits-
Versicherung / Bedingungen fiur die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufs-
unfahigkeits-Versicherung vorliegt, was vom Anspruch-
erhebenden nachzuweisen ist.

Welche Unterlagen sind uns zum Nachweis der
Dienstunfahigkeit vorzulegen?

Zum Nachweis der Berufsunfahigkeit aufgrund von
Dienstunfahigkeit sind uns zusatzlich zu den in den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Berufsun-
fahigkeits-Versicherung / Bedingungen fiir die Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen
fur die Berufsunfahigkeits-Versicherung genannten Aus-
kiinften und Nachweisen folgende Unterlagen vorzule-
gen:
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a) eine beglaubigte Abschrift des Bescheids Uber die
Versetzung in den Ruhestand bzw. Uber die Entlas-
sung,

b) Nachweise Uber Versorgungsbeziige nach dem Sol-
datenversorgungsgesetz.

Bis zur Vorlage der erforderlichen Nachweise kénnen
wir die Versicherungsleistungen zurlickbehalten.

Welche Mitteilungspflichten sind wahrend des
Bezugs von Versicherungsleistungen aufgrund von
Dienstunfahigkeit zu beachten, und wann stellen wir
unsere Leistungen ein?

a) Nach Eintritt der Berufsunfahigkeit aufgrund von
Dienstunfahigkeit sind der Versicherungsnehmer und
die versicherte Person verpflichtet, uns die Wiederer-
langung der Dienstfahigkeit unverziiglich mitzuteilen.
Ebenso ist uns unverziglich mitzuteilen, wenn die
versicherte Person keine Versorgungsbeziige bzw.
kein Ruhegehalt oder keinen Unterhaltsbeitrag mehr
bezieht. Mit der Wiedererlangung der Dienstfahigkeit
sowie dem Wegfall der Versorgungsbeziige bzw. von
Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag liegt eine Berufs-
unfahigkeit im Sinne von Ziffer 1 nicht mehr vor. In
diesem Fall legen wir die Veranderung in Textform
dar und teilen die Einstellung unserer Leistungen
dem Ansprucherhebenden in Textform mit. Die Ein-
stellung unserer Leistungen wird frihestens mit dem
Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Er-
kldrung wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die
Beitragszahlung wieder aufgenommen werden. Wir
erbringen aber Leistungen wegen Berufsunfahigkeit,
sofern eine Berufsunféhigkeit im Sinne der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen fir die Berufsunfa-
higkeits-Versicherung / Bedingungen fir die Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmun-
gen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung vorliegt,
was vom Ansprucherhebenden nachzuweisen ist.

b) Wir sind berechtigt, nach einem Jahr das Fortbeste-
hen der Berufsunfahigkeit im Sinne von Ziffer 1
nachzupriifen. Dazu sind der Versicherungsnehmer
und die versicherte Person verpflichtet, uns auf Ver-
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langen nachzuweisen, dass die Dienstunfahigkeit der
versicherten Person weiter besteht. Der Nachweis ist
in gleicher Weise wie unter Ziffer 3 beschrieben zu
fihren.

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit aufgrund von
Dienstunfahigkeit?

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 3 oder 4 vom
Versicherungsnehmer, der versicherten Person oder
dem Ansprucherhebenden vorsatzlich nicht erfiillt wird,
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen. Dies
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt worden ist. Die
Anspriiche aus der Versicherung bleiben jedoch insoweit
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Fest-
stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.
Wenn die Mitwirkungspflicht spater erfillt wird, sind wir
ab Beginn des laufenden Monats nach MafRgabe dieser
Sondervereinbarung und der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Versiche-
rung / Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahig-
keits-Versicherung zur Leistung verpflichtet. Die voll-
stdndige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

Welche sonstigen Bestimmungen sind zu beachten?

Soweit in dieser Sondervereinbarung nichts anderes be-
stimmt ist, finden die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen fiir die Berufsunfahigkeits-Versicherung /
Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-
Versicherung auf den Versicherungsvertrag Anwendung.
Dies gilt insbesondere fiir den Fall, dass eine Berufsun-
fahigkeit unabhangig von einer Dienstunfahigkeit vor-
liegt.
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Ergénzung zu den

@ Aachen
Minchener

Sondervereinbarung zur Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung
fur Flugbegleiter(innen)
— Flugbegleiterklausel

Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Berufsunféhigkeits-Versicherung (AVB BUV)
Versicherungsbedingungen fiir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZVB)
Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung (AVB SP)

Wann liegt Berufsunfahigkeit aufgrund von Flugun-
tauglichkeit vor?

Handelt es sich bei der versicherten Person der Berufs-
unfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung um eine(n) Flugbe-
gleiter(in), liegt — sofern vereinbart — Berufsunfahigkeit
im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fur die Berufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingungen
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbe-
stimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung
auch dann vor, wenn festgestellt wird, dass die versi-
cherte Person allein aus gesundheitlichen Griinden ge-
maf den Leitlinien der Berufsgenossenschaft fiir Fahr-
zeughaltungen (BGF) fur die arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung bei fliegendem Personal (Kabine)
bzw. in Anlehnung an die Kriterien fir Tauglichkeitsgrad
Ill des Luftfahrtpersonals aufgrund dauernder gesund-
heitlicher Bedenken nicht mehr als Flugbegleiter(in) ein-
gesetzt werden kann.

Welche Voraussetzung muss fir eine Leistung auf-
grund von Fluguntauglichkeit vorliegen?

Gesamtvoraussetzung fiir eine Leistung aufgrund dau-
ernder gesundheitlicher Bedenken gegen den Einsatz
als Flugbegleiter(in) ist, dass die Untersuchung in
Deutschland von einem Arbeitsmediziner mit flugmedizi-
nischer Erfahrung, alternativ von einer fliegerarztlichen
Stelle mit Zulassung zur Prufung des Flugtauglichkeits-
Grades | und Erfahrung in der Beurteilung von Flugbe-
gleitern, vorgenommen wurde.

Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunféhig-
keit?

Malfigebend fiir den Eintritt der Berufsunfahigkeit im Fal-
le von Ziffer 1 ist das Datum, mit dem die Fluguntaug-
lichkeit aufgrund dauernder gesundheitlicher Bedenken
festgestellt wurde.

Welche Unterlagen sind uns vorzulegen?

a) Zum Nachweis der Berufsunféhigkeit im Sinne von
Ziffer 1 sind uns die Unterlagen zur arztlichen Unter-
suchung mit dem Ergebnis der dauernden gesund-
heitlichen Bedenken gegen den Einsatz als Flugbe-
gleiter(in) sowie eine Mitteilung des Arbeitgebers
Uber die Beendigung der Téatigkeit im fliegerischen
Dienst vorzulegen.

b) Sollte nach Vorlage der Unterlagen gemaR Ziffer 4 a)
eine abschlieende Entscheidung nicht méglich sein,
behalten wir uns vor, ergdnzende Informationen oder
eine weitere Begutachtung der versicherten Person
anzufordern.

5.
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Welche Mitteilungspflichten sind wéhrend des Be-
zugs von Berufsunfahigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeits-
leistungen ein?

a) Nach Eintritt der Berufsunfahigkeit im Sinne der Zif-
fer 1 sind der Versicherungsnehmer und die versi-
cherte Person verpflichtet, uns die Wiedererlangung
der Einsatzfahigkeit als Flugbegleiter(in) gemaf den
Leitlinien der BGF fur die arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung bei fliegendem Personal (Kabi-
ne) bzw. in Anlehnung an die Kriterien fir Tauglich-
keitsgrad Il des Luftfahrtpersonals unverziglich mit-
zuteilen. Mit der Wiedererlangung der Einsatzfahig-
keit als Flugbegleiter(in) liegt eine Berufsunfahigkeit
im Sinne von Ziffer 1 nicht mehr vor. In diesem Fall
legen wir die Veranderung in Textform dar und teilen
die Einstellung unserer Leistungen dem Ansprucher-
hebenden in Textform mit. Die Einstellung unserer
Leistungen wird friihestens mit dem Ablauf des drit-
ten Monats nach Zugang unserer Erklarung wirksam.
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung
wieder aufgenommen werden.

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsun-
fahigkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprifen. Dazu
ist die versicherte Person verpflichtet, uns auf Ver-
langen in Abstanden von jeweils einem Jahr nach-
zuweisen, dass die dauernden gesundheitlichen Be-
denken gegen einen Einsatz als Flugbegleiter(in)
gemal den Leitlinien der BGF fir die arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchung bei fliegendem Perso-
nal (Kabine) bzw. in Anlehnung an die Kriterien fiir
Tauglichkeitsgrad Il des Luftfahrtpersonals weiter
bestehen. Der Nachweis ist in gleicher Weise wie un-
ter Ziffer 4 beschrieben zu fiihren. Im Rahmen der
Nachpriifung prifen wir insbesondere, ob die versi-
cherte Person — auch bei dauernden gesundheitli-
chen Bedenken gegen den Einsatz als Flugbeglei-
ter(in) — eine andere, ihrer Ausbildung und ihren Fa&-
higkeiten sowie ihrer bisherigen Lebensstellung ent-
sprechende berufliche Tatigkeit ausubt, zu der sie
aufgrund ihrer gesundheitlichen Verhaltnisse zu
mehr als 50 % in der Lage ist.

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit?

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 4 oder 5 vom
Versicherungsnehmer oder der versicherten Person
oder dem Ansprucherhebenden vorsatzlich nicht erflllt
wird, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht
sind wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.
Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die
Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt worden
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ist. Die Anspriche aus der Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)
Versicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die
Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den
Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwir-
kungspflicht spater erfullt wird, sind wir ab Beginn des
laufenden Monats nach Maligabe dieser Sonderverein-
barung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fur die Berufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingungen
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbe-
stimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung zur
Leistung verpflichtet. Die vollstadndige oder teilweise
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen haben.

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Ver-
sicherung nach MalRgabe der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fur die Berufsunfahigkeits-Versiche-
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rung / Bedingungen fur die Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufs-
unfahigkeits-Versicherung oder dieser Sondervereinba-
rung sind ausgeschlossen, wenn die Berufsunfahigkeit
verursacht wird durch Schwangerschaft oder durch Ge-
sundheitsstérungen

a) nervoser oder psychischer Art, es sei denn, dass
diese durch einen Unfall oder durch ein wahrend der
Versicherungsdauer entstandenes organisches Lei-
den hervorgerufen sind,

b) die unmittelbar oder mittelbar auf einer Sucht oder
auf Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch beruhen.

Hiervon unbertihrt bleiben die sonstigen Ausschlisse in
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Be-
rufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingungen fiir die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmun-
gen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung.
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@ Aachen
Minchener

Sondervereinbarung zur Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung ftr Piloten,

Flugingenieure, Bordfunker, Bordwarte oder Flugnavigatoren (Luftfahrer)

— Fluguntauglichkeitsklausel

Ergénzung zu den

Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Berufsunféhigkeits-Versicherung (AVB BUV)
Versicherungsbedingungen fiir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZVB)
Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung (AVB SP)

Wann liegt Berufsunfahigkeit aufgrund von Flugun-
tauglichkeit vor?

Handelt es sich bei der versicherten Person der Berufs-
unfahigkeits-(Zusatz-)Versicherung um einen ausgebil-
deten Piloten, Flugingenieur, Bordfunker, Bordwart oder
Flugnavigator, liegt — sofern vereinbart — Berufsunfahig-
keit im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingun-
gen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Ta-
rifbestimmungen fur die Berufsunfahigkeits-Versicherung
auch dann vor, wenn durch ein Gutachten der Deut-
schen Forschungs- und Versuchsanstalt fir Luft- und
Raumfahrt, KéIn-Porz, oder der sonst fur die amtliche
fliegerarztliche Untersuchung in der Bundesrepublik
Deutschland zustandigen Stelle festgestellt wird, dass
die versicherte Person aus gesundheitlichen Griinden
voraussichtlich dauernd fluguntauglich ist und ihr des-
halb vor Vollendung ihres 60. Lebensjahres die behordli-
che Erlaubnis als Luftfahrer entzogen oder die Erlaubnis
nicht verlangert wird.

Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunfahig-
keit?

MaRgebend fir den Eintritt der Berufsunfahigkeit im
Falle von Ziffer 1 ist das Datum, mit dem die Verfiigung
der zustandigen Behdrde, mit der die Erlaubnis entzo-
gen oder deren Verlangerung abgelehnt wird, wirksam
wird.

Welche Unterlagen sind uns vorzulegen?

Zum Nachweis der Berufsunfahigkeit im Sinne von Zif-
fer 1 sind uns in Urschrift oder Offentlich beglaubigter
Abschrift vorzulegen:

a) das Gutachten der Deutschen Forschungs- und Ver-
suchsanstalt fiur Luft- und Raumfahrt, Koln-Porz,
oder der sonst fur die amtliche fliegerarztliche Unter-
suchung in der Bundesrepublik Deutschland zustan-
digen Stelle,

b) die Verfigung der zustadndigen Behoérde, mit der die
Erlaubnis entzogen oder deren Verldngerung abge-
lehnt wird.

Welche Mitteilungspflichten sind wahrend des Be-
zugs von Berufsunféahigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeits-
leistungen ein?

a) Nach Eintritt der Berufsunfahigkeit im Sinne der Zif-
fer 1 sind der Versicherungsnehmer und die versi-
cherte Person verpflichtet, uns die erneute Erteilung
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der Erlaubnis als Luftfahrer oder die Erneuerung ei-
ner ruhenden Erlaubnis unverzuglich mitzuteilen. Mit
dem Inkrafttreten der behordlichen Erlaubnis als Luft-
fahrer liegt eine Berufsunfahigkeit im Sinne von Zif-
fer 1 nicht mehr vor. In diesem Fall legen wir die
Veranderung in Textform dar und teilen die Einstel-
lung unserer Leistungen dem Ansprucherhebenden
in Textform mit. Die Einstellung unserer Leistungen
wird frihestens mit dem Ablauf des dritten Monats
nach Zugang unserer Erkldrung wirksam. Zu diesem
Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung wieder
aufgenommen werden.

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsun-
fahigkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprifen. Dazu
sind der Versicherungsnehmer und die versicherte
Person verpflichtet, uns auf Verlangen in Abstanden
von jeweils einem Jahr nachzuweisen, dass die
Fluguntauglichkeit der versicherten Person weiter
besteht. Der Nachweis ist in gleicher Weise wie unter
Ziffer 3 beschrieben zu fihren.

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunféhigkeit?

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 3 oder 4 vom
Versicherungsnehmer, der versicherten Person oder
dem Ansprucherhebenden vorsatzlich nicht erfillt wird,
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhaltnis zu kirzen. Dies
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt worden ist. Die
Anspriiche aus der Versicherung bleiben jedoch insoweit
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Fest-
stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist.
Wenn die Mitwirkungspflicht spater erflllt wird, sind wir
ab Beginn des laufenden Monats nach Mafigabe dieser
Sondervereinbarung und der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fir die Berufsunféhigkeits-Versiche-
rung / Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahig-
keits-Versicherung zur Leistung verpflichtet. Die voll-
sténdige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-(Zusatz-)Versi-
cherung nach MafRRgabe der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen fiur die Berufsunfahigkeits-Versicherung /
Bedingungen fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung / Tarifbestimmungen fir die Berufsunfahigkeits-Ver-
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sicherung oder dieser Sondervereinbarung sind ausge-
schlossen, wenn die Berufsunfahigkeit verursacht wird
durch Schwangerschaft oder durch Gesundheitsstorun-
gen

a) nervOser oder psychischer Art, es sei denn, dass
diese durch einen Unfall oder durch ein wahrend der
Versicherungsdauer entstandenes organisches Lei-
den hervorgerufen sind,
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b) die unmittelbar oder mittelbar auf einer Sucht oder
auf Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch beruhen.

Hiervon unbertihrt bleiben die sonstigen Ausschlisse in
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Be-
rufsunfahigkeits-Versicherung / Bedingungen fir die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmun-
gen fir die Berufsunfahigkeits-Versicherung.
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Bedingungen fur die
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

fur die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in die-
sen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) fur die Hauptversicherung sinngemafl Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Was ist Pflegebediirftigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Welche Leistungen erbringen wir?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

w W W W W W
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Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen wegen Erwerbsunfahigkeit ver-
langt werden?

Wann geben wir eine Erklarung Gber unsere Leistungspflicht ab?

wn

Wann stellen wir unsere Erwerbsunfahigkeitsleistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind §
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Was qilt fir die Nachprifung der Erwerbsunfahigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Erwerbsunfahigkeit? §10
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung? §12
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §13
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Was ist Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
vor, wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Kor-
perverletzung oder Kréfteverfalls, die arztlich nachzu-
weisen sind, voraussichtlich mindestens sechs Monate
ununterbrochen auflRerstande sein wird, einer Erwerbsta-
tigkeit von mindestens drei Stunden taglich nachzuge-
hen.

Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
auch dann vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Kérperverletzung oder Kréafteverfalls, die arzt-
lich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen pflegebedurftig im Sinne
von § 2 ist.

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2
beschriebener Zustand filir einen Zeitraum von sechs
Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu-
stand von Beginn an als Erwerbsunfahigkeit.

Als Erwerbstéatigkeiten gelten alle Tatigkeiten, die auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt Ublich sind, und alle
selbststandigen Tatigkeiten. Der zuletzt ausgelbte Be-
ruf, die erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten, die
bisherige Lebensstellung, insbesondere das bisherige
berufliche Einkommen, und die jeweilige Arbeitsmarki-
lage bleiben unberiicksichtigt. Der in den Versiche-
rungsbedingungen verwendete Begriff der Erwerbsun-
fahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Erwerbsmin-
derung im sozialrechtlichen Sinne Uberein. Insofern ist
der Bescheid eines Sozialversicherungstragers nicht
bindend.

Was ist Pflegebedirftigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen?

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per-
son so hilflos ist, dass sie fiir die in Absatz 2 genannten
gewohnlichen und regelmafig wiederkehrenden Ver-
richtungen auch bei Einsatz technischer und medizini-
scher Hilfsmittel in erheblichem Umfang téaglich der Hilfe
einer anderen Person bedarf und wenn dabei mindes-
tens zwei Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht wer-
den.

Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person benétigt Hilfe beim

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines
Rollstuhls — die Unterstiitzung einer anderen Person fiir
die Fortbewegung benétigt.

Fortbewegen im Zimmer

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur
mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder
in das Bett gelangen kann.

Aufstehen und Zubettgehen

An- und Auskleiden =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung — sich
nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder ausklei-
den kann.

=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
TrinkgefalRe — nicht ohne Hilfe einer anderen Person
essen oder trinken kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken

e)

©)
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=1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekammt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fahig ist, die da-
fur erforderlichen Kérperbewegungen auszufiihren.

Waschen, Kdmmen oder Rasieren

Verrichten der Notdurft =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die
Unterstutzung einer anderen Person bendtigt, weil sie

e sich nach dem Stuhlgang nicht alleine saubern kann,

e jhre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-
schissel verrichten kann oder weil

e der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-
leert werden kann.

Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der
Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder spe-
ziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt hin-
sichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebe-
dirftigkeit vor.

Vorubergehende akute Erkrankungen flhren zu keiner
héheren Einstufung. Vorlibergehende Besserungen fih-
ren ebenfalls zu keiner veranderten Bewertung. Eine
Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als voriiber-
gehend, wenn sie nach drei Monaten noch anhalt.

Unabhéangig von der Bewertung auf Grund der Punkte-
tabelle liegt Pflegebediirftigkeit vor, wenn die versicherte
Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti-
gen Behinderung, mit der sie sich oder andere gefahr-
det, téglicher Beaufsichtigung bedarf oder wenn sie bett-
lagerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen kann.

Welche Leistungen erbringen wir?

Wird die versicherte Person wahrend der Versiche-
rungsdauer der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung erwerbsunfahig im Sinne von § 1 dieser Bedin-
gungen, so erbringen wir folgende Versicherungsleis-
tungen:

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht fiir
die Hauptversicherung und die eingeschlossenen
Zusatzversicherungen (Zusatztarif Y);

b) Zahlung der jeweils vereinbarten Erwerbsunfahig-
keitsrente, wenn diese mitversichert ist (Zusatztarif R
oder RS). Die Rente zahlen wir monatlich im Voraus.

Die Versicherungsleistungen erbringen wir wahrend der
Dauer einer bedingungsgemafRen Erwerbsunfahigkeit,
solange die versicherte Person lebt, langstens jedoch
bis zum Ablauf der Zusatzversicherung. Bei Versiche-
rungen mit gegenuber der Leistungsdauer abgekurzter
Versicherungsdauer werden Leistungen aus der Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung nur bei Eintritt
der Erwerbsunfahigkeit vor Ende der Versicherungs-
dauer erbracht, dann jedoch bis zum Ablauf der Leis-
tungsdauer, sofern die Anspruchsvoraussetzungen wei-
ter bestehen.

Ist in lhrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erfolgen als zusatzliche Leistung des Zusatztarifs Y
(Absatz 1 a) auch dann Erhéhungen der Versicherungs-
leistungen im Rahmen des Dynamikplans gemafl den
jeweils maligebenden Besonderen Bedingungen, wenn
und solange wegen Erwerbsunfahigkeit im Sinne von
Absatz 1 a) lhre Beitragszahlungspflicht entfallt. Ist zum
Dynamikplan vereinbart, dass sich der Beitrag in Héhe
des Steigerungssatzes der Beitragsbemessungsgrenze
der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und
Angestellten (West) erhoht, so erfolgen die Beitragser-
héhungen als zusatzliche Leistung des Zusatztarifs Y
um 3 % des Beitrags des Vorjahres bzw. — wenn ein
héherer Steigerungssatz vereinbart ist — um diesen fes-
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ten Prozentsatz des Beitrags des Vorjahres. Der Steige-
rungssatz der Beitragsbemessungsgrenze findet in die-
sem Fall keine Anwendung. Eine laufende Erwerbsun-
fahigkeitsrente (Zusatztarif R, RS) wird wahrend einer
Erwerbsunfahigkeit — abgesehen von etwaigen Erho-
hungen auf Grund der Uberschussbeteiligung (vgl. § 11)
— aber nicht erhoht.

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht?

Der Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsleistungen
entsteht mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der
Erwerbsunfahigkeit (§ 1) folgt, es sei denn, aus dem
nachstehenden Absatz 2 ergibt sich ein spaterer Be-
ginn.

Wird uns die Erwerbsunfahigkeit spater als drei Jahre
nach ihrem Eintritt schriftlich mitgeteilt, so entsteht der
Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsleistungen grund-
satzlich erst mit Beginn des Monats der Mitteilung. Wir
leisten aber fir einen Zeitraum von bis zu drei Jahren
rickwirkend — gerechnet ab dem Monat der Meldung —
fur die nachgewiesene Zeit der Erwerbsunfahigkeit.
Wird uns nachgewiesen, dass die rechtzeitige Mitteilung
ohne Verschulden unterblieben ist, werden wir rickwir-
kend ab Beginn des auf den Eintritt der Erwerbsunfahig-
keit folgenden Monats leisten.

Bis zur Entscheidung lber die Leistungspflicht missen
Sie die Beitrage in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden diese jedoch fur den Zeitraum, fir den Anspruch
auf die Erwerbsunfahigkeitsleistungen bestanden hat,
zurlickzahlen. Auf lhren Antrag werden wir die kiinftig
falligen Beitrage bis zur endguiltigen Entscheidung Uber
die Leistungspflicht zinslos stunden. Wird ein Antrag auf
Leistungen von uns abgelehnt oder besteht fur uns kei-
ne Leistungspflicht, sind die gestundeten Beitrdge von
lhnen in einem Betrag unverzinst nachzuzahlen. Wir
sind jedoch auf lhren Antrag hin bereit, eine ratierliche
Nachzahlung des gestundeten Beitrags mit |hnen zu
vereinbaren. Die Nachzahlung kann Uber einen Zeit-
raum von bis zu 24 Monaten in halbjahrlichen, viertel-
jahrlichen oder monatlichen Raten erfolgen.

Der Anspruch auf die Erwerbsunfahigkeitsleistungen er-
lischt, wenn eine Erwerbsunfahigkeit gemafl § 1 nicht
mehr vorliegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer (§ 7),
wenn die versicherte Person stirbt oder die vertragliche
Leistungsdauer der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung ablauft.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen?

Grundsétzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Erwerbsunfahigkeit gekommen
ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Erwerbsunfahigkeit
verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bur-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  auflerhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war. Unsere Leistungspflicht bleibt insbeson-
dere dann bestehen, wenn die Erwerbsunfahigkeit
wahrend eines Aufenthaltes auerhalb der territoria-
len Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten verursacht
wurde und die versicherte Person als Mitglied der
deutschen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
mit Mandat der NATO oder UNO an der Erbringung

86
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humanitarer Hilfeleistungen oder an friedenssichern-
den MalRnahmen teilgenommen hat.

c) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem MalRe gefahrden oder schadigen,
dass es zu deren Abwehr und Bekampfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehérde der Bundes-
republik Deutschland oder vergleichbarer Einrich-
tungen anderer Lander bedarf;

d) durch vorsatzliche Ausfiihrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorsatzlich die Erwerbsunfa-
higkeit der versicherten Person herbeigefiihrt haben;

f) durch absichtliche Herbeifiihrung von Krankheit,
Krafteverfall oder Pflegebedirftigkeit, absichtliche
Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung. Wenn
uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem Zustand krankhafter Stérung der
Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich die
versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir leisten;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
gefahrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenuber den techni-
schen Berechnungsgrundlagen flihrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewahrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestatigt wird.

Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten,
wenn Leistungen wegen Erwerbsunfahigkeit ver-
langt werden?

Werden Leistungen aus der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung verlangt, sind uns auf Kosten des
Ansprucherhebenden insbesondere folgende Auskiinfte,
die zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich
sind, zu geben und Nachweise vorzulegen:

a) eine Darstellung tber Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens der versi-
cherten Person sowie vorhandene arztliche Befund-
berichte;

b) eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhduser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war
oder sein wird,

o der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Erwerbsunfahigkeit geltend machen
konnte.

Wir kénnen aulRerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere_&rztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise —
auch Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse und ihre
Veranderungen — verlangen, insbesondere zusatzliche
Auskiinfte und Aufklarungen.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und
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zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.

Wann geben wir eine Erklarung tiber unsere Leis-
tungspflicht ab?

Nach Prufung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform, ob
und fir welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Unsere Erklarung geben wir innerhalb von vier
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die fir die
Leistungsprufung relevanten und gemall § 6 von uns
angeforderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterla-
gen noch ausstehen, informieren wir Sie spatestens alle
sechs Wochen Uber den aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmefélle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kdnnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fiir einen Zeitraum von 18 Monaten —
befristen, wenn

e sich Umstéande, die fir die Beurteilung der Frage, ob
Erwerbsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen
besteht, voraussichtlich andern werden,

e die medizinischen Gegebenheiten im Zeitpunkt un-
serer Leistungsentscheidung noch nicht endgiiltig
beurteilt werden kénnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitations oder
WiedereingliederungsmalRnahme absolviert oder ei-
ne solche MaRnahme vorgesehen oder beabsichtigt
ist.

In unserer Erklarung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lhnen die maRgeblichen Griinde fur ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis fiir uns bin-
dend.

Wann stellen wir unsere Erwerbsunfahigkeitsleis-
tungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beach-
ten?

Liegt eine Erwerbsunfahigkeit im Sinne von § 1 dieser
Bedingungen nicht mehr vor, werden wir von der Leis-
tung frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die Verande-
rung in Textform dar und teilen die Einstellung unserer
Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit.
Die Einstellung unserer Leistungen wird friihestens mit
dem Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer
Erklarung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss
auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden,
sofern die vereinbarte Beitragszahlungsdauer noch nicht
abgelaufen ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes priifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung flr eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen Verhaltnissen der versicherten
Person Erwerbsunfahigkeit im Sinne von § 1 besteht.
Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach § 6.

Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme einer Erwerbstatigkeit muss uns un-
verzliglich mitgeteilt werden.

89 Was gilt fir die Nachprufung der Erwerbsunféhig-
keit?

(1) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Erwerbsunfa-
higkeit nachzuprifen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach §7. Die Mitwirkungs-
pflichten des § 6 Abs. 1 gelten entsprechend mit der
Mafgabe, dass die Uber die Befragung der versicherten
Person hinaus entstehenden Kosten von uns zu tragen
sind.

(2) Zur Nachpriifung kdénnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskunfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Erwerbsunfahigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von
lhnen, der versicherten Person oder dem Ansprucher-
hebenden vorsatzlich nicht erfillt wird, sind wir von der
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhéltnis zu kirzen. Dies gilt
nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrldssig verletzt haben. Die
Anspriiche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Ver-
letzung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Um-
fang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungs-
pflicht spater erfillt wird, sind wir ab Beginn des laufen-
den Monats nach MaRgabe dieser Bedingungen zur
Leistung verpflichtet. Die vollstandige oder teilweise
Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben.

§ 11 Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an
den Uberschussen und an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven werden da-
bei im Anhang des Geschaftsberichts ausgewiesen. Der Jah-
resabschluss wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprufer
gepruft und ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen.

(1) Grundsatze und MaRstébe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

a) Uberschiisse entstehen dann, wenn die Aufwendungen
fur das Erwerbsunfahigkeitsrisiko und die Kosten niedri-
ger sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An
diesen Uberschissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis (Erwerbsunfahigkeitsrisi-
ko) grundsatzlich zu mindestens 75 % und am Ubrigen
Ergebnis (einschlieBlich Kosten) grundsatzlich zu min-
destens 50 % (§ 4 Abs. 4 und 5, § 5 der Verordnung
Uber die Mindestbeitragsriickerstattung in der Lebens-
versicherung, Mindestzufiihrungsverordnung).

Weitere Uberschiisse stammen aus den Ertragen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen derjenigen Kapi-
talanlagen, die fir kinftige Versicherungsleistungen
vorgesehen sind (§ 3 Mindestzuflihrungsverordnung),
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes-
tens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz.
In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
satzlich 90 % vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindest-
zuflihrungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zu-
nachst die Betrage finanziert, die fur die garantierten
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Versicherungsleistungen bendétigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir fiir die Uberschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Erwerbs-
unfahigkeitsrisiko zu berlcksichtigen. Darlber hinaus
haben wir teilweise nach engeren Gleichartigkeitskrite-
rien innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen ge-
bildet; diese werden Gewinnverbande genannt. Die Ver-
ellung des Uberschusses fiir die Versicherungsnehmer
auf die einzelnen Bestandsgruppen bzw. Gewinnver-
béande orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu
seiner Entstehung beigetragen haben. Bei der Erwerbs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung wird die Hohe der
Uberschussbeteiligung mafRgeblich von der Entwicklung
der Erwerbsunfahigkeitsfalle beeinflusst. In einzelnen
Jahren kann deshalb auf Grund eines ungiinstigen Risi-
koverlaufs eine Zuteilung von Uberschiissen entfallen.
Den Uberschuss flihren wir der Riickstellung fiir Bei-
tragsriickerstattung zu, soweit er nicht in Form der Di-
rektgutschrift bereits unmittelbar den iberschussberech-
tigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese
Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwankungen im
Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundsatzlich nur fir die
Uberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wendet werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehérde kdnnen wir hiervon
nach § 56a des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)
abweichen, soweit die Ruckstellung nicht auf bereits
festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der derzei-
tigen Fassung des § 56a VAG kdnnen wir die Rickstel-
lung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur
Abwendung eines drohenden Notstandes, zum Aus-
gleich unvorhersehbarer Verluste aus den Uberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen, die auf allgemei-
ne Anderungen der Verhaltnisse zurtickzufihren sind,
oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer
unvorhersehbaren und nicht nur voribergehenden An-
derung der Verhaltnisse angepasst werden mussen —
zur Erhohung der Deckungsriickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen uber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beitrage
sind so kalkuliert, dass sie fur die Deckung von Er-
werbsunfahigkeitsrisiken bendtigt werden. Fir die Bil-
dung von Kapitalertragen stehen deshalb bei der Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung keine oder allen-
falls geringfiugige Betrage zur Verfugung. Daher entste-
hen keine oder nur geringe Bewertungsreserven. Soweit
Bewertungsreserven Uberhaupt entstehen, werden die-
se monatlich neu ermittelt und den Vertragen nach dem
in Absatz 4 beschriebenen Verfahren unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3
VVG). Bei Beendigung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung wird der flr diesen Zeitpunkt aktuell ermit-
telte Betrag zur Halfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Re-
gelungen zur Kapitalausstattung bleiben unberihrt.

Grundsétze und MaRstébe fir die Uberschussbetei-
ligung Ihres Vertrages

Die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gehort
derselben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung
an. Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Ge-
winnverband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Ver-
sicherung gehort, kénnen Sie dem Versicherungsschein
entnehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung er-
halt Ihre Versicherung Uberschussanteile. Die Mittel fur
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung
entnommen. Die HO6he der Uberschussanteilsatze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir

®)

a)

b)

verdffentlichen die Uberschussanteilsidtze in unserem
Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern kénnen.

Uberschussanteile und ihre Verwendung
Bonusrente

Falls Erwerbsunfahigkeit eintritt, leisten wir bei Zusatzta-
rif R eine Bonusrente. In diesem Fall werden darlber
hinaus jahrliche Uberschussanteile fallig (vgl. Abs. 3d).
Die Bonusrente wird in Prozent der vereinbarten Er-
werbsunfahigkeitsrente bei Beginn der Leistungspflicht
bemessen und erhéht im Fall der Erwerbsunfahigkeit die
zu zahlende Erwerbsunfahigkeitsrente. Die HOhe der
Bonusrente bemisst sich stets nach dem bei Beginn der
Leistungspflicht festgelegten Bonusrenten-Satz. Solan-
ge wegen Erwerbsunfahigkeit ununterbrochen eine Er-
werbsunfahigkeitsrente gezahlt wird, bleibt der Bonus-
renten-Satz fiir diese Rentenleistung unverandert. Wird
keine Erwerbsunfahigkeitsrente gezahlt, wird keine Leis-
tung aus der Bonusrente fallig. Falls vor Eintritt einer
Erwerbsunfahigkeit der Bonusrenten-Satz vermindert
werden sollte, teilen wir lhnen dies rechtzeitig mit. In
diesem Fall haben Sie das Recht, zum Zeitpunkt der
Verminderung des Bonusrenten-Satzes die versicherte
Erwerbsunfahigkeitsrente ohne erneute Gesundheits-
prifung gegen Beitragszahlung derart nachzuversi-
chern, dass die Erwerbsunfahigkeitsrente einschliellich
Bonusrente die gleiche Héhe wie vor diesem Zeitpunkt
erreicht.

Laufende Uberschussanteile vor Eintritt einer Erwerbs-
unfahigkeit anstelle einer Bonusrente

Sofern vereinbart, leisten wir keine Bonusrente bei Ein-
tritt der Erwerbsunfahigkeit, sondern teilen mit jeder Bei-
tragszahlung laufende Uberschussanteile zu. Sie wer-
den im Verhaltnis zum Tarifbeitrag bemessen und direkt
auf die Beitragszahlung angerechnet. Dadurch haben
Sie statt des Tarifbeitrags nur den grundséatzlich niedri-
geren Zahlbeitrag zu entrichten.

Zusatzlich gilt:

c)

d)
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Schluss-Uberschussanteil

Bei Ablauf der Versicherungsdauer fir den Zusatztarif |
bzw. bei Ablauf der Versicherungsdauer fir den Zusatzta-
rif R sowie ggf. bei vorzeitiger Beendigung der Versiche-
rung durch Tod der versicherten Person oder Ruckkauf
nach Beginn des dritten Versicherungsjahres kann — so-
fern die Versicherungsdauer mindestens 5 Jahre betragt
— ein Schluss-Uberschussanteil fillig werden. Dieser
Schluss-Uberschussanteil wird dann fiir die zuriickgeleg-
te Versicherungsdauer, in der keine Leistungen aus der
Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversicherung gewahrt wur-
den, im Verhéltnis zu dem auf den Zusatztarif | entfal-
lenden Tarifbeitrag fur ein Jahr bzw. bei Tarif R im Ver-
héltnis der Jahresrente fir jedes vor dem vereinbarten
Ablauf der Beitragszahlungsdauer beitragsfreie Versi-
cherungsjahr bemessen. Fur die zuruckgelegte Versi-
cherungsdauer, in der als Leistung aus der Erwerbsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung nur die Beitragsbefreiung
gewahrt wurde, kann ein Schluss-Uberschussanteil im
Verhaltnis zum jahrlichen Beitrag der Hauptversicherung
und einer evtl. eingeschlossenen Zusatzversicherung,
die durch die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung
ggf. beitragsbefreit waren, — jedoch ohne eventuelle
Stickkostenzuschlage — fallig werden. Bei vorzeitiger
Beendigung durch Tod der versicherten Person oder
Riickkauf wird der ggf. fallige Schluss-Uberschussanteil
fur die verbleibende Dauer bis zum vereinbarten Ablauf
der Versicherungsdauer des Zusatztarifs | bzw. bis zum
vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer des Zu-
satztarifs R mit 7,5 % p. a. diskontiert.

Laufende Erwerbsunfahigkeitsrente

Wird eine Erwerbsunfahigkeitsrente gezahlt, werden
jahrliche Uberschussanteile jeweils zu Beginn eines
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(4)

®)

(6)

Versicherungsjahres zugeteilt, erstmals, nachdem die
Erwerbsunfahigkeitsrente flr ein volles Versicherungs-
jahr geleistet wurde. Die Zuteilung erfolgt im Verhaltnis
zu der am Ende des jeweils abgelaufenen Versiche-
rungsjahres vorhandenen Deckungsriickstellung der ge-
samten Erwerbsunfahigkeitsrente. Aus den Zuteilungen
werden jeweils sofort beginnende zusatzliche Erwerbs-
unfahigkeitsrenten gebildet.

Die Héhe der Uberschussanteile kann vom versicherten
Beruf und von der Versicherungsdauer abhangen.

Bewertungsreserven

Bei Beendigung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung wird eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven fallig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fur un-
sere Kapitalanlagen am malfgebenden Stichtag nach
Berucksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen
zur Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive
Bewertungsreserven ergeben. Der mafigebende Stich-
tag ist in unserem Geschaftsbericht genannt. Von der
Halfte der an diesem Stichtag festgestellten Bewer-
tungsreserven wird nach einem verursachungsorientier-
ten Verfahren der Teilbetrag ermittelt, der auf lhre Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung entfallt. Der Vor-
stand unseres Unternehmens kann nach dem gleichen
Verfahren wie dem fur die Ermittlung des Schluss-
Uberschussanteils (vgl. Absatz 3c) fiir jeden Vertrag ei-
nen Mindestwert fir die Beteiligung an den Bewertungs-
reserven bestimmen. Dieser Mindestwert wird auf den
nach dem vorstehenden Verfahren fir lhre Erwerbsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung ermittelten Anteil an den
Bewertungsreserven angerechnet.

Information tiber die Hohe der Uberschussbeteiligung

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos
und der Kosten. Die Hohe der kiinftigen Uberschussbe-
teiligung kann also nicht garantiert werden.

Wie ist das Verhéltnis zur Hauptversicherung?

Die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung bildet mit
der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

Anspriiche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung kénnen Sie — anders als evtl. bei der Hauptver-
sicherung — nicht abtreten oder verpfanden.

Wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversiche-
rung ganz oder teilweise erlischt, spatestens mit dem
Beginn der Rentenzahlung der Hauptversicherung, er-
lischt entsprechend der Versicherungsschutz aus der
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung fir  kinftige
Erwerbsunfahigkeitsfalle. Absatz 17 bleibt unberihrt.

Kundigung der Zusatzversicherung

Eine Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragraphen
der AVB fir die Hauptversicherung genannten Rahmen-
bedingungen, Termine — zusammen mit der Hauptversi-
cherung oder fiir sich allein kiindigen.

Bei einer Kindigung gemalR Absatz 4 erhalten Sie fur
die Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung — soweit
vorhanden — einen Betrag, sofern wir keine Leistung aus
der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen.

Auszahlungsbetrag

Wir zahlen nach Kiindigung den
e Riickkaufswert (Absatz 7, vorbehaltlich Absatz 5),

(10)

(11)

e vermindert um den Abzug (Absatz 8),
¢ erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 9).

Rickkaufswert

Der Riickkaufswert ist nach § 169 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VVG) die nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation fir den mafigeben-
den Kindigungstermin berechnete Deckungsrickstel-
lung*) der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung. Der
Riickkaufswert entspricht mindestens dem Betrag der
Deckungsriickstellung, die sich bei gleichmaRiger Ver-
teilung angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf
die ersten fUnf Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte
Beitragszahlungsdauer der Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung kirzer als funf Jahre, verteilen wir diese
Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. In jedem Fall be-
achten wir die aufsichtsrechtlichen Hoéchstzillmersatze
(vgl. AVB fur die Hauptversicherung).

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen — sofern die Zusatzversiche-
rung nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt wurde — einen
Abzug von dem gemaR Absatz 7 ermittelten Wert. Die
Hohe des Abzugs finden Sie in der Anlage des Antrags.
Der Abzug ist zuladssig, wenn er angemessen ist. Das ist
im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug
fir angemessen, weil mit dem Abzug der mit der Kiindi-
gung verbundene zusatzliche Verwaltungsaufwand und
die Veranderung der Risikolage des verbleibenden Ver-
sichertenbestandes ausgeglichen werden. Zudem wird
damit ein Ausgleich fiir kollektiv gestelltes Risikokapital
vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der auf-
grund lhrer Kindigung von uns vorgenommene Abzug
wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend
herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug
tberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er. Weitere Er-
lauterungen sowie versicherungsmathematische Hin-
weise zum Abzug finden Sie im Anhang zu den AVB der
Hauptversicherung.

Uberschussbeteiligung

Far die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 6 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

¢ dem Schluss-Uberschussanteil (§ 11 Abs. 3c) und

e den bei Kiindigung vorhandenen, lhrem Vertrag ge-
mafl § 11 Abs. 4 zuzuteilenden Bewertungsreser-
ven.

Hinweis

Die Kiindigung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung kann fir Sie Nachteile haben: Da die gezahlten
Beitrage fast ausschlief3lich zur Deckung des versicher-
ten Risikos und der Kosten fiir Abschluss und Vertrieb
(vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung bendtigt werden, ist
nur ein geringer oder gar kein Rickkaufswert vorhan-
den. Nahere Informationen zum Ruckkaufswert kdnnen
Sie der Tabelle in der Anlage zum Antrag entnehmen

Beitragsfreistellung

Eine Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragrafen der
AVB fir die Hauptversicherung genannten Termine —
zusammen mit der Hauptversicherung oder fir sich alleine
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Eine Deckungsrickstellung missen wir fir jeden Versiche-
rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewahrleisten zu kénnen. Die Berechnung der
Deckungsrickstellung unter Beriicksichtigung der hierbei an-
gesetzten Abschlusskosten erfolgt nach § 65 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen.

EUZVB BAV (04.13)/ 6



(12)

(13)
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beitragsfrei stellen, sofern wir keine Leistung aus der Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen. Voraus-
setzung hierfur ist allerdings, dass ein Riickkaufswert ge-
mafR Absatz 7 vorhanden ist. In diesem Fall setzen wir die
vereinbarte Erwerbsunfahigkeitsrente auf eine beitragsfreie
Erwerbsunfahigkeitsrente herab. Diese wird nach folgen-
den Gesichtspunkten berechnet:

¢ nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik,
e flir den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

e unter Zugrundelegung des um den Abzug nach Ab-
satz 12 verminderten Rickkaufswertes nach Absatz 7.

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem fir die
Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfligung stehen-
den Betrag. Die Hohe des Abzugs finden Sie in der An-
lage des Antrags. Der Abzug ist zuldssig, wenn er ange-
messen ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir
halten den Abzug fir angemessen, weil mit dem Abzug
die Veranderung der Risikolage des verbleibenden Ver-
sichertenbestandes ausgeglichen wird. Wenn Sie uns
nachweisen, dass der aufgrund lhrer Beitragsfreistellung
von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie
uns nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht ge-
rechtfertigt ist, entfallt er. Weitere Erlauterungen sowie
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug fin-
den Sie im Anhang zu den AVB der Hauptversicherung.

Hinweis

Die Beitragsfreistellung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung kann fur Sie Nachteile haben. Da die ge-
zahlten Beitrdge fast ausschliefllich zur Deckung des
versicherten Risikos und der Kosten fiir Abschluss und
Vertrieb (vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung benétigt wer-
den, ist nur ein geringer oder gar kein Riickkaufswert als
Basis fur eine beitragsfreie Erwerbsunfahigkeitsrente
vorhanden. Nahere Informationen zur beitragsfreien Er-
werbsunfahigkeitsrente kénnen Sie der Tabelle in der
Anlage zum Antrag entnehmen.

Eine Fortfihrung der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung unter Befreiung von der Beitragszahlungs-
pflicht gemal Absatz 11 zusammen mit der Hauptversi-

cherung ist allerdings nur mdglich, sofern die Kriterien
zur Beitragsfreistellung fir die Hauptversicherung erfillt
sind. Anderenfalls wird der wie in Absatz 11 in Verbin-
dung mit Absatz 12 ermittelte Betrag zur Erhdhung der
Deckungsrickstellung der Hauptversicherung verwen-
det.

(15) Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der
Hauptversicherung gelten die Absatze 4bis 14 entspre-
chend.

(16) Erbringen wir Leistungen aus der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung, so berechnen wir die Leistungen
aus der Hauptversicherung (Rlckkaufswert, beitrags-
freie Versicherungsleistung, Policendarlehen und Uber-
schussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob Sie
den Beitrag unverandert weitergezahlt hatten.

(17) Anspriche aus der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung, die auf bereits vor Kiindigung oder Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung eingetretener Erwerbsun-
fahigkeit beruhen, werden durch Rickkauf oder Umwand-
lung der Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versi-
cherung mit herabgesetzter Versicherungsleistung oder
durch Erléschen der Hauptversicherung vor Ablauf der
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung nicht berihrt.

(18) Endet die Beitragszahlungsdauer fiir die Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung vor Ablauf der vereinbarten
Beitragszahlungsdauer der Hauptversicherung, verwen-
den wir — sofern Sie nicht widersprechen — einen Beitrag
in dieser HOhe, um die versicherten Leistungen der
Hauptversicherung zu erhéhen.

§ 13 Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

(1) Der Versicherungsschutz aus der Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gilt weltweit.

(2) Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kdnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-
gefuhrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall Gbernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten
Reise- und Aufenthaltskosten.
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Aachen

Muinchener

Informationen fur den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen

nach Tarif BRGV als betriebliche Altersversorgung
bAV STRATEGIE PLUS

Beachten Sie bitte: In diesen Informationen fur den Versicherungsnehmer sprechen wir Sie als Arbeitgeber an,
der eine betriebliche Altersversorgung zugunsten seines Arbeitnehmers zusagen méchte. Somit sind Sie unser
Vertragspartner als Versicherungsnehmer der vorliegenden Versicherung. Der Arbeitnehmer ist als Versorgungs-
anwarter und spater als Versorgungsempfénger die versicherte Person des Versicherungsvertrags. Erst wenn der
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhaltnis mit dem Arbeitgeber ausscheidet, kann die Mdéglichkeit bestehen, dass
der Arbeitnehmer die Versicherung als Versicherungsnehmer weiterfiihrt. Dann wird er unser Vertragspartner, und

wir sprechen ihn an.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Wer ist Ihr Vertragspartner? Nr.
Was ist unsere Hauptgeschéftstatigkeit, und welche Aufsichtsbehdrde ist fur lhre Versicherung Nr.
zustandig?

Sind Ihre Versicherungsanspriiche abgesichert? Nr.
Welche Bedingungen gelten fur lhr Versicherungsverhaltnis? Nr.
Welche Versicherungsleistungen sichern wir lhnen zu, in welcher H6he sind sie garantiert und wann Nr.
werden sie fallig?

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu Ihrer Versicherung, und fallen firr Sie zusétzliche Kosten an? Nr.
Was missen Sie Uber die Beitragszahlung wissen? Nr.
Welchen speziellen Risiken unterliegen die Fonds, die Sie im Falle der fondsgebundenen Ausrichtung Nr.
Ihrer Versicherung wéahlen kénnen?

Wann beginnen lhre Versicherung und Ihr Versicherungsschutz, und wie lange dauert die Frist, Nr.
wahrend der wir lhren Antrag annehmen kénnen?

Kdnnen Sie Ihre Vertragserklarung nach dem Vertragsabschluss noch widerrufen? Nr.
Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? Nr.
Kdnnen Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig beenden oder im Falle einer laufenden Nr.
Beitragszahlung diese vorzeitig einstellen?

Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbar, und welches Gericht ist fur Nr.
eventuelle Klagen aus dem Vertrag zustandig?

In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen verfasst, und in Nr.
welcher Sprache kommunizieren wir mit Ihnen wahrend der Laufzeit des Vertrags?

An wen koénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? Nr.
Besondere Informationen bei Rentenversicherungen als betriebliche Altersversorgung

Welche Kosten sind in Ihren Beitrag eingerechnet? Nr.
Welche Berechnungsgrundsétze und Mal3stabe gelten fur die Uberschussermittlung und Nr.
Uberschussbeteiligung bei Rentenversicherungen?

Wie hoch sind der Rickkaufswert und eine beitragsfreie Rente im Falle einer Kiindigung bzw. Nr.
Beitragsfreistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei Vertragsabschluss garantiert?

Welche Fonds stehen lhnen fiir die fondsgebundene Vermdgensanlage zur Verfigung, und wie lauten Nr.
ihre Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken?

Welche Steuerregelungen gelten allgemein fur Rentenversicherungen nach Tarif BRGV mit einer even- Nr.

tuell eingeschlossenen Zusatzversicherung als betriebliche Altersversorgung?
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Allgemeine Informationen

1. Werist Ihr Vertragspartner?

Ihr Versicherer ist die AachenMiinchener Lebensversicherung AG
mit Sitz in Aachen, Registergericht Aachen — HR B 722.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Meister

Vorstand: Michael Westkamp (Vorsitzender),

Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger
Hausanschrift: AachenMunchener-Platz 1, 52064 Aachen
Postanschrift: 52054 Aachen
Internet: www.amv.de

2. Was ist unsere Hauptgeschéaftstatigkeit, und welche
Aufsichtsbehorde ist fiir Ihre Versicherung zustandig?

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fir Ihre Versicherung zustandige
Aufsichtsbehérde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift:  Postfach 12 53, 53002 Bonn

3. Sind lhre Versicherungsanspriiche abgesichert?

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversiche-
rung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G,
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Siche-
rungsfall wird die Aufsichtsbehérde die Vertrage auf den Si-
cherungsfonds (bertragen. Durch den Fonds sind die An-
spruche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versi-
cherungsvertrag beglnstigter Personen geschitzt. Die
AachenMiinchener Lebensversicherung AG gehért dem Si-
cherungsfonds an.

4. Welche Bedingungen gelten fur lhr Versicherungs-
verhaltnis?

Eine Ubersicht tiber die fiir Ihr Versicherungsverhaltnis gel-
tenden Bedingungen finden Sie in der Anlage zum Antrag flr
eine bAV STRATEGIE PLUS als Direktversicherung (nachfol-
gend ,Antrag“ genannt). Hierzu gehdren insbesondere die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschlieRlich der
Tarifbestimmungen. Alle Bedingungswerke, die wir fir Sie auf
einer CD gespeichert haben, werden Ihnen vor Antragstellung
ausgehandigt. Der in den Versicherungsbedingungen ver-
wendete Begriff der Berufsunfahigkeit sowie der Erwerbsun-
fahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit
oder der Erwerbsminderung im sozialrechtlichen Sinne und
nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit im Sinne der Ver-
sicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversicherung
Uberein.

5. Welche Versicherungsleistungen sichern wir [hnen
zu, in welcher Héhe sind sie garantiert und wann
werden sie fallig?

Art und Félligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir
in den fir lhren Vertrag maRgebenden Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen sowie in den Bedingun-
gen fur eine evtl. eingeschlossene Berufsunféhigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu Ihrer Versicherung und
die weiteren flr Ihren Vertrag mafRgeblichen Daten kénnen
Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche
Leistungen fur die gesamte Vertragsdauer garantiert sind. Zu
diesen garantierten Leistungen kénnen noch Leistungen aus
der Uberschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in
ihrer Hohe nicht angeben kdnnen, da sie von der zukinftigen
Uberschussentwicklung unseres Unternehmens abhéngen.
Falls wir zu Rentenbeginn einen Rentenzuschlag aus der
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Uberschussbeteiligung bilden, kdnnen wir seine Hoéhe nicht
far die gesamte Dauer unserer Rentenzahlung garantieren.
Denn wir legen hierbei zukiinftige, noch nicht zugeteilte Uber-
schussanteile unter der Annahme zugrunde, dass die maf-
gebenden Uberschussanteil-Sétze unverandert bleiben.

Soweit es sich beim Anlagevermdgen um Fondsguthaben
handelt, legen wir vor Beginn der Rentenzahlung Teile des
gebildeten Kapitals in dem Investmentfonds DWS Funds
Invest ZukunftsStrategie und/oder in dem Investmentfonds
DWS Funds Invest SachwertStrategie an. Dadurch bieten wir
lhnen eine unmittelbare Beteiligung an der Wertentwicklung
eines besonderen Vermogens, das bei unserer Gesellschaft
getrennt vom sonstigen Vermégen in Anteilen des jeweiligen
Fonds gefiihrt und in Anteileinheiten aufgeteilt wird. Der
Fachbegriff fur dieses besondere Vermégen lautet ,,Anlagesto-
cke”. Die auf lhre Versicherung insgesamt entfallenden Anteil-
einheiten bilden das Fondsguthaben lhrer Versicherung; vom
Wert dieses Fondsguthabens bei Beginn der Rentenzahlung
héngen die Versicherungsleistungen ab, soweit sie nicht aus
dem evtl. vorhandenen nicht fondsgebundenen Deckungska-
pital (nicht fondsgebundenes Guthaben und ggf. vorhandenes
Sicherungskapital) resultieren.

Einzelheiten zur Aufteilung lhres Anlagebeitrags auf nicht
fondsgebundenes Guthaben und fondsgebundenes Guthaben
mit Kapitalsicherung sind in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen beschrieben. Dort finden Sie auch Hinweise zur
Aufteilung des Anlagevermdgens auf Fondsguthaben, Siche-
rungskapital und nicht fondsgebundenes Guthaben. Ebenso
werden das Ablaufmanagement sowie die Option zur Um-
schichtung von vorhandenem Fondsguthaben in nicht fonds-
gebundenes Guthaben und umgekehrt beschrieben.

Da die Entwicklung der Wertpapiere nicht vorauszusehen ist,
kénnen wir die H6he der sich hieraus ergebenden Leistungen
nicht garantieren. Sie haben die Chance, im Falle von Kurs-
steigerungen der Wertpapiere einen Wertzuwachs zu erzie-
len; bei Kursriickgangen tragen Sie das Risiko der Wertmin-
derung. Das bedeutet, dass unsere Leistungen bei einer gu-
ten Fondsentwicklung hdher sein werden als bei einer weni-
ger guten Fondsentwicklung. Wéhrend der Vertragslaufzeit
werden wir Sie und den versicherten Arbeitnehmer nach Ab-
lauf eines jeden Jahres Uber den Stand lhres Vertrags infor-
mieren.

In jedem Fall sagen wir zu, dass zu Beginn der Rentenzah-
lung mindestens die bis dahin insgesamt gezahlten Beitrage
(mit Ausnahme der Beitrdge fur eine evtl. eingeschlossene
Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung) fir die Bildung einer Rente zur Verfligung stehen. Auf
lhren Wunsch hin kénnen wir zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns die Rentenzahlungen auch durch einen einmaligen
Betrag abfinden.

Mit Rentenbeginn legen wir |hr dann vorhandenes Fondsgut-
haben neben dem evtl. vorhandenen nicht fondsgebundenen
Deckungskapital in unserem sonstigen Vermdgen an. Aus
den angelegten Mitteln und den daraus erzielten Kapitalertra-
gen erbringen wir wahrend der Rentenzahlung die zugesag-
ten Leistungen und decken die Kosten fir die Verwaltung des
Vertrags.

6. Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu lhrer Versiche-
rung, und fallen fir Sie zusatzliche Kosten an?

Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Beitrag zu
lhrer Versicherung. Dort kénnen Sie gegebenenfalls auch
ersehen, wie sich Ihr Gesamtbeitrag aus den einzelnen Teil-
beitrdgen fir die Hauptversicherung und die evtl. einge-
schlossene Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung zusammensetzt. Zusatzliche Kosten
entstehen lhnen nicht.

7. Was missen Sie Uber die Beitragszahlung wissen?

Vereinbarungsgemafl zahlen Sie lhren Beitrag monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bis zum Ablauf der
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Beitragszahlungsdauer, langstens jedoch bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der der versicherte Arbeitnehmer
stirbt. Stattdessen kénnen Sie auch einen Einmalbeitrag ent-
richten.

Ihr Erst- bzw. Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss lhres
Versicherungsvertrags féllig, jedoch nicht vor dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle
weiteren Beitrdge sind zu Beginn einer jeden Versicherungs-
periode zu zahlen.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben,
buchen wir die Beitrdge von dem uns angegebenen Konto ab.

8. Welchen speziellen Risiken unterliegen die Fonds,
die Sie im Falle der fondsgebundenen Ausrichtung
Ihrer Versicherung wéhlen kénnen?

Im Falle einer fondsgebundenen Ausrichtung lhrer Versiche-
rung héngt die Hohe unserer Versicherungsleistungen we-
sentlich von der Entwicklung des Investmentfonds DWS
Funds Invest ZukunftsStrategie und/oder DWS Funds Invest
SachwertStrategie, der Aufteilung des Anlagevermdgens auf
Fondsguthaben, Sicherungskapital und nicht fondsgebunde-
nes Guthaben sowie der Wertentwicklung unseres sonstigen
Vermdgens ab (vgl. Nr. 5). Fur die Zusammensetzung der in
den Fonds enthaltenen Vermdgenswerte ist die DWS Invest-
ment S.A. (Luxemburg) verantwortlich; als Versicherer haben
wir hierauf keinen Einfluss. Die Aufteilung des Anlagevermo-
gens lhres Vertrages erfolgt nach einem von uns festgelegten
versicherungsmathematischen Verfahren.

Unter Nr. 19 werden die Anlagegrundsétze, -ziele und -risiken
dieser Investmentfonds beschrieben.

9. Wann beginnen lhre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wah-
rend der wir lhren Antrag annehmen kénnen?

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, frihestens jedoch zu dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundsatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir lhren Erst- bzw. Einmalbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fur die Beitrdge
erteilt haben, gilt Ihr Erst- bzw. Einmalbeitrag zum Falligkeits-
termin (Abschluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt,
wenn zum Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vor-
handen ist. Uber den Abbuchungstermin informieren wir Sie in
unserem Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser
Abbuchungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Erst- bzw. Ein-
malbeitrag als nicht gezabhlt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erst- bzw.
Einmalbeitrags

Zahlen Sie lhren Erst- bzw. Einmalbeitrag nicht rechtzeitig,
beginnt unsere Leistungspflicht friihestens zu dem Zeitpunkt,
zu dem Sie den Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeit-
punkt ein Versicherungsfall eintreten sollte, haben Sie bzw.
der versicherte Arbeitnehmer keinen Anspruch auf unsere
Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbarten
Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie uns
nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszahlung
nicht zu vertreten haben.

Sollten Sie Ihren Erst- bzw. Einmalbeitrag nicht rechtzeitig
zahlen, kdnnen wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange
Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist
allerdings ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass
Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
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Annahmefrist fur lhren Antrag

lhren Antrag kdnnen wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit lhrer Antragsunter-
zeichnung, jedoch nicht vor dem Tag einer eventuell erforder-
lichen arztlichen Untersuchung des zu versichernden Arbeit-
nehmers.

10. Konnen Sie lhre Vertragserklarung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen?

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Ver-
sicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die
vorliegenden Informationen fur den Versicherungsnehmer, die
Belehrung Uber das Widerrufsrecht und die Folgen eines
Widerrufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten
haben. Um die Frist zu wahren, genigt es, wenn Sie lhren
Widerruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an
die AachenMinchener Lebensversicherung AG, Sachsen-
ring 91, 50677 Kdln, bzw. — bei einem Widerruf per Fax — an
die Telefax-Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald |hr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an
lhren Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir lhnen zu
diesem Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten ha-
ben, endet dieser. Den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit bis
zum Zugang des Widerrufs entfallt, kbnnen wir einbehalten
(pro Tag 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags); dafur
zahlen wir Ihnen einen gegebenenfalls vorhandenen Riick-
kaufswert einschlielich Uberschussbeteiligung. Dies gilt
jedoch nur, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie
eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versi-
cherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten
wir Ihnen lhren gesamten Beitrag. Wir zahlen den Ihnen je-
weils zustehenden Betrag unverziglich, spatestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs.

11. Welche Laufzeit hat lhr Versicherungsvertrag?

lhre Rentenversicherung (Hauptversicherung) lauft grundsatz-
lich solange, wie der versicherte Arbeitnehmer lebt. Stirbt er
nach Rentenbeginn wahrend der evtl. vereinbarten Rentenga-
rantiezeit, erlischt die Hauptversicherung in der Regel mit
Ablauf der Rentengarantiezeit. Die Hauptversicherung endet
ferner bei einer vollstandigen Kapitalabfindung oder wenn wir
bei Tod des versicherten Arbeithehmers vor Rentenbeginn
auf Wunsch des Anspruchsberechtigten statt einer Renten-
leistung eine Kapitalabfindung vornehmen.

Eine eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfé-
higkeits-Zusatzversicherung endet mit Ablauf ihrer Versiche-
rungsdauer, falls bis dahin kein Leistungsfall eingetreten ist
oder der versicherte Arbeitnehmer vorher stirbt. Bei der Be-
rufsunfahigkeits- oder Erwerbsunféahigkeits-Zusatzversiche-
rung kann auch eine gegenuber der Versicherungsdauer
verlangerte Leistungsdauer vereinbart sein. Alle Laufzeiten
und Fristen zur Hauptversicherung und der evtl. eingeschlos-
senen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung haben wir fir Sie im Antrag dokumentiert.

12. Koénnen Sie lhren Versicherungsvertrag vorzeitig
beenden oder im Falle einer laufenden Beitragszah-
lung diese vorzeitig einstellen?

Vor dem Beginn der Rentenzahlung kénnen Sie lhre Versi-
cherung ganz oder teilweise kiindigen. Eine Kundigung fiihrt
bedingungsgemanR allerdings nicht unbedingt zur vorzeitigen
Beendigung des Vertrags, sondern u. U. zu seiner beitrags-
freien Fortsetzung. Die maRgeblichen Termine und Voraus-
setzungen hierzu finden Sie in dem zugehdérigen Paragrafen
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
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Anstelle einer Kindigung kdnnen Sie zum gleichen Zeitpunkt
auch verlangen, lhre Rentenversicherung ruhen zu lassen,
sofern sie noch beitragspflichtig ist. In diesem Fall wandeln wir
Ihre Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung um.
Dadurch vermindert sich verstandlicherweise der Versiche-
rungsschutz.

Einzelheiten zur Kiindigung oder Beitragsfreistellung einer
evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung ergeben sich aus den zugeho-
rigen Paragrafen der Bedingungen fiir die jeweilige Zusatz-
versicherung. Die Zusatzversicherung bildet mit der Haupt-
versicherung, zu der sie abgeschlossen ist, eine Einheit und
kann ohne die Hauptversicherung grundsétzlich nicht fortge-
setzt werden.

Anspriiche aus einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung, die auf bereits vor Kundigung
oder Beitragsfreistellung eingetretener Berufs- bzw. Erwerbs-
unfahigkeit beruhen, werden durch Ruckkauf oder Umwand-
lung der Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung mit
herabgesetzter Versicherungsleistung nicht beriihrt.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kiindigung oder die even-
tuelle Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung fir Sie mit Nach-
teilen verbunden sein kdnnen. Informationen zur Hoéhe der
Ruckkaufswerte und der beitragsfreien Leistungen erhalten
Sie unter der nachfolgenden Nr. 18.

13. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag
anwendbar, und welches Gericht ist fir eventuelle
Klagen aus dem Vertrag zustandig?

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen,
welches Gericht jeweils zustandig ist, falls Sie oder wir eine
Klage aus dem Versicherungsvertrag erheben.

14. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher
Sprache kommunizieren wir mit Ihnen wahrend der
Laufzeit des Vertrags?

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Ver-
tragslaufzeit verstandigen wir uns mit Ihnen in Deutsch.

15. An wen kénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden?

Bei Fragen oder Beschwerden zu Ihrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermogensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit lhrem Anliegen oder Ihrer
Beschwerde direkt bei lhrer Kundenservice-Direktion. Die
Adresse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschrei-
ben zu Ihrem Versicherungsschein. Dariiber hinaus kénnen
Sie sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu l6sen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der
AachenMiinchener Lebensversicherung AG
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen
oder lhre Beschwerde klaren werden.
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Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kdnnen Sie als unabhéngigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann flr Versicherungen ist eine unabhé&ngige
Schlichtungsstelle. Er Uberprift neutral, schnell und unbiro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fur Verbraucher
arbeitet er kostenfrei.

Sie kdnnen Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hier-
von unberthrt.

Wir méchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Besondere Informationen bei Rentenversicherun-
gen als betriebliche Altersversorgung

16. Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet?

Die Abschluss- und Vertriebskosten sowie die tbrigen Kosten
haben wir bei der Kalkulation lhres Tarifbeitrags bzw. des von
Ihnen zu zahlenden Beitrags bereits berlcksichtigt. Weitere
Angaben enthélt Nr. 3 im Produktinformationsblatt, das Sie
zusammen mit dem Antrag erhalten.

17. Welche Berechnungsgrundséatze und MaRstébe gel-
ten fur die Uberschussermittlung und Uberschuss-
beteiligung bei Rentenversicherungen?

Charakteristisch fiir die Rentenversicherung sind die langfris-
tigen Garantien, die wir lhnen vor allem zu den lebenslangen
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Soweit wir fir das De-
ckungskapital Ihrer Versicherung eine Mindestverzinsung
garantieren, missen wir ausreichend Vorsorge fir Verande-
rungen der Kapitalmarkte treffen, dartiber hinaus aber auch
fur eine unginstige Entwicklung der versicherten Risiken und
fir Kostensteigerungen. Unsere vorsichtigen Annahmen fiih-
ren zu Uberschiissen, an denen wir Sie und die anderen
Versicherungsnehmer beteiligen.

Bei der fondsgebundenen Ausrichtung der Versicherung
hangt der Gesamtertrag des Vertrages vor Rentenbeginn
mafdgeblich von der Entwicklung der Anlagestdcke ab, an der
Sie unmittelbar beteiligt sind (vgl. Nr. 5 und Nr. 8).

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanla-
ge-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Uberschiisse
sind umso gréRer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik
ist, je gunstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir
wirtschaften.

e Kapitalanlageergebnis
Ein wesentlicher Teil des Uberschusses stammt aus den
Ertrdgen der Kapitalanlagen. Im Falle der Versicherung nach

Tarif BRGV handelt es sich hierbei im Wesentlichen um die
Kapitalanlagen in unserem sonstigen Vermdgen. Damit wir
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unsere Verpflichtungen aus den Versicherungsvertragen
jederzeit erfullen kénnen, mussen wir eine Deckungsruckstel-
lung bilden und Mittel in entsprechender Héhe anlegen (z. B.
in festverzinslichen Wertpapieren, Hypotheken, Darlehen,
Aktien und Immobilien). Dies Uberwachen unser Verantwortli-
cher Aktuar und unser Treuhdnder des Sicherungsvermo-
gens. Bei der Berechnung dieser Deckungsriickstellung wird
ein Zinssatz von 1,75 % p. a. zugrunde gelegt. Dies bedeutet,
dass sich die Vermdgenswerte mindestens in dieser Hohe
verzinsen missen. In der Regel Ubersteigen die Kapitalertra-
ge diesen Mindestzins, da wir das Vermogen nach den Prin-
zipien maoglichst groRer Rentabilitat und Sicherheit anlegen.
AuRerdem beachten wir den wichtigen Grundsatz der Mi-
schung und Streuung. Dadurch lassen sich bei gleichem
Risiko hohere Renditen erzielen, weil sich Ertragsschwan-
kungen teilweise untereinander ausgleichen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natirlich auch die
Aufwendungen fur das Management der Kapitalanlagen,
Abschreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von
Bewertungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungs-
vermogens dirfen hdchstens mit ihren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die
Bewertung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft
halten wollen (Anlagevermégen) oder nur voriibergehend
(Umlaufvermogen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermégens
ist im Falle einer Wertminderung Uberschussmindernd auf
den Wert zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanla-
gen des Anlagevermégens muss dagegen nur bei einer vo-
raussichtlich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben
werden. Wurden in der Vergangenheit Abschreibungen vor-
genommen und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder,
dann ist der Wertansatz in der Bilanz entsprechend zu erhé-
hen (sog. Wertaufholungsgebot). Dies fuhrt zu einem héheren
Uberschuss. Obergrenze fir diese Zuschreibung sind bei
beiden Vermdégensarten die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten. Auch dies ist eine Auspragung des Vorsichts-
prinzips.

Wir méchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir fir 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 €
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 € haben, unabhéangig davon, ob es sich um Anla-
ge- oder Umlaufvermdgen handelt. Betragt der Wert der
Aktien zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €,
dann ist bei Aktien des Umlaufvermégens dieser Betrag
fur den Wertansatz in der Bilanz maRgebend. Bei Aktien
des Anlagevermégens besteht dagegen nur dann eine
Verpflichtung zur Abschreibung auf 80.000 €, wenn eine
voraussichtliche dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei
voribergehender Wertminderung kénnen die Aktien wei-
terhin mit 100.000 € in der Bilanz ausgewiesen werden.
Wurde eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermo-
gen auf 80.000 € vorgenommen und steigt der Kurswert
der Aktien bis zum n&chsten Bilanzstichtag wieder auf
z. B.120.000 € an, dann ist eine Zuschreibung von
20.000 € vorzunehmen und in der Bilanz sind wieder die
urspringlichen Anschaffungskosten von 100.000 € aus-
zuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen Uiber die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden
einen Puffer, um kurzfristige Ausschlége an den Kapitalméark-
ten auszugleichen. Weitere Erlauterungen hierzu finden Sie
im Paragrafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

o Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsfallen zugrunde gelegt. Dadurch
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfullt werden kén-
nen, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Ren-
tenversicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dage-
gen in der Realitat kiirzer als kalkuliert, entstehen Risikolber-
schusse.
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¢ Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen Uber die zukinftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als
kalkuliert, entstehen Kostenliberschisse.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jéhrlich im Rahmen unseres
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprufer gepruft und ist unserer
Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteiligung
Ihres Vertrags?

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktionare ausgeschuttet bzw. den
Riicklagen des Unternehmens zugefiihrt. Uber die Grundsat-
ze und MaRstabe fiir die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehérige Abschnitt des Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rium fur die Bildung einer solchen Gruppe ist die Art der Kapi-
talanlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B.
konventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversiche-
rungen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risiko-
versicherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Dar-
Uber hinaus haben wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien
innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese
werden Gewinnverbénde genannt.

Ihre Versicherung erhélt Anteile an den Uberschiissen des in
lhrem Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes
innerhalb der dort ebenfalls aufgefiihrten Bestandsgruppe.
Wir teilen lhrer Versicherung in der Regel jahrliche Uber-
schussanteile zu, fur die Hauptversicherung vor Beginn der
Rentenzahlung in der Regel monatliche Uberschussanteile.
Daruber hinaus kénnen zu Beginn und wahrend der Renten-
zahlung oder bei einer vorzeitigen Beendigung lhrer Versiche-
rung eventuell vorhandene Bewertungsreserven hinzukom-
men, bei nicht fondsgebundener Ausrichtung lhrer Versiche-
rung zu Beginn der Rentenzahlung oder bei einer vorzeitigen
Beendigung auch ein Schluss-Uberschussanteil.

Die Hohe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir verdffentlichen die Uber-
schussanteil-Séatze in unserem Geschéftsbericht. Den Ge-
schéftsbericht kdnnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Die
Hohe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht ga-
rantiert.

Wie verwenden wir die Uberschussanteile Ihrer Versiche-
rung?

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die
Uberschussanteile zu lhrer (Haupt-)Versicherung vor und
nach Rentenbeginn verwenden. Erlauterungen zur Uber-
schussverwendung bei der Hauptversicherung sowie bei einer
evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung koénnen Sie den zugehdrigen
Paragrafen der einzelnen Bedingungswerke entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die BemessungsgroRen fur die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Haupt-
versicherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Ster-
betafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R
(Méanner/Frauen) fur Versicherungen mit Uberwiegendem
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Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion) ohne
weitere Zu- und Abschlage, wegen der gesetzlichen Anforde-
rung, Beitrdge und Leistungen unabhéngig vom Geschlecht
zu berechnen, ausgehend von einem Verhéltnis 48 % Manner
und 52 % Frauen gewichtet zu einer ,mittleren* Sterbewahr-
scheinlichkeit. Als Rechnungszins werden 1,75 % p. a. ange-
setzt.

18. Wie hoch sind der Riickkaufswert und eine beitrags-
freie Rente im Falle einer Kiindigung bzw. Beitrags-
freistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei
Vertragsabschluss garantiert?

Unter Nr. 12 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Vo-
raussetzungen hingewiesen, unter denen Sie lhre Versiche-
rung kindigen oder sie ruhen lassen (beitragsfrei stellen)
kdnnen.

Bei einer vollstandigen Kiindigung erhalten Sie — sofern be-
dingungsgemal zuldssig — den Ruckkaufswert, vor Beginn
der Abrufphase vermindert um einen Abzug, ggf. erh6ht um
Leistungen aus der Uberschussbeteiligung. Der Rickkaufs-
wert orientiert sich an dem nicht fondsgebundenen De-
ckungskapital und dem Zeitwert des Fondsguthabens zum
mafRgebenden Kindigungstermin. Bei einer Kindigung des
Vertrags im Falle eines Arbeitgeberwechsels des versicherten
Arbeitnehmers zur Ubertragung des gebildeten Kapitals auf
einen Vertrag des neuen Arbeitgebers erfolgt kein Abzug.
Soweit eine Auszahlung bei Kundigung nicht zuléassig ist,
fuhren wir den Vertrag nach einer Kiindigung beitragsfrei fort.

Ist Ihre Versicherung beitragspflichtig, setzen wir im Falle
einer Beitragsfreistellung die versicherten Leistungen der
Haupt- und der evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunféahigkeits-Zusatzversicherung nach den in
den Versicherungsbedingungen beschriebenen Regeln herab.
Die beitragsfreie Rente erreicht mindestens die jeweilige in
der Anlage zum Antrag genannte Hohe.

Werden die Versicherungsleistungen aufgrund des Dynamik-
plans, durch nicht planméaRige laufende Beitragserhéhungen
oder durch Sonderzahlungen erhéht, so erhdéhen sich im
Allgemeinen auch die Garantiewerte. Die aktualisierten Werte
teilen wir lhnen jeweils in einem Nachtrag zu lhrer Versiche-
rung mit. Zusétzlich erhalten Sie ein Duplikat des Nachtrags
fur den versorgungsberechtigten Arbeitnehmer.

19. Welche Fonds stehen lhnen fur die fondsgebundene
Vermdégensanlage zur Verfligung, und wie lauten ih-
re Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken?

Die Beschreibungen der Anlagegrundsétze, -ziele und -risiken
der im Folgenden aufgefihrten Fonds wurde mit der jeweili-
gen Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Informationen abgestimmt. Hierflr ist die genannte Gesell-
schaft alleine verantwortlich. Weitergehende Informationen,
insbesondere auch Uber die mit den jeweiligen Investmentan-
lagen verbundenen Risiken, kénnen Sie den aktuellen Ver-
kaufsprospekten der Gesellschaft, erganzt durch den jeweili-
gen letzten gepriften Jahresbericht und den jeweiligen Halb-
jahresbericht entnehmen. Fir deren Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit haftet der jeweilige Herausgeber. Bitte beachten Sie,
dass im Hinblick auf alle diesbeziiglichen Informationen der
aktuelle Verkaufsprospekt allein maRgeblich ist, den Sie bei
uns oder der Fondsgesellschaft in elektronischer oder ge-
druckter Form anfordern kdnnen. In dem jeweiligen Verkaufs-
prospekt finden Sie auch Angaben darlber, in welcher Héhe
die Fondsgesellschaft Kosten fir die Verwaltung des Fonds
berechnet. Aus der Verwaltungsvergutung zahlen die Fonds-
gesellschaften wiederkehrend Ruckvergitungen in H6he von
monatlich umgerechnet bis zu 0,08 % des jeweiligen Fonds-
vermégens an uns oder an unsere Kooperationspartner fir
die Vermittlung und Betreuung von Versicherungen. Die
Ruckvergitung bezieht sich auf die jeweils in unseren Anla-
gestocken vorhandenen Vermodgenswerte der einzelnen
Fonds. Die Hohe der Rickvergutung fur die Vermittlung zu
einem bestimmten Fonds werden wir lhnen auf Nachfrage
mitteilen. Eine uns von den Fondsgesellschaften gezahlte
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Vergiitung erhoht die Uberschiisse, an denen Sie beteiligt
werden.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
WKN: DWS ONY — ISIN: LU0313399957

Verwaltungsgesellschaft:
DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik

Der Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie kann fle-
xibel in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Opti-
onsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien,
Aktien- und Indexzertifikate, Aktienanleihen, Options-
scheine, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und in Antei-
le an Organismen fur gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren, die von einem Unternehmen der DWS / Deutsche
Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden,
bzw. bdrsengehandelte und EU-richtlinienkonforme Fonds
(ETF — Exchange Traded Funds) investieren sowie in die
jeweiligen Derivate aller vorherigen Instrumente bzw. De-
rivate auf Indizes.

Sofern das Fondsvermdgen in Anteile an Organismen fir
gemeinsame Anlagen in Wertapieren investiert wird, kdn-
nen insbesondere Anteile an in- und auslandischen Akti-
enfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrenten-
fonds, Fonds nach Teil | des Gesetzes vom 17. Dezember
2010, die in den internationalen Rohstoffbereich investie-
ren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer
Laufzeitstruktur erworben werden. Je nach Einschatzung
der Marktlage kann das Fondsvermdgen auch vollstéandig
in einer dieser Fondskategorien oder einem der 0.g. Wert-
papiere bzw. Derivate angelegt werden.

Das Fondsvermdgen kann darliber hinaus in allen ande-
ren zuldssigen Vermdgenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (z. B. bestehend aus risikoreiche-
ren Fonds wie Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Di-
rektanlagen in oder Derivate auf risikoreichere Komponen-
ten wie Aktien und riskantere Rentenpapiere) und der Ka-
pitalerhaltkomponente (z. B. bestehend aus weniger risi-
koreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds bzw. Direkt-
anlagen in oder Derivate auf weniger risikoreiche Renten-
/Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine mdg-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerrungen in den
Wertsteigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem
Anleger eine Partizipation an steigenden Markten zu er-
lauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall
sinkender Méarkte zu begrenzen. Die Absicherung des
Mindestwertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursge-
winnchancen wird durch Umschichtungen zwischen der
Wertsteigerungskomponente und der Kapitalerhaltkompo-
nente je nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden
Kursen steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wert-
steigerungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der
Anteil der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fal-
lender Méarkte wird demgegentber der Anteil der Wertstei-
gerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapital-
erhaltkomponente erhéht.

Der Fonds verflgt Uber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts vom letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
den Garantiewert sind unten unter ,Garantie* naher be-
schrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht mdglich ist, ent-
sprechende Gegengeschéafte zu téatigen, zu gewahrleisten,
legt der Fonds auch regelméaRig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren.
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DWS Funds Invest SachwertStrategie
WKN: DWS 0DC — ISIN: LU0275643053

Verwaltungsgesellschaft:
DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Funds Invest Sach-
wertStrategie ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung
in Euro.

Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die
sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch einen
hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Hierzu
kénnen zum Beispiel Kennzahlen wie das Kurs-Buchwert-
oder das Kurs-Cash-Flow-Verhéltnis und andere zu Hilfe
genommen werden.

Weiterhin kénnen Investitionen in Fonds des Rohstoffbe-
reichs (einschlieBlich Rohstoffaktien) und Fonds mit Fokus
auf Inflationsschutz vorgenommen werden.

Dartber hinaus kann der Fonds auch in alle nachfolgend
beschriebenen Anlageklassen investieren.

Der Fonds DWS Funds Invest SachwertStrategie kann
flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Op-
tionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien,
Aktien- und Indexzertifikate, Aktienanleihen, Options-
scheine, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und in Antei-
le an Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren, die von einem Unternehmen der DWS / Deutsche
Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden,
bzw. bérsengehandelte und EU-richtlinienkonforme Fonds
(ETF — Exchange Traded Funds) investieren sowie in die
jeweiligen Derivate aller vorherigen Instrumente bzw. De-
rivate auf Indizes.

Sofern das Fondsvermdgen in Anteile an Organismen fiir
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird,
kénnen insbesondere Anteile an in- und ausléandischen
Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierren-
tenfonds, Fonds nach Teill des Gesetzes vom
17. Dezember 2010, die in den internationalen Rohstoffbe-
reich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds
mit kurzer Laufzeitstruktur erworben werden. Je nach Ein-
schatzung der Marktlage kann das Fondsvermdgen auch
vollstandig in einer dieser Fondskategorien oder einem
der 0.g. Wertpapiere bzw. Derivate angelegt werden.

Das Fondsvermdgen kann dariiber hinaus in allen ande-
ren zuléssigen Vermdgenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (z. B. bestehend aus risikoreiche-
ren Fonds wie Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Di-
rektanlagen in oder Derivate auf risikoreichere Komponen-
ten wie Aktien und riskantere Rentenpapiere) und der Ka-
pitalerhaltkomponente (z. B. bestehend aus weniger risi-
koreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds bzw. Direkt-
anlagen in oder Derivate auf weniger risikoreiche Renten-/
Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine mdg-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in den Wert-
steigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem Anle-
ger eine Partizipation an steigenden Méarkten zu erlauben
und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinken-
der Mérkte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchan-
cen wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteige-
rungskomponente und der Kapitalerhaltkomponente je
nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden Kursen
steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil
der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fallender
Markte wird demgegeniiber der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitaler-
haltkomponente erhéht.

Der Fonds verfugt Uber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts am letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
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den Garantiewert sind unten unter Garantie naher be-
schrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht mdoglich ist, ent-
sprechende Gegengeschafte zu tatigen, zu gewahrleisten,
legt der Fonds auch regelmé&Rig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren.

Garantie fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStra-
tegie und DWS Funds Invest SachwertStrategie

Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. garantiert
fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie und DWS
Funds Invest SachwertStrategie jeweils, dass der Anteilwert
des jeweiligen Fonds zuzuglich etwaiger Ausschittungen
(,Garantiewert”) am Ende eines jeden Monats nicht unter
80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats ermittel-
ten Netto-Inventarwertes liegt. Sollte der Garantiewert nicht
erreicht werden, wird die DWS Investment S.A. den Diffe-
renzbetrag aus eigenen Mitteln in das Fondsvermégen ein-
zahlen. Der Garantiewert wird jeweils am letzten Bewertungs-
tag eines Monats ermittelt und gilt fir den letzten Bewertungs-
tag des jeweils folgenden Kalendermonats. Der Garantiewert
entspricht 80 % des Netto-Inventarwertes am letzten Bewer-
tungstag des jeweiligen Vormonats. Sobald mit dem Ende
eines Monats fiir den Folgemonat ein neuer Garantiewert
ermittelt wurde, verliert der vorherige Garantiewert seine
Giiltigkeit.

Die Garantie dient ausschlie3lich einer kurzfristigen Absiche-
rung eines Mindest-Netto-Inventarwertes. Langfristig ergibt
sich hieraus keine wirksame Absicherung des Netto-Inventar-
wertes. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertsi-
cherung sich nur auf den Garantiezeitpunkt bezieht. Der An-
teilwert kann bis zum jeweiligen Garantiezeitpunkt bei Verkau-
fen auch unter dem jeweils geltenden Garantieniveau liegen.
Sofern steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeit-
raums die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen,
ermaRigt sich die Garantie um den Betrag, den diese Diffe-
renz einschlielBlich entgangener markt- und laufzeitgerechter
Wiederanlage pro Anteil ausmacht. Die genaue Hohe des
jeweiligen Garantiewertes und der jeweils glltige Garantie-
zeitpunkt kénnen bei der Verwaltungsgesellschaft und den
Zahlstellen erfragt werden und werden in den Halbjahres- und
Jahresberichten veroffentlicht.

Die dem Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsver-
trag von uns, der AachenMiinchener Lebensversicherung AG,
garantierten Leistungen bleiben von den o. g. Einschrénkun-
gen unberthrt.

20. Welche Steuerregelungen gelten allgemein fur Ren-
tenversicherungen nach Tarif BRGV mit einer even-
tuell eingeschlossenen Zusatzversicherung als be-
triebliche Altersversorgung?

Die nachstehenden Angaben Uber die Steuerregelungen und
die staatliche Forderung betreffen Direktversicherungen zum
Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung. Sie gelten inso-
weit, als der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer und der
versicherte Arbeitnehmer unbeschrénkt steuerpflichtig sind.
Unbeschrénkte Steuerpflicht liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt bzw. der Ar-
beitgeber seinen Firmensitz oder seine Geschéftsleitung in
Deutschland hat.

Bei den Ausfiihrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskunfte Uber die steuerliche Be-
handlung von Beitragen oder Versicherungsleistungen dirfen
Ihnen auf3er dem zustéandigen Finanzamt nur die im Steuer-
beratungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere
Steuerberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt,
Sie steuerlich zu beraten. Fir die Richtigkeit und Vollstandig-
keit dieser Informationen sowie fir Angaben von Vermittlern
zu steuerlichen Fragen Ubernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfuhrungen entsprechen dem Stand Juni 2014 der

Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelungen
auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der Lauf-
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zeit des Vertrags noch &andern. Insbesondere kann sich aus
der Anderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwal-
tungsanweisungen oder auch der Rechtsprechung wéahrend
der weiteren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche
Vertragsanderungen eine abweichende steuerliche Behand-
lung ergeben.

A Einkommensteuer
(1) Direktversicherungen nach Tarif BRGV

a) Steuerliche Férderung der Beitragszahlung geméan
§ 3 Nr. 63 EStG

Beitrage des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhaltnis
fur eine Direktversicherung sind grundséatzlich steuerfrei,
soweit sie insgesamt im Kalenderjahr den Hochstbetrag von
4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten (West) nicht Ubersteigen.
Dieser Betrag erhoht sich im Falle einer nach dem 31.12.2004
erteilten Versorgungszusage um 1.800 €, sofern fur den Ar-
beitnehmer in dem Kalenderjahr nicht bereits Beitrage auf-
grund einer vor dem 01.01.2005 erteilten ,Altzusage” nach
§40b Einkommensteuergesetz in der Fassung vom
31.12.2004 (EStG a. F.) pauschal versteuert werden. Sofern
die Beitrdge auf Entgeltumwandlung beruhen, gilt die Steuer-
freiheit der Beitrage allerdings nur insoweit, als der Hochstbe-
trag nicht durch arbeitgeberfinanzierte Beitrdge ausgeschopft
wird oder eine Férderung nach § 10a und Abschnitt XI EStG
erfolgt (vgl. Absatz b). Eigenbeitrdge des Arbeitnehmers au-
Rerhalb der Versorgungszusage sind von der Férderung nach
§ 3 Nr. 63 EStG ausgeschlossen. Ferner entféllt die weitere
steuerliche Forderung der Beitrage nach § 3 Nr. 63 EStG mit
sofortiger Wirkung, soweit der Arbeithnehmer das Kapitalwahl-
recht friiher als ein Jahr vor dem altersbedingten Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben ausibt. Die Méglichkeit, zu Beginn
der Auszahlungsphase eine (vollstandige) Kapitalabfindung
oder eine Teilkapitalabfindung in H6he von bis zu 30 % des
dann zur Verfugung stehenden Kapitals in Anspruch zu neh-
men, steht der steuerlichen Fdrderung der Beitrdge aber
grundsatzlich nicht entgegen.

Beitrage sind fur den Arbeitgeber im Jahr der Zahlung in vol-
ler Hohe als Betriebsausgaben abzugsfahig. Die Anspriiche
aus der Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber nicht zu
aktivieren, soweit sie dem Arbeitnehmer aufgrund seines
Bezugsrechts zugerechnet werden.

b) Steuerliche Férderung der Beitragszahlung geman
§ 10a und Abschnitt Xl EStG

Soweit der Arbeitnehmer im Rahmen seines Entgeltumwand-
lungsanspruchs von seinem Recht nach § 1a Abs. 3 BetrAVG
Gebrauch gemacht hat, sind die Beitrédge bei ihm individuell
zu versteuern. Dartiber hinaus kann bei einer Entgeltumwand-
lung die Steuerfreiheit auch einvernehmlich zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer ausgeschlossen werden. Dies gilt
ebenso fur Arbeitgeberbeitrdge, die zusatzlich zum Gehalt
gezahlt werden. In diesen Féllen gehdren die individuell ver-
steuerten Beitrage gemall § 82 Abs. 2 EStG zu den Alters-
vorsorgebeitréagen, die nach § 10a und Abschnitt XI EStG
steuerlich beginstigt sind. Demnach wird von der Finanzver-
waltung — in Abhangigkeit von diesen Beitrdgen und auf An-
trag des Arbeitnehmers — jahrlich eine Zulage auf den Versi-
cherungsvertrag geleistet. Diese Zulage setzt sich zusammen

e aus einer Grundzulage in H6he von jahrlich 154 €

e und ggf. aus einer Kinderzulage (je Kind, fur das fur min-
destens einen Monat des Beitragsjahres Kindergeld ge-
zahlt wird) in Hohe von jahrlich 185 € fir Kinder, die vor
dem 01.01.2008 geboren sind, bzw. in Hohe von jahrlich
300 € fur Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind.

Fur unmittelbar Zulageberechtigte, die zu Beginn des ersten
Beitragsjahres, fur das sie die Altersvorsorgezulage beantra-
gen, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhdht
sich die Grundzulage einmalig um einen Betrag von 200 €
(sog. Berufseinsteiger-Bonus).

Die volle Grund- und Kinderzulage sowie der volle Berufsein-
steiger-Bonus werden gewahrt, wenn im jeweiligen Kalender-
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jahr der Mindesteigenbeitrag gezahlt worden ist. Er belauft
sich auf jahrlich 4 % der Vorjahreseinnahmen (rentenversi-
cherungspflichtiger Arbeitslohn des jeweils vorangegangenen
Kalenderjahres) — hochstens 2.100 € — abzlglich der vorge-
nannten in Betracht kommenden Zulagen. Der jahrliche Ei-
genbeitrag muss zudem mindestens einen sogenannten So-
ckelbetrag von 60 € erreichen. Wird der Mindesteigenbeitrag
nicht erreicht, wird die Zulage bzw. der Berufseinsteiger-
Bonus im entsprechenden Verhaltnis gekirzt, also nur anteilig
gewabhrt.

Altervorsorgebeitrage gemaR § 82 Abs. 2 EStG zuziglich der
dafur zustehenden Zulagen kénnen bei der Einkommensteu-
erveranlagung im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen
Hochstbetrage als Sonderausgaben nach § 10a EStG geltend
gemacht werden. Der Sonderausgabenabzug kann die Bean-
tragung einer Zulage aber nicht ersetzen. Zu den begiinstig-
ten Aufwendungen gehdren innerhalb der Hochstgrenzen des
§ 10a EStG Abs. 1 EStG nicht nur die geleisteten Versiche-
rungsbeitrage, sondern auch der dem Arbeitnehmer zu-
stehende Zulagenanspruch. Das zusténdige Finanzamt priift,
ob der Sonderausgabenabzug fiir den Zulageberechtigten im
Vergleich zur Zulagenférderung glinstiger ist. Ubersteigt die
aus dem Sonderausgabenabzug sich ergebende Steuerer-
sparnis den Anspruch auf Zulage, wird der Differenzbetrag
zur Zulage dem Begunstigten mit der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer erstattet. Der jahrliche Hochstbetrag fur den
Sonderausgabenabzug belauft sich auf 2.100 €.

Setzt ein Arbeithehmer eine Rentenversicherung, die ganz
oder teilweise durch Entgeltumwandlung finanziert und nach
§ 3 Nr. 63 oder § 10a und Abschnitt XI EStG geférdert wurde,
wahrend oder nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses mit
eigenen Beitragen fort, gelten auch diese Beitrdge als Alters-
vorsorgebeitrdge im Sinne des § 82 Abs. 2 EStG. Soweit der
Arbeitnehmer im Rahmen einer solchen privaten Weiterfiih-
rung des Vertrags das Kapitalwahlrecht friiher als ein Jahr vor
dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
auslibt, entfallt ab diesem Zeitpunkt die weitere steuerliche
Forderung nach § 10a und Abschnitt XI EStG.

Ruckzahlungspflicht bei steuerschéadlicher Verwendung
der Fordermittel

Wird das in der Versicherung angesparte geforderte Alters-
vorsorgevermdgen nicht als lebenslange Rente ausgezahlt
bzw. nicht als Kleinbetragsrente abgefunden, liegt grundsétz-
lich eine sogenannte schadliche Verwendung vor (8 93 Abs. 1
EStG). Als unschéadlich gelten jedoch

e die einmalige Teilkapitalabfindung von bis zu 30 % des
Verrentungskapitals bei Rentenbeginn,

e im Falle eines Arbeitgeberwechsels der versicherten Per-
son die Ubertragung des geforderten Kapitals auf eine
Versorgungseinrichtung des neuen Arbeitgebers, wenn
eine lebenslange Altersversorgung des Arbeitnehmers im
Sinne des 8§81 Abs.1 Satz 4 a) Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG) gewahrleistet wird,

e im Falle eines Versorgungsausgleichs nach einer Ehe-
scheidung / Aufhebung einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft die Ubertragung von gefordertem Kapital auf ei-
nen Altersvorsorgevertrag oder eine nach §82 Abs. 2
EStG beglnstigte betriebliche Altersversorgung der aus-
gleichsberechtigten Person,

e im Todesfall die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an
einen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen.

Eine schadliche Verwendung ist insbesondere dann gegeben,
wenn

e es aufgrund einer Vertragskindigung zu einer Auszahlung
des angesammelten Kapitals kommt,

e Kapital im Todesfall ausgezahlt wird,

e bei Tod der versicherten Person wahrend der Rentenga-
rantiezeit die bis zu ihrem Ablauf noch ausstehenden ga-
rantierten Renten weitergezahlt werden,

e der Vertrag im Rahmen des Versorgungsausgleichs nach
einer Ehescheidung / Aufhebung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft extern geteilt und dabei gefordertes
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Kapital nicht auf einen Altersvorsorgevertrag oder eine
nach 8§ 82 Abs. 2 EStG begtinstigte betriebliche Altersver-
sorgung Ubertragen wird,

e der Zulageberechtigte seinen Wohnsitz oder gewdhnli-
chen Aufenthalt in einen Staat auRerhalb der EU oder des
EWR (EU-/EWR-Ausland) verlegt und entweder keine Zu-
lageberechtigung mehr besteht oder der Vertrag in der
Auszahlungsphase ist oder

e das Bezugsrecht auf die Versicherungsleistungen zuguns-
ten des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber widerrufen
wird.

Die schadliche Verwendung fuhrt regelmaRig zu einer Rick-
zahlungsverpflichtung der Zulagen sowie der darliber hinaus
gehenden Steuererméafligungen, soweit sie auf das ausge-
zahlte geforderte Altersvorsorgevermdgen entfallen (steuerli-
che Fordermittel). Der Riickzahlungsbetrag wird von der zent-
ralen Zulagenstelle (Deutsche Rentenversicherung Bund)
ermittelt und ist nicht an den Zulageberechtigten, sondern
direkt an diese Stelle zu Uberweisen.

Verlagert der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder gewdhnli-
chen Aufenthalt forderschadlich in das EU-/EWR-Ausland, hat
er die Mdglichkeit, den Ruckzahlungsbetrag bis zur Auszah-
lung der Vorsorgeleistung zu stunden. Ab diesem Zeitpunkt
wird die Stundung verlangert, wenn der gestundete Betrag mit
mindestens 15 % des monatlichen Versorgungsbetrages
getilgt wird.

c) Steuerliche Behandlung der Versorgungsleistungen
. aus gefdrderten Beitrdgen

Soweit Leistungen aus Direktversicherungen (Leibrenten,
(Teil-)Kapitalabfindung, Todesfall-Leistung, Rickkaufswert)
auf gemafl 8 3 Nr. 63 EStG unversteuerten Beitrdgen beru-
hen, unterliegen die Leistungen als sonstige Einkiinfte nach
§22 Nr.5 Satz 1 EStG in vollem Umfang der Einkommen-
steuer (nachgelagerte Besteuerung).

In gleicher Weise sind auch Rentenleistungen und nicht for-
derschadliche Kapitalauszahlungen, die auf nach § 10a und
Abschnitt XI EStG geforderten Altersvorsorgebeitragen beru-
hen, in vollem Umfang zu versteuern. Im Falle einer schadli-
chen Verwendung von geférdertem Kapital (Auszahlung des
Ruckkaufswertes nach Kiindigung, Abfindung einer Todesfall-
Leistung als Einmalbetrag vor oder nach Rentenbeginn) un-
terliegt der Auszahlungsbetrag nach Abzug der erbrachten
Eigenbeitrage und der gutgeschriebenen Altersvorsorgezula-
gen als sonstige Einkiinfte der Einkommensteuer (8 22 Nr. 5
Satz 4 EStG). Entsprechende Regelungen gelten auch fir
den Fall, dass der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthalt forderschadlich in das EU-/EWR-
Ausland verlegt (8§ 95 EStG).

. aus nicht gefdrderten Beitragen

Hingegen unterliegen lebenslange Rentenzahlungen, soweit
sie auf nicht nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreien und nicht nach
§ 10a und Abschnitt XI EStG geftrderten Beitragen beruhen,
nur mit dem Ertragsanteil gemaf3 8§ 22 Nr.1 Satz 3 a) bb)
EStG der Einkommensteuer. Die Hohe des Ertragsanteils
héngt vom vollendeten Lebensjahr der versicherten Person
bei Rentenbeginn (Rentenbeginnalter) ab. Nachfolgend sind
fur einige Rentenbeginnalter (in Jahren) die zugehorigen
Ertragsanteile beispielhaft angegeben:

| 2|63|64|6
| 1|2o|19|1 |

Bei einer Kapitalauszahlung, die auf nicht geférderten Beitra-
gen aus einer nach 2004 erteilten Neuzusage beruht, sind die
hierin enthaltenen Kapitalertrdge (Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie
entrichteten  Beitrdge) als sonstige Einkiinfte nach
§ 22 Nr. 5 Satz 2b) EStG einkommensteuerpflichtig. Diese
Einkiinfte unterliegen im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung grundsétzlich der Kapitalertragsteuer in Hohe von
25 % und dem hierauf entfallenden Solidaritatszuschlag von

| 67

Rentenbeginnalter | 6
8 | 17

Ertragsanteil (in %) |

61)6 516
22|12 8|1

1
2
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5,5 %. Gehdort der Steuerpflichtige einer steuererhebenden
Religionsgemeinschaft an, erhéht sich die Steuerbelastung
noch um die Kirchensteuer (KiSt). Sie betragt 9 % der Kapi-
talertragsteuer bzw. — bei einem Wohnsitz in Bayern oder
Baden-Wurttemberg — 8 %. Von diesem Betrag sind wiede-
rum 25 % als Sonderausgaben steuerlich absetzbar.

Erfolgt die Kapitalauszahlung erst nach Vollendung des
62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und hat der Vertrag im
Zeitpunkt der Auszahlung mindestens zwolf Jahre bestanden,
ist nur die Halfte des o. a. Unterschiedsbetrags der Besteue-
rung zugrunde zu legen, dann allerdings mit dem personlichen
Steuersatz (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG). Bei einer teilwei-
sen Kapitalauszahlung gilt das nicht geférderte Kapital als
zuerst ausgezahlt.

(2) PlanméaRige Erhéhung nach dem Dynamikplan

Fiur Direktversicherungen mit planmaRiger Erhéhung nach
dem Dynamikplan gelten die Steuerregelungen aus Ab-
schnitt 1 in gleicher Weise. Dabei ist als Vertragsbeginn der
Erhdhungsversicherung steuerlich der urspriingliche Versi-
cherungsbeginn anzusehen. Auch Leistungserhéhungen aus
Sonderzahlungen stellen — bei ansonsten unveranderter Ver-
sorgungszusage — steuerlich keine Neuzusage dar.

(3) Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunféhigkeits-
Zusatzversicherungen

Beitrdge, die auf Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherungen zu einer Direktversicherung ent-
fallen, sind wie die Beitrage fiir die Hauptversicherung steuer-
lich begunstigt. Insbesondere sind die auf die Zusatzversiche-
rung entfallenden Beitragsteile zusammen mit den Beitragen
fur die Hauptversicherung unter den Voraussetzungen von
Abschnitt 1 a) steuerfrei. Soweit die Beitragsteile aus indivi-
duell versteuertem Arbeitslohn des Arbeitnehmers stammen,
gehdren sie gemald § 82 Abs. 3 EStG zu den geférderten
Altersvorsorgebeitrédgen (vgl. Abschnitt 1 b). Hinsichtlich der
steuerlichen Hochstbetrage bilden die Beitrdge aus der
Haupt- und Zusatzversicherung eine Einheit.

Renten aus einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunféhig-
keits-Zusatzversicherung unterliegen, soweit das hierzu bei
Rentenbeginn gebildete Deckungskapital auf unversteuerten
Beitrdgen (Abschnitt 1 a) oder auf gemafd § 10a und Ab-
schnitt XI EStG geforderten Beitrdgen (Abschnitt 1 b) beruht,
als sonstige Einkiunfte der vollen Besteuerung. Soweit das
Deckungskapital der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung bei Rentenbeginn auf nicht ge-
forderten Beitrdgen beruht, ist die Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunféhigkeitsrente als zeitlich begrenzte Leibrente mit
dem Ertragsanteil aus § 55 Abs. 2 EStDV (Einkommensteuer-
Durchfiihrungsverordnung) zu versteuern. Nachfolgend sind
fir einige mogliche Laufzeiten der Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunféhigkeitsrente die zugehdrigen Ertragsanteile
beispielhaft angegeben:

Laufzeit (inJahren) | 1 | 2 [ 3 | 6|9 |12|15|18]21
Ertragsanteil in%) | 0 | 1 | 2 | 7 [10]14]16]19] 22

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Versicherungsleistungen, die der Arbeitnehmer aus einer
Direktversicherung erhalt, sind nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Zuwendungen an einen versorgungsberechtigten Hinterblie-
benen als Bezugsberechtigten einer solchen Rentenversiche-
rung sind ebenfalls nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit diese
Leistungen angemessen sind. Als versorgungsberechtigte
Hinterbliebene gelten erbschaftsteuerrechtlich der Ehegatte,
mit dem die versicherte Person bei Tod verheiratet ist, ein
eingetragener Lebenspartner oder in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung waisenrentenberechtigte Kinder der versi-
cherten Person (8§ 48 Sozialgesetzbuch VI). Dagegen unter-
liegen Versicherungsleistungen der Erbschaftsteuer, wenn sie
bei Tod des versicherten Arbeithehmers von einem Bezugs-
berechtigten erworben werden, der kein Hinterbliebener in
obigem Sinne ist. Dies gilt auch fur einen friheren Ehegatten
oder einen in ehedhnlicher Gemeinschaft lebenden Partner.
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C  Versicherungsteuer

Beitrage zu Rentenversicherungen sind in Deutschland nach
8 4 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz von der Versicherung-
steuer befreit.
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@ Aachen
Minchener

Arbeitgeberinformationen Direktversicherung

Allgemeines

Die Direktversicherung ist einer von funf Durchfihrungswe-
gen, Uber den Arbeitgeber lhren Arbeitnehmern eine betrieb-
liche Altersversorgung zusagen kdnnen. Sie ist eine Lebens-
versicherung, bei der Sie Versicherungsnehmer sind. lhre
Arbeitnehmer sind versicherte und gleichzeitig begiinstigte
Person.

Die Beitrage kdnnen grundsatzlich

- von lhnen zusatzlich zum Gehalt (Arbeitgeberfinanzie-
rung),

- von lhren Arbeitnehmern durch Verwendung von Teilen
des Bruttogehaltes (Entgeltumwandlung)

- oder einer Kombination aus beiden Mdglichkeiten
(Mischfinanzierung)

gezahlt werden.

Mit Abschluss der Direktversicherung erteilen Sie Ihren Ar-
beitnehmern eine Versorgungszusage. lhr Inhalt ergibt sich,
neben eventuell von lhnen abgeschlossenen Versorgungsre-
gelungen, aus den Versicherungsbedingungen in Verbindung
mit dem Versicherungsschein und den weiteren Informatio-
nen fur den Versicherungsnehmer.

Weitere arbeitsrechtliche Vereinbarungen entnehmen Sie
dem Zusatzformular ,Anlage zum Antrag auf Abschluss einer
Direktversicherung - Vereinbarung zur Finanzierung“ (bei
Entgeltumwandlung und Mischfinanzierung). Dieses stellen
wir lhnen zur Verfiigung.

Ihre Arbeitnehmer erwerben einen unmittelbaren Rechtsan-
spruch auf die Leistungen. Wir beschreiben dies im Versiche-
rungsvertrag mit dem Bezugsrecht. Hier unterscheiden wir
zwischen zwei Mdoglichkeiten:

Unwiderrufliches Bezugsrecht

Ihre versicherten Arbeithehmer erhalten einen sofortigen
Rechtsanspruch auf alle Versorgungsleistungen. Diese Be-
zugsrechtsgestaltung ist bei durch Entgeltumwandlung finan-
zierten Direktversicherungen gesetzlich zwingend vorge-
schrieben.

Unwiderrufliches Bezugsrecht mit Vorbehalt

Ihre versicherten Arbeitnehmer erhalten mit Erreichen der
gesetzlichen Unverfallbarkeit einen Rechtsanspruch auf die
Versicherungsleistungen. Das Bezugsrecht kann von lhnen
als Versicherungsnehmer nur vor Erreichen der gesetzlichen
Unverfallbarkeit widerrufen werden, und zwar nur dann, wenn
das Arbeitsverhaltnis vor Eintritt des Versorgungsfalles endet.
Diese Form der Bezugsrechtsgestaltung wird haufig bei rein
arbeitgeberfinanzierten Versorgungszusagen verwendet.

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Uberblick zu den The-
men Steuern und Sozialversicherung sowie einige fir Sie
wichtige arbeitsrechtliche Hinweise.

Bei diesen Ausfuhrungen handelt es sich lediglich um
allgemeine Angaben und Informationen. Verbindliche
Auskiinfte tUber lhre jeweils individuelle arbeits-, sozial-
oder steuerrechtliche Situation durfen Ihnen nur die je-
weils zur Rechts- und Steuerberatung befugten Perso-
nen und Institutionen (z. B. Rechtsanwalte, Steuerberater
und Finanzamter) erteilen.
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Steuern und Sozialversicherung

Betriebsausgabenabzug

Beitrdge zu einer Direktversicherung sind Betriebsausgaben
(8 4b Einkommensteuergesetz in Verbindung mit R 4b Ein-
kommensteuerrichtlinien). Soweit das Bezugsrecht dem Ar-
beitnehmer zusteht, ist kein Bilanzausweis (Aktivierung) er-
forderlich.

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
der Beitréage

Bis zu jahrlich 4 % der jeweils geltenden Beitragsbemes-
sungsgrenze West in der gesetzlichen Rentenversicherung
kénnen als Beitrage lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei
zugunsten des Arbeitnehmers aufgewendet werden (83
Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) bzw. §1 Absatz 1
Nr. 9 Sozialversicherungsentgelt-Verordnung). Weitere bis zu
1.800 Euro kénnen jéhrlich steuer-, nicht sozialversicherungs-
frei eingezahlt werden. Dies gilt nur, wenn fiir den Arbeitneh-
mer nicht bereits Beitrdge fur eine vor dem 01.01.2005 zuge-
sagte Altersversorgung nach 8§ 40b EStG lohnsteuerpauscha-
liert werden.

Voraussetzung fir die Anwendung des 8§ 3 Nr. 63 EStG ist
ein bestehendes erstes Dienstverhaltnis. Hiervon ist auszu-
gehen, wenn die Steuerklasse des Arbeithehmers von Steu-
erklasse VI abweicht. Soweit die Beitrage die Héchstbetrage
Ubersteigen, sind sie individuell zu versteuern. Fur die indivi-
duell besteuerten Beitrdge ist grundséatzlich eine Forderung
durch Sonderausgabenabzug nach § 10a und Zulage nach
Abschnitt XI EStG (Riester-Forderung) maoglich.

Bei einer mischfinanzierten Versorgungszusage werden zu-
nachst die rein arbeitgeberfinanzierten Beitrdge im Rahmen
der steuerlichen Hochstbetrage bertcksichtigt. Soweit diese
noch nicht ausgeschdpft werden, kdnnen die durch Entgelt-
umwandlung wirtschaftlich vom Arbeitnehmer getragenen
Beitrage berlicksichtigt werden. Néhere Hinweise finden Sie
im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 24.07.2014
zur steuerlichen Foérderung der privaten und betrieblichen
Altersversorgung.

Auswirkungen auf die Sozialversicherung

Die Beitrage zu einer Direktversicherung, soweit sie unter
Anwendung des 8§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG gezahlt werden (4 %
der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze West in
der gesetzlichen Rentenversicherung), unterliegen nicht der
Beitragspflicht in der Sozialversicherung. In Zusammenhang
mit einer Entgeltumwandlung ist daher ggf. eine Minderung
der Anspriiche lhrer Arbeitnehmer auf etwaige Leistungen
aus der Sozialversicherung (z. B. gesetzliche Rentenversi-
cherung, Krankengeld etc.) verbunden. Fihrt die Entgeltum-
wandlung zu einer Unterschreitung der Versicherungspflicht-
grenze der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,
werden |hre Arbeitnehmer hierdurch wieder versicherungs-
pflichtig.

Steuer- und Sozialversicherungspflicht der Leistungen
lhre Arbeitnehmer versteuern die Leistungen als sonstige
Einkunfte in voller Héhe (nach § 22 Nr.5 EStG) soweit sie
aus steuerfreien Beitragen finanziert wurden. Dies gilt auch

fur Hinterbliebenenleistungen und Leistungen aus Berufs-
und Erwerbsunféhigkeits-(Zusatz-)Versicherungen.
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Bei gesetzlich kranken-/pflegeversicherten Arbeitnehmern
sind zusatzlich Beitrdge zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung zu zahlen. Dies gilt auch fir evtl. Kapitalab-
findungen. In diesem Fall gilt nach § 229 Sozialgesetzbuch V
ein Einhundertzwanzigstel des Kapitalbetrags als monatlicher
beitragspflichtiger Versorgungsbezug fur maximal 10 Jahre.

Sie als Arbeitgeber haben dabei weder finanziellen noch
organisatorischen Aufwand, weil wir als Zahlstelle der Ver-
sorgungsbeziige die Versicherungsbeitrage abfiihren bzw. an
die Krankenkasse melden.

Fur privat krankenversicherte Arbeitnehmer fallen in der Leis-
tungsphase keine Sozialversicherungsbeitréage an.

Soweit die Leistungen aus der Direktversicherung durch
private Fortsetzung der Beitragszahlung nach vorzeitiger
Beendigung des Arbeitsverhéltnisses durch lhre Arbeitneh-
mer finanziert wurden, sind hierauf keine Beitrdge zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen. Dies setzt
allerdings voraus, dass lhrem Arbeitnehmer die Versiche-
rungsnehmer-Eigenschaft Gbertragen wurde.

Arbeitsrechtliche Hinweise
Rechtsbegriundungsakte

Zusagen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
kdénnen in unterschiedlicher Weise getétigt werden. Die jewei-
ligen Verpflichtungstatbestdénde werden Rechtsbegriindungs-
akte genannt. Der jeweils gewahlte Rechtsbegriindungsakt ist
nicht nur maRgebend fiir die Begriindung der Arbeitgeberver-
pflichtung aus der Versorgungszusage im jeweiligen Arbeits-
verhaltnis, sondern auch rechtliche Grundlage fur deren An-
derung oder Aufhebung.

Rechtsbegriindungsakte kénnen individualrechtlicher Natur
sein (Einzelzusage, Gesamtzusage, vertragliche Einheitsre-
gelung, betriebliche Ubung, Anspriiche aus dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz) oder auf Kkollektivrechtlicher Grundlage
beruhen (Betriebsvereinbarung, Vereinbarung nach dem
Sprecherausschussgesetz oder Tarifvertrag). Soweit betrieb-
liche Altersversorgung durch Tarifvertrdge geregelt wird, kann
hiervon nicht durch Individualzusagen oder durch Betriebs-
vereinbarungen zuungunsten der Arbeitnehmer abgewichen
werden. Wird betriebliche Altersversorgung durch Individual-
zusagen geregelt, empfiehlt es sich, diese Zusagen betriebs-
vereinbarungsoffen zu gestalten, weil dadurch deren Aban-
derbarkeit erleichtert wird.

Wird als Rechtsbegrindungsakt fur eine betriebliche Alters-
versorgung eine Betriebsvereinbarung gewahlt, so handelt es
sich um eine teilmitbestimmte Betriebsvereinbarung. Hierbei
gibt es mitbestimmungspflichtige R&ume, bei denen dem
Betriebsrat ein Mitspracherecht eingerdumt wird (z. B. umfas-
sende Informationsrechte Uber die betriebliche Altersversor-
gung und erzwingbare Mitbestimmungsrechte Uber die Vertei-
lungsgrundsatze fir die seitens des Arbeitgebers vorgesehe-
nen Finanzierungsmittel). Mitbestimmungsfrei sind dagegen
die Wahl des Durchfiihrungsweges, die Wahl des Beguinstig-
tenkreises und die Festlegung Uber den Umfang der Finan-
zierungsmittel (Dotierungsrahmen).

Die betriebliche Mitbestimmung st6Rt naturgemal an Gren-
zen, wo gesetzliche und/oder tarifvertragliche Normen gelten.
Daher ist die Gestaltungsmdglichkeit Uiber Betriebvereinba-
rungen bei rein arbeitnehmerfinanzierten Zusagen (Entgelt-
umwandlung) im Rahmen des Entgeltumwandlungsanspru-
ches nach § la Betriebsrentengesetz auf Grund der Sperr-
wirkung des § 87 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz prak-
tisch ausgeschlossen. In diesem Fall liegen die entscheiden-
den Gestaltungsrechte bei den einzelnen Arbeitnehmern,
dem Arbeitgeber und den Tarifvertragsparteien.

Arbeitgeberhaftung

Nach dem Betriebsrentengesetz haften Sie als Arbeitgeber
fur die Erfullung der Ihren Arbeitnehmern erteilten Versor-
gungszusagen. Dies gilt auch bei Einschaltung eines exter-
nen Versorgungstragers wie im Fall der Direktversicherung.
Bitte bedenken Sie, dass es sich hierbei primar um ein theo-
retisches Risiko handelt. Fir Sie kdme eine Haftung tatsach-
lich erst dann in Betracht, wenn und soweit wir unsere versi-
cherungsvertraglich garantierten Leistungen nicht mehr er-
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bringen kdnnten und zugleich der Insolvenzsicherungsfonds
der Deutschen Versicherungswirtschaft (Protektor) ebenfalls
zahlungsunfahig wére. Bei uns ist die betriebliche Altersver-
sorgung lhrer Mitarbeiter in guten Handen. Wir sind lhr fi-
nanzkréftiger Partner, der zu seinem Wort steht. Dies wird
uns von international renommierten Ratingagenturen besta-
tigt. Die aktuellen Bewertungen der Ratingagenturen finden
Sie auf unserer Internetseite: www.amv.de/ratings.

Dariiber hinaus haften Sie z. B. fur Minderleistungen, die sich
aus von lhnen zu vertretenden Beitragszahlungsrickstanden
ergeben.

Ansonsten kdnnen Sie durch die Wahl der Zusageart sowie
durch die konkrete Vertragsgestaltung wesentlichen Einfluss
auf die Vermeidung moglicher Haftungsrisiken nehmen.

Zusagearten

Als Arbeitgeber entscheiden Sie selbst, welche der im Be-
triebsrentengesetz definierten Zusagearten Sie fur lhre Ver-
sorgungszusagen verwenden. In der Direktversicherung
werden Ublicherweise Zusagen als ,Beitragsorientierte Leis-
tungszusage" oder als ,Beitragszusage mit Mindestleistung”
erteilt.

= Beitragsorientierte Leistungszusage

Rechtsgrundlage ist § 1 Absatz 2 Nr. 1 Betriebsrenten-
gesetz. Danach verpflichten Sie sich, bestimmte Beitrage
in eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung
umzuwandeln. Die H6he der Versorgungsleistungen sind
in der Direktversicherung identisch mit den garantierten
Versicherungsleistungen und bestimmen sich z. B. in
Abhangigkeit vom jeweils gewahlten Versicherungstarif,
der Art der gewéahlten Versicherungsleistungen, von der
Hohe des Beitrags, der Laufzeit des Vertrags sowie dem
Eintrittsalter der versicherten Person und u. U. deren
Gesundheitszustand. Unsere Produkte sind darauf aus-
gerichtet, dass diese Zusageart in Verbindung mit unse-
ren konventionellen (nicht fondsgebundenen) Tarifen
vereinbart wird. Damit umfasst die von Ihnen erteilte Ver-
sorgungszusage auch die von uns versicherungsvertrag-
lich garantierte Mindestverzinsung.

=  Beitragszusage mit Mindestleistung

Rechtsgrundlage ist § 1 Absatz 2 Nr. 2 Betriebsrenten-
gesetz. Auch hier verpflichten Sie sich Beitrage zur Fi-
nanzierung von Leistungen (z. B. Uber eine Direktversi-
cherung) zur Verfligung zu stellen. Zudem haben die Ar-
beitnehmer einen Anspruch auf alle Ertrage, die sich aus
dem Anlageerfolg des jeweils gewahlten Produktes er-
geben. Diese Zusageart kommt i. d. R. — wie auch bei
uns — bei fondsgebundenen Tarifen zur Anwendung.
Hinsichtlich der Hohe der von Ihnen zugesagten Leistun-
gen wird im Unterschied zur ,Beitragsorientierten Leis-
tungszusage“ keine Haftung fiir eine garantierte Verzin-
sung Ubernommen. Da die Hohe der Leistung zum Al-
tersrentenbeginn insbesondere auch von der Entwick-
lung der gewahlten Fonds abhangt, verlangt der Gesetz-
geber bei dieser Zusageart lediglich eine arbeitsrechtli-
che Mindestleistung in H6he der Summe der bis zum
Rentenbeginn gezahlten Beitrdge. Dabei bleiben Bei-
tragsanteile fur evtl. eingeschlossene Risikoabsicherun-
gen (z. B. Berufsunfahigkeitsabsicherung) unberucksich-
tigt.

Im Ergebnis haften Sie als Arbeitgeber nur fiir den Bei-
tragserhalt und verlagern dariiber hinaus die Anlagerisi-
ken und -chancen auf lhre Arbeitnehmer. Da wir die Min-
destleistung versicherungsvertraglich garantieren, ist
dieses Haftungsrisiko sehr theoretischer Natur (s. 0. Er-
lauterungen zu ,Arbeitgeberhaftung®).

Entgeltumwandlungsanspruch der Arbeitnehmer

Nach § la Betriebsrentengesetz haben lhre Arbeithehmer —
soweit ein eventuell geltender Tarifvertrag nichts anderes
bestimmt — das Recht auf Entgeltumwandlung. Sie kénnen
von lhnen als Arbeitgeber verlangen, dass jahrlich bis zu 4 %
der jeweiligen Beitragsbhemessungsgrenze West in der ge-
setzlichen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung ftir
betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Dieser
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Anspruch besteht auch bei einer zuséatzlichen arbeitgeberfi-
nanzierten betrieblichen Altersversorgung. Bitte beachten Sie
diesbezuglich evtl. vorhandene Vorgaben eines von lhnen zu
berlicksichtigenden Tarifvertrags. Zu beachten sind ggf. auch
branchenbezogene Mindestldhne. Hierbei ist zu prifen, ob
auch Mindestlohnbestandteile zugunsten betrieblicher Alters-
versorgung umgewandelt werden durfen.

Fortsetzung der Beitragszahlung bei einem Arbeitsver-
haltnis ohne Entgeltanspruch

In Verbindung mit durch Entgeltumwandlung finanzierter
betrieblicher Altersversorgung haben lhre Arbeitnehmer das
Recht, in Zeiten ohne Entgeltanspruch (z. B. wahrend der
gesetzlichen Elternzeit), die Versicherung mit eigenen Beitra-
gen fortzusetzen (§ 1a Absatz 4 Betriebsrentengesetz).

Gesetzliche Unverfallbarkeit, wenn der Arbeitnehmer
vorzeitig aus dem Unternehmen ausscheidet

Das Betriebsrentengesetz enthélt auch Regelungen zur Un-
verfallbarkeit. Hierdurch wird definiert, unter welchen Bedin-
gungen lhren Arbeitnehmern auch bei vorzeitiger Beendigung
aus dem Arbeitsverhdltnis erreichte Versorgungsanwartschaf-
ten nicht mehr entzogen werden kénnen. Grundsatzlich ist zu
unterscheiden zwischen arbeitgeber- und arbeitnehmerfinan-
zierten (Entgeltumwandlung) Versorgungen.

Fur arbeitgeberfinanzierte Versorgungsteile — soweit
nichts Abweichendes vereinbart wird — gelten die Unverfall-
barkeitsfristen nach § 1b Absatz 1 Betriebsrentengesetz.
Hiernach erwerben Arbeitnehmer unverfallbare Anwartschaf-
ten auf Versorgungsleistungen, wenn sie

- vor Eintritt des Versorgungsfalles aus lhrem Unterneh-
men ausscheiden,

- das 25. Lebensjahr vollendet haben und

- die Versorgungszusagen zu diesem Zeitpunkt finf Jahre
bestanden haben.

Abweichungen von dieser Regelung dirfen nur zugunsten
des Arbeitnehmers getroffen werden.

Wurden die Beitrdge durch Entgeltumwandlung des Arbeit-
nehmers finanziert, liegt nach § 1b Absatz 5 Betriebsrenten-
gesetz die Unverfallbarkeit ab Beginn der Zusage vor.

Hohe der unverfallbaren Anwartschaften und Vereinba-
rungen bei vorzeitigem Ausscheiden nach Eintritt der
Unverfallbarkeit

= Beitragsorientierte Leistungszusagen

Die Hohe der unverfallbaren Anwartschaften ergibt sich
nach § 2 Absatz 2 Betriebsrentengesetz.

Zusétzlich vereinbaren Sie mit lhren Arbeitnehmern ver-
sicherungsvertraglich und arbeitsrechtlich Folgendes:

Scheidet der Arbeitnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles aus lhrem Unternehmen aus, so informieren
Sie innerhalb von drei Monaten die AachenMinchener
Lebensversicherung AG dariiber. Mit dieser Mitteilung
verfugen Sie, dass der Arbeitnehmer mit Beendigung
des Arbeitsverhdltnisses Versicherungsnehmer wird. Er
kann die Versicherung mit eigenen Beitragen fortfihren
oder sie in eine beitragsfreie Versicherung umwandeln
lassen.

Durch die Anwendung des so genannten ,Versiche-
rungsvertraglichen Verfahrens" kdnnen Sie die Hohe der
aufrecht zu erhaltenden Versorgungsleistungen auf die
Hohe der Versicherungsleistungen begrenzen. Eine dar-
Uber hinausgehende Verpflichtung kdnnen Sie damit
vermeiden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie
die zuvor genannte Frist unbedingt einhalten. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass sich die H6he der un-
verfallbaren Anwartschaften nach dem zeitratierlichen
Verfahren bemisst und damit die ausfinanzierten Leis-
tungen des Versicherungsvertrags Uibersteigt.

-59-

=  Beitragszusage mit Mindestleistung

Die Hohe der unverfallbaren Anwartschaften ergibt sich
nach § 2 Absatz 5b Betriebsrentengesetz und entspricht
damit dem zum Ausscheiden vorhandenen Versorgungs-
kapital (Vertragsguthaben der Direktversicherung) auf
der Grundlage der bis zum Ausscheiden gezahlten Bei-
trage und den hieraus bis zum Eintritt des zuklinftigen
Versorgungsfalls noch zu erzielenden Ertragen.

Arbeitsrechtlich ist noch nicht abschlieRend geklart, ob
das zuvor beschriebene ,Versicherungsvertragliche Ver-
fahren“ auch bei dieser Zusageart zur Anwendung kom-
men kann. Sollte dies nicht der Fall sein, mussten Ar-
beitgeber auch bei ausgeschiedenen Arbeitnehmern
Versicherungsnehmer bleiben, um eine vorzeitige Inan-
spruchnahme des Rickkaufswertes der Direktversiche-
rung durch den Arbeitnehmer zu vermeiden.

Zu lhrer Sicherheit und um Ihnen unndétigen Verwal-
tungsaufwand zu ersparen, vereinbaren wir deshalb auch
hier bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhéltnisses
den Versicherungsnehmerwechsel auf lhre Arbeitnehmer
unter gleichzeitiger versicherungsvertraglicher Vereinba-
rung von Verfiigungsbeschréankungen (z. B. keine Kindi-
gung zur Auszahlung des Rickkaufswertes, keine Belei-
hung). Somit kdnnen Sie auch bei dieser Zusageart die
Versicherung unbirokratisch mitgeben, ohne befurchten
zu missen, dass der Arbeitnehmer das Vertragsgutha-
ben zweckwidrig verwendet und Sie zum Versorgungs-
beginn in eine Haftungssituation kommen.

Ubertragung/ Ubernahme

Nach § 4 Absatz 3 Betriebsrentengesetz haben lhre Arbeit-
nehmer innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Ar-
beitsverhaltnisses einen Anspruch auf Ubertragung des Uber-
tragungswertes (gebildetes Vertragskapital zum Zeitpunkt der
Ubertragung) auf einen neuen Arbeitgeber. Wurde bereits
anlasslich des Ausscheidens ein Versicherungsnehmerwech-
sel auf Ihre ehemaligen Arbeitnehmer durchgefihrt, so richtet
sich der Ubertragungsanspruch gegen uns. Nach § 4a Be-
triebsrentengesetz haben lhre Arbeitnehmer zudem einen
Auskunftsanspruch auf schriftliche Mitteilung tUber die Héhe
der jeweils zum Auskunftszeitpunkt zum Ablauf erreichbaren
Versorgungsleistungen. Als Versorgungstrager erfillen wir
diese Auskunftspflicht im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben.

Alternativ kann die Versorgung auch von einem neuen Ar-
beitgeber gemal § 4 Absatz 2 Nr. 1 Betriebsrentengesetz
tbernommen werden. Im Rahmen der von uns verwendeten
Formulare erkléaren Sie sich mit einer spateren Ubernahme
der Versorgung durch einen Folgearbeitgeber einverstanden.

Pensionssicherungsverein

Soweit nach Eintritt der Unverfallbarkeitsvoraussetzungen
das Bezugsrecht unwiderruflich Ihren Arbeitnehmern zusteht
und die Direktversicherung weder abgetreten noch beliehen
ist, sind keine Beitrdge an den Pensionssicherungsverein zu
entrichten.

Anpassung der laufenden Rentenleistungen durch den
Arbeitgeber

=  Beitragsorientierte Leistungszusage

Ab Beginn der Rentenzahlung (Altersrente, Berufsunfa-
higkeits- und Hinterbliebenenrente) werden alle Uber-
schiisse zur Leistungserhdohung verwendet. Daher ist die
Anpassungsprufungspflicht fur Sie als Arbeitgeber erfillt
(8 16 Absatz 3 Nr. 2 Betriebsrentengesetz). Weitere An-
passungsverpflichtungen treffen Sie nach aktuellem
Stand der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte dann
nicht.

=  Beitragszusagen mit Mindestleistung

Nach 8 16 Absatz 3 Nr. 3 Betriebsrentengesetz besteht
bei Direktversicherungen mit dieser Zusageart keine An-
passungsverpflichtung fir Sie.
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@ Aachen
Minchener

Information fir Arbeitnehmer zur bAV STRATEGIE PLUS nach § 3 Nr. 63 EStG

— Beitragszusage mit Mindestleistung —

Allgemeines

Die Direktversicherung ist einer von funf Durchfihrungswe-
gen, Uber den der Arbeitgeber eine betriebliche Altersversor-
gung zusagen kann. Sie ist eine Lebensversicherung, bei der
der Arbeitgeber Versicherungsnehmer ist und Sie als Arbeit-
nehmer die versicherte und gleichzeitig auch beginstigte
Person sind. Die Beitrage kénnen grundsatzlich

- vom Arbeitgeber zusatzlich zum Gehalt (Arbeitgeberfi-
nanzierung),

- von lhnen durch Verwendung von Teilen des Bruttogehal-
tes (Entgeltumwandlung)

- oder einer Kombination aus beiden Mdglichkeiten (Misch-
finanzierung)

gezahlt werden.

Mit dem Abschluss der bAV STRATEGIE PLUS erteilt Ihnen
Ihr Arbeitgeber eine Versorgungszusage. lhr Inhalt ergibt
sich, neben eventuellen Versorgungsregelungen Ihres Arbeit-
gebers, aus den Versicherungsbhedingungen in Verbindung
mit dem Versicherungsschein und den weiteren Informatio-
nen fur den Versicherungsnehmer.

Zusatzlich wird zwischen lhrem Arbeitgeber und Ihnen eine
Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Bei einer Entgelt-
umwandlung oder einer Mischfinanzierung verzichten Sie auf
den Teil des Bruttogehaltes. Ihr Arbeitgeber zahlt diesen fir
Sie direkt an die AachenMunchener Lebensversicherung AG.

Sie erwerben einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf die
Leistungen. Wir beschreiben dies im Versicherungsvertrag
mit dem Bezugsrecht.

Steuern und Sozialversicherung

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung
der Beitrage

Bis zu jahrlich 4 % der jeweils geltenden Beitragsbemes-
sungsgrenze West in der gesetzlichen Rentenversicherung
kdnnen als Beitrage lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei
zu lhren Gunsten aufgewendet werden (8 3 Nr. 63 Einkom-
mensteuergesetz bzw. 81 Absatz1l Nr.9 Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung). Weitere jéhrlich bis zu 1.800 Euro
kénnen steuer-, nicht sozialversicherungsfrei eingezahlt wer-
den. Dies gilt nur, wenn flr Sie nicht bereits Beitrage fur eine
vor dem 01.01.2005 zugesagte Altersversorgung nach § 40b
Einkommensteuergesetz lohnsteuerpauschaliert werden.

Steuer- und Sozialversicherungspflicht der Leistungen

Sie versteuern die Leistungen aus der bAV STRATEGIE
PLUS als sonstige Einkiinfte nach § 22 Nr.5 Einkommen-
steuergesetz in voller Héhe, soweit sie aus steuerfreien Bei-
tragen finanziert wurden. Wenn Sie gesetzlich krankenversi-
chert sind, fallen zuséatzlich Beitrédge zur gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung an.

Allgemeine Auswirkungen auf die Sozialversicherung

Die Beitrage zu einer Direktversicherung, soweit sie unter
Anwendung des 8§ 3 Nr. 63 Satz 1 EStG gezahlt werden (4 %
der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze West in
der gesetzlichen Rentenversicherung), unterliegen nicht der
Beitragspflicht in der Sozialversicherung.
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In Zusammenhang mit einer Entgeltumwandlung ist daher
ggf. eine Minderung lhrer Anspriiche auf etwaige Leistungen
aus der Sozialversicherung (z. B. gesetzliche Rentenversi-
cherung, Krankengeld etc.) verbunden. Fihrt die Entgeltum-
wandlung zu einer Unterschreitung der Versicherungspflicht-
grenze der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung,
werden Sie wieder versicherungspflichtig.

Arbeitsrechtliche Hinweise
Zusageart ,Beitragszusage mit Mindestleistung”

Die Leistungen der bAV STRATGIE PLUS sagt Ihnen lhr Ar-
beitgeber arbeitsrechtlich als ,Beitragszusage mit Mindest-
leistung” (8 1 Absatz 2 Nr. 2 Betriebsrentengesetz) zu. Dabei
verpflichtet er sich, Beitrdge in eine Direktversicherung zu
zahlen. Fir Leistungen der Altersversorgung wird hierbei das
planmé&Rig zuzurechnende Versorgungskapital auf der
Grundlage der gezahlten Beitrage (Beitrage und die hieraus
erzielten Ertrdge) zur Verfugung gestellt. Dabei handelt es
sich mindestens um die Summe der zugesagten Beitrage,
soweit diese nicht fir die Absicherung vorzeitiger Versor-
gungsrisiken (Tod, Invaliditat) verwendet werden.

Fortsetzung der Beitragszahlung bei einem Arbeitsver-
haltnis ohne Entgeltanspruch

In Zeiten ohne Entgeltanspruch, z. B. wahrend der gesetzli-
chen Elternzeit, haben Sie das Recht, die Versicherung mit
eigenen Beitragen fortzusetzen. Die Beitrdge missen bis da-
hin aus Entgeltumwandlung finanziert worden sein (§ 1a Ab-
satz 4 Betriebsrentengesetz).

Gesetzliche Unverfallbarkeit, wenn Sie vorzeitig aus dem
Unternehmen ausscheiden

Ihre Anwartschaften sind — soweit sie aus Entgeltumwand-
lung finanziert werden — nach § 1b Absatz 5 Betriebsrenten-
gesetz ab Zusagebeginn unverfallbar.

Fir arbeitgeberfinanzierte Versorgungsteile — soweit nicht
Abweichendes vereinbart wird — gelten die Unverfallbarkeits-
fristen nach § 1b Absatz 1 Betriebsrentengesetz. Hiernach
erwerben Sie unverfallbare Anwartschaften auf Versorgungs-
leistungen, wenn Sie

- vor Eintritt des Versorgungsfalles aus dem Unternehmen
ausscheiden,

- das 25. Lebensjahr vollendet haben und

- die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt funf Jahre
bestanden hat.

Abweichungen von dieser Regelung durfen nur zu lhren
Gunsten getroffen werden.

Hohe der unverfallbaren Anwartschaften und Vereinba-
rungen, wenn Sie nach Eintritt der Unverfallbarkeit vor-
zeitig aus dem Unternehmen ausscheiden

Die Hohe der unverfallbaren Anwartschaften ergibt sich nach
§ 2 Absatz 5b Betriebsrentengesetz.

Zusétzlich vereinbaren Sie mit lhrem Arbeitgeber versiche-
rungsvertraglich und arbeitsrechtlich Folgendes:

Scheiden Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles aus dem
Unternehmen aus, so informiert der Arbeitgeber unverziglich
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die AachenMiinchener Lebensversicherung AG. Er verfigt
mit dieser Mitteilung, dass Sie zum Ausscheidetermin Versi-
cherungsnehmer werden. Sie kénnen dann die Versicherung
mit eigenen Beitragen fortflihren oder in eine beitragsfreie
Versicherung umwandeln lassen. Sie diurfen die Anspriiche
aus dem Versicherungsvertrag in Hohe des durch Beitrags-
zahlungen des Arbeitgebers gebildeten Kapitals

- weder abtreten oder beleihen

- noch den Rickkaufswert des Versicherungsvertrages
aufgrund einer Kiindigung in Anspruch nehmen.

Im Falle einer Kiindigung wandeln wir die Versicherung in ei-
ne beitragsfreie Versicherung um.

Unabhéangig davon haben Sie das Recht, die Versicherung
bei einem Arbeitgeberwechsel auf einen anderen Versor-
gungstrager zu Ubertragen (8 4 Absatz 3 Betriebsrentenge-
setz).

Anpassung der laufenden Rentenleistungen durch den
Arbeitgeber

Nach § 16 Absatz 3 Nr. 3 Betriebsrentengesetz erfolgt bei Di-
rektversicherungen, die als ,Beitragszusage mit Mindestleis-
tung" zugesagt wurden, keine Rentenanpassung durch den
Arbeitgeber.

-61-

Info AN BZML (04.14) / 2



@ Aachen
Minchener

Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten
durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

l. Einleitung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten
Versicherer in Deutschland. Ihm gehdren tber 450 Mitglieds-
unternehmen an. Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz
und Unterstiitzung sowohl fir private Haushalte als auch fur
Industrie, Gewerbe und o6ffentliche Einrichtungen. Der Ver-
band setzt sich fur alle die Versicherungswirtschaft betreffen-
den Fachfragen und fir ordnungspolitische Rahmenbedin-
gungen ein, die den Versicherern die optimale Erfillung ihrer
Aufgaben erméglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen,
in groRem Umfang personenbezogene Daten der Versicher-
ten zu verwenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und
Leistungsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt, um
Versicherte zu beraten und zu betreuen sowie um das zu
versichernde Risiko einzuschatzen, die Leistungspflicht zu
prifen und Versicherungsmissbrauch im Interesse der Versi-
chertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kénnen
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung erfiillen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der
Schutz der Privatsphére sowie die Sicherheit der Datenverar-
beitung sind fir die Versicherungswirtschaft ein Kernanlie-
gen, um das Vertrauen der Versicherten zu gewahrleisten. Al-
le Regelungen miissen nicht nur im Einklang mit den Be-
stimmungen der Europaischen Datenschutzrichtlinie, des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichsspe-
zifischen Vorschriften (iber den Datenschutz stehen, sondern
die beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft
verpflichten sich darliber hinaus, den Grundsatzen der
Transparenz, der Erforderlichkeit der verarbeiteten Daten und
der Datenvermeidung und -sparsamkeit in besonderer Weise
nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsun-
ternehmen die folgenden Verhaltensregeln fur den Umgang
mit den personenbezogenen Daten der Versicherten aufge-
stellt. Sie schaffen fiir die Versicherungswirtschaft weitestge-
hend einheitliche Standards und férdern die Einhaltung von
datenschutzrechtlichen Regelungen. Die fur die Mitgliedsun-
ternehmen zustandigen Aufsichtsbehérden haben den Ver-
haltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Berliner
Beauftragten fir Datenschutz und Informationsfreiheit als fiir
den GDV zustandige Aufsichtsbehdérde nach § 38a BDSG un-
terbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklart worden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemaf ihrem Artikel 30
beitreten, verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetrete-
nen Unternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und
Datensicherheitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung
von Produkten und Dienstleistungen beriicksichtigt werden.
Der GDV versichert seine Unterstitzung bei diesem Anlie-
gen. Die beigetretenen Unternehmen weisen ihre Flhrungs-
krafte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die Ver-
haltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte wer-
den uber die Verhaltensregeln informiert.

Dariiber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusatzliche
Einwilligungen mdglichst entbehrlich gemacht werden.
Grundsétzlich sind solche nur noch fir die Verarbeitung von
besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten — wie
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Gesundheitsdaten — sowie fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt- und
Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verarbeitung von
besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten — wie
Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zu-
stdndigen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinwei-
sen zu deren Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Un-
ternehmen sind von den Datenschutzbehérden aufgefordert,
angepasst an die jeweiligen Geschéftsablaufe Einwilligungs-
texte zu verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergan-
zen die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes fir die
Versicherungsbranche. Als Spezialregelungen fiir die beige-
tretenen Mitgliedsunternehmen des GDV erfassen sie die
wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener Daten, wel-
che die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begrin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versiche-
rungsvertrdgen sowie zur Erfillung gesetzlicher Verpflichtun-
gen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein mussen, die Daten-
verarbeitung aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind
sie moglichst allgemeingultig formuliert. Deshalb kann es er-
forderlich sein, dass die einzelnen Unternehmen diese in un-
ternehmensspezifischen Regelungen konkretisieren. Das mit
den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- und Datensi-
cherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber hin-
aus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen
mit datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders
sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder fur die Verarbei-
tung von Daten im Internet, zu treffen. Haben die beigetrete-
nen Unternehmen bereits solche besonders datenschutz-
freundlichen Regelungen getroffen oder bestehen mit den
zustandigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Ver-
fahrensweisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach
dem Beitritt zu diesen Verhaltensregeln ihre Gultigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt
bleiben die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Be-
schéaftigten der Versicherungswirtschaft.

Il.  Begriffbestimmungen

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes. Dartiber hinaus sind:
Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsgeschaft als
Erstversicherer betreiben,

Versicherungsverhéltnis:

Versicherungsvertrag einschlieRlich der damit im Zusammen-
hang stehenden rechtsgeschéaftsahnlichen Schuldverhaltnis-
se,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren per-
sonenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsgeschaft verarbeitet werden,
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Versicherte:

o Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerin-
nen des Unternehmens,

e versicherte Personen einschlieRlich der Teilnehmer
an Gruppenversicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen
Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages stel-
len, unabhangig davon, ob der Versicherungsvertrag zu-
stande kommt,

weitere Personen:

aullerhalb des Versicherungsverhalinisses stehende Be-
troffene, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Perso-
nen, deren Daten das Unternehmen im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung ei-
nes Versicherungsverhaltnisses erhebt, verarbeitet und
nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uiber die Betroffenen,

Datenverarbeitung:

Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren und Léschen
personenbezogener Daten,

Datennutzung:

jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich
nicht um Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Ad-
resse, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versiche-
rungsnummer(n) und vergleichbare Identifikationsdaten sowie
Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Werbesperren,
Werbeeinwilligung und Sperren fur Markt- und Meinungsfor-
schung,

Dienstleister:

andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich
Aufgaben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:

andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden
im Auftrag des Unternehmens personenbezogene Daten er-
heben, verarbeiten oder nutzen,

Vermittler:

selbststéandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertre-
ter) und Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter
oder -makler im Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) Versicherungsvertrage vermitteln oder abschlie3en.

Ill. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten fiir die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung personenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit dem Versicherungsgeschaft durch die
Unternehmen. Dazu gehdrt neben dem Versicherungs-
verhéltnis die Erfullung gesetzlicher Anspriiche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt,
nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

-63-

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten erfolgt grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfihrung oder Beendigung eines Ver-
sicherungsverhaltnisses erforderlich ist, insbesondere
zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung des zu
versichernden Risikos, zur Erfillung der Beratungs-
pflichten nach § 6 VVG, zur Prifung einer Leistungs-
pflicht und zur internen Prifung des fristgerechten For-
derungsausgleichs. Sie erfolgt auch zur Missbrauchsbe-
kampfung oder zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt-
und Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsatzlich im
Rahmen der den Betroffenen bekannten Zweckbestim-
mung verarbeitet oder genutzt. Eine Anderung oder Er-
weiterung der Zweckbestimmung erfolgt nur, wenn sie
rechtlich zulassig ist und die Betroffenen darlber infor-
miert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt ha-
ben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitat der Datenerhebung, -ver-
arbeitung und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezo-
genen Daten in rechtmaRiger und den schutzwiirdigen
Interessen der Betroffenen entsprechender Weise zu
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet
sich an dem Ziel der Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit aus, insbesondere werden die Mdglichkeiten
zur Anonymisierung und Pseudonymisierung genutzt,
soweit dies mdoglich ist, und der Aufwand nicht unver-
haltnismaRig zu dem angestrebten Schutzzweck ist.
Dabei ist die Anonymisierung der Pseudonymisierung
vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle tragt dafir Sorge, dass die
vorhandenen personenbezogenen Daten richtig und auf
dem aktuellen Stand gespeichert sind. Es werden an-
gemessene Malinahmen dafiir getroffen, dass nicht zu-
treffende oder unvollstandige Daten berichtigt, gel6scht
oder gesperrt werden.

(4) Die MaBnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden doku-
mentiert. Grundséatze hierfir werden in das Daten-
schutzkonzept der Unternehmen aufgenommen (Arti-
kel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundséatze der Datensicherheit

(1) Zur Gewahrleistung der Datensicherheit werden die er-
forderlichen technisch-organisatorischen Malinahmen
entsprechend dem Stand der Technik getroffen. Dabei
sind MalRnahmen zu treffen, die geeignet sind zu ge-
wabhrleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis
nehmen kénnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung
unversehrt, vollstdndig und aktuell bleiben (Integri-
tat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung
stehen und ordnungsgemal verarbeitet werden
kénnen (Verflugbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung
zugeordnet werden kdnnen (Authentizitat),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche perso-
nenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet
hat (Revisionsfahigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten vollstandig, aktuell und in einer
Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer
Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Transparenz).
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Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1
BDSG enthaltenen MalRnahmen.

Die in den Unternehmen veranlassten Malinahmen
werden in ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten
regelndes Datenschutz- und -sicherheitskonzept integ-
riert, welches unter Einbeziehung der betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1M

)

@)

4)

®)

(6)

)

Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten, insbesondere Daten Uber die
Gesundheit, auf eine Einwilligung sowie — soweit erfor-
derlich — auf eine Schweigepflichtentbindungserklarung
der Betroffenen gestltzt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Be-
troffenen beruht, wirksam und nicht widerrufen ist.

Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten von Minderjahrigen auf eine
Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung  gestitzt  wird,
werden diese Erklarungen von dem gesetzlichen Vertre-
ter eingeholt. Frihestens mit Vollendung des 16. Le-
bensjahres werden diese Erklarungen bei entsprechen-
der Einsichtsfahigkeit des Minderjdhrigen von diesem
selbst eingeholt.

Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung
kénnen jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft widerrufen
werden. Ist die Einwilligung zur Durchfiihrung des Ver-
trages oder der Schadensabwicklung erforderlich, ist ein
Widerruf nach den Grundsatzen von Treu und Glauben
ausgeschlossen oder fuhrt dazu, dass die Leistung nicht
erbracht werden kann. Diese Beschrankung der Wider-
rufsmaoglichkeit gilt nicht fur mudndlich erteilte Einwilli-
gungen.

Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung
einholende Vermittler stellt sicher und dokumentiert,
dass die Betroffenen zuvor uber die verantwortliche(n)
Stelle(n), den Umfang, die Form und den Zweck der Da-
tenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die
Moglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit
der Einwilligung und deren Folgen informiert sind.

Grundsatzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemafn
§ 126 des Birgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll
die Einwilligung zusammen mit anderen Erklarungen er-
teilt werden, wird sie so hervorgehoben, dass sie ins
Auge fallt. Im Falle besonderer Umstande, z. B. in Eilsi-
tuationen oder wenn der Kommunikationswunsch von
den Betroffenen ausgegangen ist, und wenn die Einho-
lung einer Einwilligung auf diesem Wege im besonderen
Interesse der Betroffenen liegt, kann die Einwilligung
auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Text-
form oder mundlich erteilt werden.

Wird die Einwilligung mundlich eingeholt, ist dies zu do-
kumentieren und den Betroffenen mit der nachsten Mit-
teilung schriftlich oder in Textform, wenn dies dem Ver-
trag oder der Anfrage des Betroffenen entspricht, zu
bestatigen. Wird die Bestatigung in Textform erteilt,
muss der Inhalt der Bestatigung unverandert reprodu-
zierbar in den Herrschaftsbereich des Betroffenen ge-
langt sein.

Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn
der Erklarungsinhalt schriftlich oder entsprechend Ab-
satz 6 Satz 2 in Textform bestétigt wird. Bei elektroni-
schen Einwilligungen zum Zwecke der Werbung kann
die Bestatigung entfallen, wenn die Einwilligung proto-
kolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abru-
fen kdnnen und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
fur die Zukunft widerrufen werden kann. Bei sonstigen
elektronischen Einwilligungen, insbesondere zum Zwe-
cke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestatigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erklarung protokolliert
wird und der Inhalt vor der Abgabe der Erklarung zum

(8)

Vertragsschluss unverandert reproduzierbar in den
Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, z. B
durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Ankli-
cken eines Feldes, versichert haben.

Die Bestatigung der Einwilligung zu Werbezwecken in
mundlicher oder in elektronischer Form erfolgt spates-
tens mit der nachsten Mitteilung. Sonstige mindlich
oder elektronisch erteilte Einwilligungen werden zeitnah
bestatigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1

)

V.

Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne
des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere Anga-
ben Uber die Gesundheit) werden grundsatzlich mit
Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 und — soweit
erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss
sich die Einwilligung ausdrucklich auf diese Daten be-
ziehen.

Darlber hinaus werden besondere Arten personenbe-
zogener Daten auf gesetzlicher Grundlage erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt. Dies ist insbesondere dann zulas-
sig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung
im Rahmen der Aufgabenerfiillung der privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen erforderlich ist oder
wenn es zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidi-
gung rechtlicher Anspriiche — auch im Rahmen eines
Rechtsstreits — erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen am Ausschluss der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung lberwiegt.

Datenerhebung

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informations-

(1)

)

@)

(4)

pflichten und -rechte und Erhebung von Daten
weiterer Personen

Personenbezogene Daten werden grundsatzlich bei den
Betroffenen unter Berlicksichtigung von §§ 19, 31 VWG
selbst erhoben.

Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen
Uber die Identitdt der verantwortlichen Stelle (Name,
Sitz), die Zwecke der Datenerhebung, -verarbeitung
oder -nutzung und die Kategorien von Empfangern un-
terrichtet werden. Diese Informationen werden vor oder
spatestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die
Betroffenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis
von ihnen erlangt.

Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festge-
legten Rechte hingewiesen.

Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne
dieser Verhaltensregeln werden nur erhoben, wenn dies
zur Begriindung, Durchfilhrung oder Beendigung des
Versicherungsverhéltnisses erforderlich ist und keine
Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung Gberwiegender
schutzwirdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1)
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Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur
dann ohne Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn
dies zur Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung
des Versicherungsverhaltnisses erforderlich ist oder die
Erhebung bei den Betroffenen einen unverhaltnismani-
gen Aufwand erfordern wiirde und keine Anhaltspunkte
fir eine Beeintrachtigung Uberwiegender schutzwiirdiger
Interessen der Betroffenen bestehen, insbesondere
wenn der Versicherungsnehmer bei Gruppenversiche-
rungen zulassigerweise die Daten der versicherten Per-
sonen oder bei Lebensversicherungen die Daten der
Bezugsberechtigten angibt.
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@)

©)

V.

Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt
— soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der Betroffenen und nach MaR-
gabe des § 213 VVG.

Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne
Mitwirkung der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die
Betroffenen anlasslich der ersten Speicherung lber die-
se, die Art der Daten, die Zweckbestimmung der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identitat der
verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Informati-
on unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise
von der Speicherung Kenntnis erlangt haben, wenn fir
eigene Zwecke gespeicherte Daten aus allgemein zu-
ganglichen Quellen entnommen sind und eine Benach-
richtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Falle un-
verhaltnismaRig ist oder wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere
wegen des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden mussen.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb

(1M

)

®)

(4)

®)

(6)

der Unternehmensgruppe

Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen ange-
hort, kobnnen die Stammdaten von Antragstellern und
Versicherten sowie Angaben Uber die Art der bestehen-
den Vertrdge zur zentralisierten Bearbeitung von be-
stimmten Verfahrensabschnitten im Geschéaftsablauf
(z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MalRnahmen den datenschutzrechtli-
chen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung
dieser Verhaltensregeln (insbesondere der Arti-
kel 21 und 22) durch die fur das gemeinsame Verfahren
verantwortliche Stelle gewahrleistet ist.

Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben,
verarbeitet und genutzt, soweit dies fur den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch und organisato-
risch zu gewahrleisten.

Abweichend von Absatz 1 kénnen die Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe auch weitere Daten aus Antra-
gen und Vertrdgen anderer Unternehmen der Gruppe
verwenden. Dies setzt voraus, dass dies zum Zweck der
Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Vertra-
ges vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffe-
nen mussen auf das Vorhandensein von Daten in einem
anderen Unternehmen der Gruppe hingewiesen haben
oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer Daten in ei-
nem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen
sein sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten gemafl Absatz 1, werden die Versi-
cherten daruber bei Vertragsabschluss oder bei Neuein-
richtung eines solchen Verfahrens in Textform infor-
miert.

Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste aller Unter-
nehmen der Gruppe bereit, die an einer zentralisierten
Bearbeitung teilnehmen und macht diese in geeigneter
Form bekannt.

Nimmt ein Unternehmen fir ein anderes Mitglied der
Gruppe Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nut-
zungen vor, richtet sich dies nach Artikel 21 oder 22
dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1

)

@)

Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versiche-
rungsmathematischer Methoden die Wahrscheinlichkeit
des Eintritts von Versicherungsfallen sowie deren Scha-
denhdhe und entwickelt auf dieser Grundlage Tarife.
Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungs-
verhaltnissen ausschlief3lich in anonymisierter oder —
soweit dies fir die vorgenannten Zwecke nicht ausrei-
chend ist — pseudonymisierter Form aus.

Eine Ubermittlung von Daten an den GDV, den Verband
der privaten Krankenversicherung e.V. oder andere
Stellen zur Errechnung unternehmensibergreifender
Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in ano-
nymisierter oder — soweit erforderlich — pseudonymisier-
ter Form. Der Rickschluss auf die Betroffenen ist aus-
zuschlief3en.

Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden diese
Tarife auf die individuelle Situation des Antragstellers
angewandt. Dartber hinaus kann eine Bewertung des
individuellen Risikos des Antragstellers durch speziali-
sierte Risikoprifer, z. B. Arzte, in die Pramienermittlung
einflieBen. Hierzu werden auch personenbezogene Da-
ten verwendet, die im Rahmen dieser Verhaltensrichtli-
nie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Fir das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbe-
sondere § 28b BDSG.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsda-
ten gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1)

)

@)

Entscheidungen, die fur die Betroffenen eine negative
rechtliche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen
oder sie erheblich beeintrachtigen, werden grundsatzlich
nicht ausschlieBlich auf eine automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten gestutzt, die der Bewer-
tung einzelner Personlichkeitsmerkmale dienen. Dies
wird organisatorisch sichergestellt. Die Informations-
technik wird grundsatzlich nur als Hilfsmittel fir eine
Entscheidung herangezogen, ohne dabei deren einzige
Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem Begeh-
ren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben
wird.

Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der
Betroffenen getroffen werden, wird dies den Betroffenen
von der verantwortlichen Stelle unter Hinweis auf das
Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen werden den
Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Griinde dieser
Entscheidung mitgeteilt und erlautert, um ihnen die Gel-
tendmachung ihres Standpunktes zu ermdglichen. Die
Information Uber den logischen Aufbau umfasst die ver-
wendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung fiir die au-
tomatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf
dieser Grundlage in einem nicht ausschlief3lich automa-
tisierten Verfahren erneut geprift.

Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird
dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1)

Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirt-
schaft — mit Ausnahme der privaten Krankenversicherer —
nutzen ein Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur
Unterstitzung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur

*
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Die AachenMiinchener Lebensversicherung AG beteiligt sich der-
zeit nicht am HIS.
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(4)

®)

(6)

@)

®)

Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung sowie
bei der Bekampfung von Versicherungsmissbrauch. Der
Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Re-
gelungen des Bundesdatenschutzgesetzes zur ge-
schaftsmaRigen Datenerhebung und -speicherung zum
Zweck der Ubermittlung (Auskunftei).

Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten be-
trieben. In allen Sparten wird der Datenbestand in je-
weils zwei Datenpools getrennt verarbeitet: in einem Da-
tenpool fur die Abfrage zur Risikoprufung im Antragsfall
(A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur Leis-
tungsprufung (L-Pool). Die Unternehmen richten die
Zugriffsberechtigungen fur ihre Mitarbeiter entsprechend
nach Sparten und Aufgaben getrennt ein.

Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter
Einmeldekriterien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder
Immobilien an den Betreiber des HIS, wenn ein erh6h-
tes Risiko vorliegt oder eine Auffalligkeit, die auf Versi-
cherungsmissbrauch hindeuten kénnte. Vor einer Ein-
meldung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwagung
der Interessen der Unternehmen und des Betroffenen.
Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist regel-
maRig von einem lberwiegenden berechtigten Interesse
des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen.
Besondere Arten personenbezogener Daten, wie z. B.
Gesundheitsdaten, werden nicht an das HIS gemeldet.

Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer
bereits bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form Uber
das HIS unter Angabe der verantwortlichen Stelle mit
deren Kontaktdaten. Sie benachrichtigen anlasslich der
Einmeldung die Betroffenen tber die Art der gemeldeten
Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfanger
und den moglichen Abruf der Daten.

Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstel-
lung und im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Aus-
zahlung einer Kapitallebensversicherung im Erlebens-
fall. Der Datenabruf ist nicht die alleinige Grundlage fiir
eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informationen wer-
den lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sach-
verhalt einer ndheren Prifung bedarf. Alle Datenabrufe
erfolgen im automatisierten Abrufverfahren und werden
protokolliert fiir Revisionszwecke und den Zweck, stich-
probenartig deren Berechtigung priifen zu kdnnen.

Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich,
kénnen im Leistungsfall auch Daten zwischen dem ein-
meldenden und dem abrufenden Unternehmen ausge-
tauscht werden, wenn kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Betroffene ein schutzwirdiges Interesse
am Ausschluss der Ubermittlung hat. Der Datenaus-
tausch wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch
nicht gemal Artikel 15 erfolgt, werden die Betroffenen
Uber den Datenaustausch informiert. Eine Information ist
nicht erforderlich, solange die Aufklarung des Sachver-
halts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die Betroffe-
nen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch
erlangt haben.

Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am
Ende des 4. Jahres nach dem Vorliegen der Vorausset-
zung fur die Einmeldung geldscht. Zu einer Verlange-
rung der Speicherdauer auf maximal zehn Jahre kommt
es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich oder
bei erneuter Einmeldung innerhalb der regularen Spei-
cherzeit gemal Satz 1. Daten zu Antrégen, bei denen
kein Vertrag zustande gekommen ist, werden im HIS
spatestens am Ende des 3. Jahres nach dem Jahr der
Antragstellung geléscht.

Der GDV gibt unter Beachtung datenschutzrechtlicher
Vorgaben einen detaillierten Leitfaden zur Nutzung des
HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widersprichlichkeiten

(1

(2)

©)

Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss fiur den
Versicherer konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass bei der
Antragstellung oder bei Aktualisierungen von Antragsda-
ten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstandige Angaben gemacht wurden und da-
mit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass
falsche oder unvollstdndige Sachverhaltsangaben bei
der Feststellung eines entstandenen Schadens gemacht
wurden, nimmt das Unternehmen erganzende Datener-
hebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, soweit
dies zur Aufklarung der Widerspruchlichkeiten erforder-
lich ist.

Ergédnzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und
-nutzungen zur Uberprifung der Angaben zur Risikobe-
urteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von
finf Jahren, bei Krankenversicherungen innerhalb von
drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich
verlangern, wenn die Anhaltspunkte fur eine Anzeige-
pflichtverletzung dem Unternehmen erst nach Ablauf der
Frist durch Prifung eines in diesem Zeitraum aufgetre-
tenen Schadens bekannt werden. Bestehen konkrete
Anhaltspunkte dafiir, dass der Versicherungsnehmer bei
der Antragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige
oder unvollstdndige Angaben gemacht hat, verlangert
sich dieser Zeitraum auf zehn Jahre.

Ist die erganzende Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung von besonderen Arten personenbezogener Daten,
insbesondere von Daten lber die Gesundheit, nach Ab-
satz 1 erforderlich, werden die Betroffenen entspre-
chend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den
Betroffenen wird zuvor eine eigenstandige Einwilli-
gungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung ein-
geholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1

(2)

-66 -

Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer
und seinem nachfolgenden Versicherer wird zur Erhe-
bung tarifrelevanter oder leistungsrelevanter Angaben
unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 vorgenommen.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben erfor-
derlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von
Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Scha-
densfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge
bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der
Krankenversicherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der
Antragsteller oder Versicherten.

In den Fallen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaus-
tausch zum Zweck der Risikoprifung nur zulassig, wenn
die Betroffenen bei Datenerhebung im Antrag ber den
maoglichen Datenaustausch und dessen Zweck und Ge-
genstand informiert werden. Nach einem Datenaus-
tausch zum Zweck der Leistungspriifung werden die Be-
troffenen Uber einen erfolgten Datenaustausch im glei-
chen Umfang informiert. Artikel 15 bleibt unberthrt.

Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern aufler-
halb der fur das HIS getroffenen Regelungen erfolgt
darliber hinaus, soweit dies zur Priifung und Abwicklung
gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter Absiche-
rung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulie-
rung von Schaden zwischen mehreren Versicherern
Uber bestehende Teilungs- und Regressverzichtsab-
kommen erforderlich ist und kein Grund zu der Annah-
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me besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges In-
teresse des Betroffenen dem entgegen steht.

Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Dateniibermittlung an Rickversicherer

(1

)

®)

4)

VI.

Um jederzeit zur Erflllung ihrer Verpflichtungen aus den
Versicherungsverhaltnissen in der Lage zu sein, geben
Unternehmen einen Teil ihrer Risiken aus den Versiche-
rungsvertragen an Riuckversicherer weiter. Zum weite-
ren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen die-
se Ruckversicherer ihrerseits weiterer Ruckversicherer.
Zur ordnungsgemafen Begriindung, Durchfiihrung oder
Beendigung des Ruckversicherungsvertrages werden in
anonymisierter oder — soweit dies fur die vorgenannten
Zwecke nicht ausreichend ist — pseudonymisierter Form
Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und
Hohe des Versicherungsschutzes und des Risikos so-
wie etwaige Risikozuschlage, weitergegeben.

Personenbezogene Daten erhalten die Rickversicherer
nur, soweit dies erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwiir-
diges Interesse des Betroffenen dem entgegensteht.
Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkre-
ten Ruckversicherungsverhaltnisses die Ubermittlung
personenbezogener Daten an Riickversicherer aus fol-
genden Grinden erfolgt:

1. Die Rduckversicherer fuhren z.B. bei hohen Ver-
tragssummen oder bei einem schwer einzustufenden
Risiko im Einzelfall die Risikoprifung und die Leis-
tungsprifung durch.

2. Die Ruckversicherer unterstiitzen die Unternehmen
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen.

3. Die Riickversicherer erhalten zur Bestimmung des
Umfangs der Riickversicherungsvertrage einschlief3-
lich der Prifung, ob und in welcher Héhe sie an ein
und demselben Risiko beteiligt sind (Kumulkontrol-
le), sowie zu Abrechnungszwecken Listen Gber den
Bestand der unter die Rickversicherung fallenden
Vertrage.

4. Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstver-
sicherer wird von den Ruckversicherern stichpro-
benartig zur Prifung ihrer Leistungspflicht gegen-
Uber dem Erstversicherer kontrolliert.

Die Unternehmen vereinbaren mit den Rickversiche-
rern, dass personenbezogene Daten von diesen nur zu
den in Absatz 2 genannten Zwecken verwendet werden.
Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht
gemal § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unterliegen, ver-
pflichten sie die Ruckversicherer hinsichtlich der Daten,
die sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu
wahren und weitere Rickversicherer sowie Stellen, die
firr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Besondere Arten personenbezogener Daten, insbeson-
dere Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer
nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 6 erfiillt
sind.

Verarbeitung personenbezogener Daten fir Ver-
triebszwecke und zur Markt- und Meinungsfor-
schung

Art. 18 Verwendung von Daten fur Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden fiur Zwecke der Werbung
nur auf der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter
Beachtung von § 7 Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1)

)

@)

(4)

Die Unternehmen fiihren Markt- und Meinungsforschung
unter besonderer Bericksichtigung der schutzwiirdigen
Interessen der Betroffenen durch.

Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt-
und Meinungsforschung beauftragen, ist die empfan-
gende Stelle unter Nachweis der Einhaltung der Daten-
schutzstandards auszuwahlen. Vor der Datenweiterga-
be sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikels 21 oder 22 zu
regeln. Dabei ist insbesondere festzulegen,

a) dass die Ubermittelten und zusétzlich erhobenen Da-
ten frihestmdglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermitt-
lung der Ergebnisse der Markt- und Meinungsfor-
schung an die Unternehmen ausschlieflich in ano-
nymisierter Form erfolgen.

Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Da-
ten zum Zweck der Markt- und Meinungsforschung ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten frihestmoglich
anonymisiert. Die Ergebnisse werden ausschlief3lich in
anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.

Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung
geschéaftliche Handlungen vorgenommen werden, die
als Werbung zu werten sind, beispielsweise wenn bei
der Datenerhebung auch absatzférdernde Aufllerungen
erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten daflir nach den in
Artikel 18 getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenlibermittlung an selbststandige Vermittler

(1

(2)

@)

(4)

®)
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Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an
den betreuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfs-
gerechten Vorbereitung oder Bearbeitung eines konkre-
ten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsgemafen
Durchfilhrung der Versicherungsangelegenheiten der
Betroffenen erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ih-
re besonderen Verschwiegenheitspflichten wie das Be-
rufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener
Daten an einen Versicherungsvertreter oder im Falle ei-
nes Wechsels vom betreuenden Versicherungsvertreter
auf einen anderen Versicherungsvertreter informiert das
Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller vor-
behaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Ubermitt-
lung ihrer personenbezogenen Daten uber den bevor-
stehenden Datentransfer, die Identitat (Name, Sitz) des
neuen Versicherungsvertreters und ihr Widerspruchs-
recht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unter-
nehmen gleich. Im Falle eines Widerspruchs findet die
Datentibermittlung grundsatzlich nicht statt. In diesem
Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versiche-
rungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ord-
nungsgemale Betreuung der Versicherten im Einzelfall
oder wegen des unerwarteten Wegfalls der Betreuung
der Bestand der Vertragsverhaltnisse gefahrdet ist.

Personenbezogene Daten von Versicherten oder An-
tragstellern dirfen an einen Versicherungsmakler tber-
mittelt werden, wenn diese dem Makler eine Makler-
vollmacht erteilt haben. Fur den Fall des Wechsels des
Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Un-
ternehmen an den betreuenden Vermittler erfolgt grund-
séatzlich nicht, es sei denn, es liegt eine Einwilligung der
Betroffenen vor. Gesetzliche Ubermittlungsbefugnisse
bleiben hiervon unbertihrt.
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Datenverarbeitung im Auftrag und Funktionsiber-
tragung

Art. 21 Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbei-

(1M

)

®)

tung im Auftrag

Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten ge-
maR § 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder
nutzen lasst (z. B. Elektronische Datenverarbeitung,
Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Adressver-
waltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung ohne
selbststéandigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung
der korrekten Verbuchung von Zahlungseingéngen,
Zahlungsausgang, Inkasso ohne selbststandigen Forde-
rungseinzug, Entsorgung von Dokumenten) wird der
Auftragnehmer mindestens gemall § 11 Abs. 2 BDSG
vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftrag-
nehmer ausgewabhlt, der alle fir die Verarbeitung not-
wendigen technischen und organisatorischen Anforde-
rungen und Sicherheitsvorkehrungen durch geeignete
Mafinahmen gewahrleistet. Das Unternehmen Uber-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmafig
von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen
technischen und organisatorischen Mafnahmen und
dokumentiert die Ergebnisse.

Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist
nur im Rahmen der Weisungen des Unternehmens zu-
lassig. Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fir den
Datenschutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend
mitwirken.

Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Auftrag-
nehmer bereit. Ist die systematische automatisierte Ver-
arbeitung personenbezogener Daten nicht Hauptge-
genstand des Auftrags, kénnen die Auftragsdatenverar-
beiter in Kategorien zusammengefasst werden unter
Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch fiir Auftrag-
nehmer, die nur einmalig tatig werden. Die Liste wird in
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personen-
bezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie
grundséatzlich bei Erhebung uber die Liste zu unterrich-
ten.

Art. 22 Funktionsubertragung an Dienstleister

(1M

)

@)

Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an
Dienstleister zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfil-
lung erfolgt, soweit dies fiir die Zweckbestimmung des
Versicherungsverhaltnisses mit den Betroffenen erfor-
derlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verstandige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfiih-
rung der vertraglich vereinbarten Versicherungsleistun-
gen, die eine Sachleistung beinhalten, eingeschaltet
werden (sog. Assistance).

Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an
Dienstleister zur eigenverantwortlichen Erfiillung von
Datenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann
auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung der berech-
tigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein Uberwie-
gendes schutzwirdiges Interesse des Betroffenen dem
entgegensteht. Das kann z. B der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben Ubernehmen, die der Geschafts-
abwicklung des Unternehmens dienen, wie beispiels-
weise die Risikopriifung, Schaden- und Leistungsbear-
beitung, Inkasso mit selbstandigem Forderungseinzug
oder die Bearbeitung von Rechtsféllen, und die Voraus-
setzungen der Absétze 4 bis 7 erfillt sind.

Die Ubermittiung von personenbezogenen Daten an
Dienstleister nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der
Betroffene dieser widerspricht und eine Prifung ergibt,
dass das schutzwirdige Interesse des Betroffenen we-
gen seiner besonderen personlichen Situation das Inte-
resse des Ubermittelnden Unternehmens Uberwiegt. Die
Betroffenen werden in geeigneter Weise darauf hinge-
wiesen.

(4)

(6)

()

(8)

VIIL.

Das Unternehmen schlief3t mit den Dienstleistern, die in
seinem Interesse tatig werden, eine vertragliche Verein-
barung, die mindestens folgende Punkte enthalten
muss:

- Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienst-
leisters;

- Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im
Rahmen der vereinbarten Zweckbestimmung verarbei-
tet oder genutzt werden;

- Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicher-
heitsstandards, der diesen Verhaltensregeln ent-
spricht;

- Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen al-
le Auskinfte zu erteilen, die zur Erfillung einer beim
Unternehmen verbleibenden Auskunftspflicht erforder-
lich sind, oder dem Betroffenen direkt Auskunft zu er-
teilen.

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrens-
verzeichnis abgebildet.

Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zuséatzlich,
dass Betroffene, welche durch die Ubermittlung ihrer
Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung ihrer
Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, be-
rechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu
verlangen. Vorrangig tritt gegeniiber den Betroffenen
das Unternehmen fiir den Ersatz des Schadens ein. Die
Parteien vereinbaren, dass sie gesamtschuldnerisch
haften und sie nur von der Haftung befreit werden kon-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen fir
den erlittenen Schaden verantwortlich ist.

Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienst-
leister bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen Ubertra-
gen werden. Ist die systematische automatisierte Verar-
beitung personenbezogener Daten nicht Hauptgegen-
stand des Vertrages, kdénnen die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer
Aufgabe. Dies gilt auch flr Stellen, die nur einmalig tatig
werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt ge-
geben. Werden personenbezogene Daten bei den Be-
troffenen erhoben, sind sie grundsatzlich bei Erhebung
Uber die Liste zu unterrichten.

Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrech-
te der Betroffenen gemaR Artikel 23 durch die Einschal-
tung des Dienstleisters nicht geschmalert werden.

Besondere Arten personenbezogener Daten dirfen in
diesem Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden, wenn die Betroffenen eingewilligt haben oder
die Voraussetzungen des Artikels 6 Absatz 2 vorliegen.
Soweit die Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht
gemal § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den
Absatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fiir sie tatig
sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Rechte der Betroffenen

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1

()

-68 -

Betroffene kdnnen schriftlich, telefonisch, mit Faxgerat
oder elektronischer Post Auskunft iber die beim Unter-
nehmen Uber sie gespeicherten Daten verlangen. lhnen
wird dann entsprechend ihrer Anfrage Auskunft dartiber
erteilt, welche personenbezogenen Daten welcher Her-
kunft Uber sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Ubermitt-
lung wird den Betroffenen auch tber die Dritten oder die
Kategorien von Dritten, an die seine Daten Ubermittelt
werden (sollen), Auskunft erteilt.

Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Ge-
schéftszwecke des Unternehmens erheblich gefahrden
wirde, insbesondere wenn aufgrund besonderer Um-
stdnde ein Uberwiegendes Interesse an der Wahrung
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®)

eines Geschéaftsgeheimnisses besteht, es sei denn,
dass das Interesse an der Auskunft die Gefahrdung
Uberwiegt oder wenn die Daten nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen
des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten,
geheim gehalten werden mussen.

Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17) oder einer
Funktionslibertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und
erteilt auch alle Auskiinfte, zu denen der Rickversiche-
rer bzw. Dienstleister verpflichtet ist, oder es stellt die
Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Anspriche auf Berichtigung, L6schung und

(1

)

@)

(4)

®)

(6)

IX.

Sperrung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen
Daten als unrichtig oder unvollstandig, werden diese be-
richtigt.

Personenbezogene Daten werden unverziglich ge-
I6scht, wenn die Erhebung oder Verarbeitung von An-
fang an unzulassig war, die Verarbeitung oder Nutzung
sich aufgrund nachtraglich eingetretener Umstande als
unzulassig erweist oder die Kenntnis der Daten fir die
verantwortliche Stelle zur Erfilllung des Zwecks der
Verarbeitung oder Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

Die Prufung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit
einer Ldschung nach Absatz 2 erfolgt in regelmafligen
Absténden, mindestens einmal jahrlich.

An die Stelle einer Loschung tritt eine Sperrung, soweit
der Loschung gesetzliche, satzungsmaRige oder ver-
tragliche  Aufbewahrungspflichten  entgegenstehen,
Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Lo-
schung schutzwirdige Interessen der Betroffenen be-
eintrachtigt wirden oder die Léschung wegen der be-
sonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unver-
haltnismaRigem Aufwand mdglich ist. Personenbezoge-
ne Daten werden ferner gesperrt, soweit ihre Richtigkeit
vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen Iasst.

Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen,
insbesondere Ruckversicherer und Versicherungsvertre-
ter, Uber eine erforderliche Berichtigung, L6schung oder
Sperrung der Daten.

Soweit die Berichtigung, Léschung oder Sperrung der
Daten aufgrund eines Antrags der Betroffenen erfolgte,
werden diese nach der Ausflihrung hieriiber unterrichtet.

Einhaltung und Kontrolle

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1M

)

®)

Die Unternehmen gewahrleisten als verantwortliche
Stellen, dass die Anforderungen des Datenschutzes und
der Datensicherheit beachtet werden.

Beschaftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten betraut sind, wer-
den auf das Datengeheimnis gemall § 5 BDSG ver-
pflichtet. Sie werden darliber unterrichtet, dass VerstdRRe
gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als Ord-
nungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt
werden und Schadensersatzanspriiche nach sich zie-
hen kénnen. Verletzungen datenschutzrechtlicher Vor-
schriften, fiur die einzelne Beschaftigte verantwortlich
gemacht werden koénnen, koénnen entsprechend dem
jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.

Die Verpflichtung der Beschaftigten auf das Datenge-
heimnis gilt auch Uber das Ende des Beschaftigungs-
verhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1)

)

Auf Anfrage werden die Angaben Uber die eingesetzten
automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zugang-
lich gemacht, die der Meldepflicht an die betrieblichen
Beauftragten fir den Datenschutz unterliegen und bei
diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind (§ 4e
Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen Uber
datenverarbeitende Stellen, eingesetzte Datenverarbei-
tungsverfahren oder den Beitritt zu diesen Verhaltens-
regeln, die in geeigneter Form bekannt zu geben sind
(Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 7 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und
Artikel 30 Absatz 1), werden im Internet verdéffentlicht; in
jedem Fall werden sie auf Anfrage in Schriftform (Brief-
post) oder einer der Anfrage entsprechenden Textform
(Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 Ab-
satz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte fur den Datenschutz

(1)

)

@)

(4)

(6)

Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauf-
tragten fur den Datenschutz als weisungsunabhangiges
Organ, welches auf die Einhaltung der anwendbaren na-
tionalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unterneh-
men tragt der Unabhéangigkeit vertraglich Rechnung.

Die Beauftragten Uberwachen die ordnungsgemale
Anwendung der im Unternehmen eingesetzten Daten-
verarbeitungsprogramme und werden zu diesem Zweck
vor der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Ver-
anderung eines Verfahrens zur automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrich-
tet und wirken hieran beratend mit.

Dazu koénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Un-
ternehmensleitung alle Unternehmensbereiche zu den
notwendigen DatenschutzmaRnahmen veranlassen. In-
soweit haben sie ungehindertes Kontrollrecht im Unter-
nehmen.

Die Beauftragten fir den Datenschutz machen die bei
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten tatigen Personen durch geeignete Maf-
nahmen mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen
des Datenschutzes vertraut.

Daneben kdnnen sich alle Betroffenen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Be-
schwerden im Zusammenhang mit Fragen des Daten-
schutzes oder der Datensicherheit auch an die Beauf-
tragten fir den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersu-
chen und Beschwerden werden vertraulich behandelt.
Die fir die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten wer-
den in geeigneter Form bekannt gegeben.

Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschaftsfiih-
rungen der Unternehmen unterstltzen die Beauftragten
fir den Datenschutz bei der Auslibung ihrer Tatigkeit
und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll zusammen, um
die Einhaltung der anwendbaren nationalen und interna-
tionalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltens-
regeln zu gewahrleisten. Die Datenschutzbeauftragten
koénnen sich dazu jederzeit mit der jeweils zustandigen
datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehérde vertrauensvoll
beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstdRRen

(1)

-69 -

Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicher-
ten oder sonstigen Betroffenen wegen Verstéen gegen
datenschutzrechtliche Regelungen sowie diese Verhal-
tensregeln zeitnah bearbeiten und innerhalb einer Frist
von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischenbe-
scheid geben. Die fir die Kontaktaufnahme erforderli-
chen Daten werden in geeigneter Form bekannt gege-
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)

@)

Art. 29

(1

)

ben. Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah
Abhilfe schaffen, hat er sich umgehend an den Beauf-
tragten fur den Datenschutz zu wenden.

Die Geschaftsfihrungen der Unternehmen werden bei
begriindeten Beschwerden so schnell wie méglich Abhil-
fe schaffen.

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kdnnen sich die
Beauftragten fir den Datenschutz an die zustandige
Aufsichtsbehérde fur den Datenschutz wenden. Sie tei-
len dies den Betroffenen unter Benennung der zustén-
digen Aufsichtsbehdrde mit.

Information bei unrechtmafiger Kenntniserlan-
gung von Daten durch Dritte

Falls personenbezogene Daten unter den Vorausset-
zungen von Absatz 2 unrechtmaRig Ubermittelt worden
oder Dritten unrechtmaRig zur Kenntnis gelangt sind, in-
formieren die Unternehmen unverziiglich die zustandige
Aufsichtsbehdrde. Die Betroffenen werden benachrich-
tigt, sobald angemessene Maflnahmen zur Sicherung
der Daten ergriffen worden oder nicht unverzuglich er-
folgt sind und die Strafverfolgung nicht mehr gefahrdet
wird. Wirde eine Benachrichtigung unverhaltnismani-
gen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Falle oder wenn eine Feststellung der Betrof-
fenen nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem
technischem Aufwand maéglich ist, tritt an ihre Stelle eine
Information der Offentlichkeit.

Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezo-
genen Daten

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere
Daten eines Unternehmens der Lebens-, Kranken-
oder Unfallversicherung, die nach § 203 StGB ge-
schiitzt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbe-
sondere Gesundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versiche-
rungsbetruges, oder Ordnungswidrigkeiten, z. B.
nach Mallgabe des StralBenverkehrsgesetzes, oder
einen entsprechenden Verdacht beziehen oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten betreffen

©)

(4)

X.

Art. 30

(1

@)

und schwerwiegende Beeintrachtigungen flr die Rechte
oder schutzwirdigen Interessen der Betroffenen drohen.
Davon ist in der Regel auszugehen, wenn diesen Ver-
mogensschaden oder nicht unerhebliche soziale Nach-
teile drohen.

Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverar-
beiter nach § 11 BDSG, sie unverziglich Uber Vorfalle
nach den Absétzen 1 und 2 bei diesen zu unterrichten.

Die Unternehmen erstellen ein Konzept flir den Umgang
mit Vorfallen nach den Absatzen 1 und 2. Sie stellen si-
cher, dass diese der Geschéftsleitung sowie dem be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis ge-
langen.

Formalia
Beitrittserfordernis und Ubergangsvorschriften

Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetre-
ten sind, verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem
Zeitpunkt des Beitritts. Der Beitritt der Unternehmen
wird vom GDV dokumentiert und in geeigneter Form be-
kannt gegeben.

Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln techni-
sche Anderungen der Datenverarbeitungsverfahren in
den Unternehmen erforderlich sind, legen die Unter-
nehmen der zustandigen Aufsichtsbehdrde innerhalb ei-
nes Jahres nach Beitritt einen Zeitplan fir die Umset-
zung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss
der technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten
Kalenderjahres nach dem Beitrittsjahr.

Versicherungsnehmer, deren Vertrdge vor dem Beitritt
des Unternehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits
bestanden, werden Uber das Inkrafttreten dieser Verhal-
tensregeln Uber den Internetauftritt des Unternehmens
sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in Text-
form informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsge-
halt betreffenden Rechtsénderung in Bezug auf diese, spa-
testens aber fiinf Jahre nach dem Abschluss der Uberpriifung
gemal § 38a Absatz 2 BDSG, insgesamt evaluiert.

-70-
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@ Aachen
Munchener
Liste der Dienstleister zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-Erklarung

Wir arbeiten unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschiitzter Daten der-
zeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen) zusammen:

Unternehmen Ubertragene Aufgaben

AM Gesellschaft fiir betriebliche Altersversor- - betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische Gutach-

gung mbH (AMbAV) ten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungsordnungen

ATLAS Dienstleistungen fiir Vermdgensbera- - Dienstleistungen, z. B. Provisionsverteilung, Abrechnung fiir die Deutsche

tung GmbH Vermdgensberatung AG, IT-Betreuung, Antragsvorerfassung

Central Krankenversicherung AG - Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld

Europ Assistance Versicherungs-AG - telefonischer Kundenservice

Europ Assistance Services GmbH - Assistance-Leistungen

Generali Deutschland Holding AG - Revision

Generali Deutschland Informatik Services - IT-Dienstleistungen wie z. B. Bereitstellung Soft- und Hardware und

GmbH Kommunikationsmittel, Betreuung Server, Erstellung IT-Sicherheitskonzept,
Konzerndatenschutz

Generali Deutschland Schadenmanagement - Leistungsbearbeitung im Schadenfall

GmbH
Generali Deutschland Services GmbH - Abwicklung Zahlungsverkehr, Druck und Versand

- Logistik einschlieflich Scannen der Eingangspost
Nicht zum Konzern gehérende Versiche- - Konsortialgeschéft federfiihrend und nicht-federfiihrend
rungsunternehmen, z. B. Allianz Lebensversi- - im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
cherungs-AG, AXA Lebensversicherung AG, - im Rahmen des Versorgungsausgleichs

Wirttembergische Lebensversicherung AG

Darliber hinaus arbeiten wir mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschitzte
Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Stellen Tatigkeiten

Arzte, Gutachter, Psychologen, Psychiater, - Gutachten, Ombudsmannverfahren
Krankenhauser, Pflegeheime, gesetzliche
Krankenkassen, Berufskundler, Ombudsmann

AuRenregulierer - Vor-Ort-Regulierung

Behorden, z. B. Gericht, Finanzamt - Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
- Abfiihrung von Kapitalertragsteuer
- Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen

Gesamtverband der Deutschen Versiche- - Flihren von Gesamtstatistiken
rungswirtschaft e. V. (GDV)

Inkassobliros - Forderungseinzug
IT-Unternehmen/IT-Berater - IT-Dienstleistung

Rechtsanwalte - Aligemeine Dienstleistung

Rehadienste, Dienstleister fir Hilfs- und - Assistance-Leistung

Pflegeleistungen

Ruckversicherer - Ruckversicherung

Wirtschaftsauskunfteien - Einholung von Auskiinften bei Antragstellung

S71- DLL (12.12)/ 1



	bAV STRATEGIE PLUS
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für Rentenversicherungen nach Tarif BRGV als betriebliche Altersversorgung
	Besondere Bedingungen für Rentenversicherungen nach Tarif BRGV mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan
	Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
	Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung für Heilberufe – Infektionsklausel Heilberufe
	Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung für Zeit- und Berufssoldaten der Bundeswehr – Dienstunfähigkeitsklausel für Soldaten
	Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung für Flugbegleiter(innen) – Flugbegleiterklausel
	Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung für Piloten, Flugingenieure, Bordfunker, Bordwarte oder Flugnavigatoren (Luftfahrer) – Fluguntauglichkeitsklausel
	Bedingungen für die Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung
	Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen nach Tarif BRGV als betriebliche Altersversorgung bAV STRATEGIE PLUS
	Arbeitgeberinformationen Direktversicherung
	Information für Arbeitnehmer zur bAV STRATEGIE PLUS nach § 3 Nr. 63 EStG – Beitragszusage mit Mindestleistung –
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Liste der Dienstleister zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-Erklärung



